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Vorwort 

Vor dem Hintergrund des stark renovierungsbedürftigen Wohnungsbestandes in der Slowakei, 
der großen Bedeutung von Immobilieninvestitionen für Wachstum und Beschäftigung sowie des 
erheblichen Beitrags des Wohnungssektors an der Vermögensbildung haben das damalige 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen und das Ministerium für Bauwesen 
und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik Ende 2004 vereinbart, in diesem Bereich 
verstärkt zusammenzuarbeiten.  

An einem ersten Gespräch auf Arbeitsebene im März 2005 in Berlin nahmen neben Vertretern 
aus den jeweiligen Ministerien auch private Institutionen teil, u. a. die slowakische Bausparkasse 
Prvá stavebná sporitel’ňa. Es wurde vorgeschlagen, eine Analyse der slowakischen 
Wohnungsverwaltung durchzuführen, um Möglichkeiten zur Erhöhung ihrer Effizienz aufzuzeigen 
und ein Praxis bezogenes Aus- und Weiterbildungskonzept zu erarbeiten.  

An der Finanzierung der Studie waren das deutsche Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung zu 59% sowie zu 41% die Prvá stavebná sporitel’ňa  und die Wüstenrot-
Bausparkasse beteiligt. Die Koordination einer Projekt begleitenden Arbeitsgruppe wurde von der 
Prvá stavebná sporitel’ňa und dem österreichischen Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
finanziert.  

Den Auftrag zur Durchführung der Studie erhielt nach öffentlicher Ausschreibung ein deutsch-
slowakisches Konsortium, bestehend aus der InWIS Forschung und Beratung GmbH als 
Projektleiter, dem Europäischen Bildungszentrum EBZ und die Akademia Istrapolitana Nova, 
einer slowakischen Bildungsinstitution.  

Auf slowakischer Seite waren – koordiniert durch AINova – im Wohnungsverwaltungssektor 
tätigen Verbände, Interessenvertretungen und Ministerien in die laufenden Arbeiten 
eingebunden, insbesondere das slowakische Finanzministerium, die Vereinigung der 
Wohnungswirtschaft der Slowakei, der Slowakische Verband der Wohnungsgenossenschaften, 
die Vereinigung der Wohnungseigentümergemeinschaften, das Inštitút bývania s.r.o., das ZMOS 
und das SF STU.  

Die Autoren und die Projektträger möchten sich an dieser Stelle für die aktive Mitarbeit aller 
Institutionen und Experten aus dem In- und Ausland bedanken. 
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Kurzfassung 

Ausgangspunkt und Projektziel 

Nach der politischen Wende wurde in der Slowakei ein Großteil der Mietwohnungen weit unter 
Marktpreis an die Mieter veräußert. Mit der Privatisierung der Wohnungen ging auch das 
Gemeinschaftseigentum – Gebäudehülle (Dach, Fassade), Treppenhäuser, Gebäudetechnik – 
auf die Eigentümer der Wohnungen über. Bei den privatisierten Immobilien handelte es sich in 
der Regel um ältere Plattenbauten, die häufig Instandhaltungsmängel aufwiesen und noch keiner 
Renovierung unterzogen wurden. Aufgrund fehlender Erfahrungen mit der Verwaltung von 
privatem Wohnungseigentum unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, unzureichender 
rechtlicher Regelungen und niedriger Einkommen unterblieben vielfach notwendige Investitionen 
in die Werterhaltung der Gebäude. Dadurch vergrößerte sich der schon vor der Wende 
vorhandene Investitionsstau.  

Um das Bewusstsein der Eigentümer für mögliche Effizienzdefizite in der laufenden 
Wohnungsverwaltung zu stärken, konzentrierte sich das vorliegende Projekt auf die Evaluierung 
der bestehenden Verwaltungspraxis in der Slowakei und die Identifizierung von 
Optimierungsspielräumen. Grundlage dafür war eine Befragung von Wohnungsverwaltern und 
Wohnungseigentümern. In einem zweiten Schritt sollten Vorschläge entwickelt werden, wie 
effektivere Verwaltungsstrukturen aufgebaut und das Angebot an gut ausgebildeten Verwaltern 
erhöht werden können. Das Projekt sollte in diesem Zusammenhang insbesondere ein Konzept 
für sinnvolle, auf die Bedürfnisse der slowakischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
abgestimmte Ausbildungsangebote entwickeln. Im Zusammenhang mit der Verwaltungspraxis 
wurden auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die die Tätigkeit der 
Wohnungsbewirtschaftung regeln, analysiert.  

 

Methodik der Befragung 

Im Zentrum der praktischen Untersuchung der Effizienz der Wohnungsverwaltung stand die 
Befragung von 33 Wohnungsverwaltern und 99 Wohnungseigentümern im Rahmen von 
Leitfaden gestützten Interviews. Die Erhebung wurde als qualitative Expertenbefragung 
konzipiert. Je Objekt wurden neben dem Verwalter drei Eigentümer befragt, um so die Validität 
der Befragungsergebnisse zu erhöhen.  

Die Auswahl der Verwalter erfolgte regional gestreut und nach Rechtsformen differenziert 
(selbstverwaltende Eigentümergemeinschaft, privates Unternehmen, Genossenschaft, 
kommunales Unternehmen). Die befragten Verwalter bewirtschaften insgesamt 2.957 Objekte mit 
rd. 85.000 Wohnungen und damit ca. 25% des privatisierten Wohnungsbestands.  

Auch wenn es sich nur um 120 qualitative Experteninterviews handelt und sich vermutlich vor 
allem relativ effiziente Verwalter an der Befragung beteiligt haben, kann dies wichtige 
Anhaltspunkte für eine Evaluation der Wohnungsverwaltung in der Slowakei liefern. 
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Ergebnisse der Befragung  

Zentraler Untersuchungsgegenstand war, inwieweit die Wohnungsverwaltungen ihren Aufgaben 
gerecht werden und in welchen Bereichen besondere Defizite bestehen. Insbesondere können 
folgende Ergebnisse festgehalten werden:  

a. Gegenwärtige Verwaltungspraxis 

Die Befragung hat ergeben, dass die Eigentümer mit der Organisation der Verwaltung 
grundsätzlich zufrieden sind und die Verwaltung weitgehend reibungslos funktioniert.  

Alle Verwalter erstellten einmal jährlich – den gesetzlichen Vorgaben in der Slowakei 
entsprechend – eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im abgelaufenen 
Wirtschaftsjahr. Bis auf wenige Ausnahmen lag diese Übersicht kurzfristig nach Ablauf des 
Wirtschaftsjahres vor.  

Die Betriebskostenabrechnungen bewerteten fast 90% der befragten Eigentümer in den Punkten 
Verständlichkeit, Korrektheit und Übersichtlichkeit als gut bis sehr gut.  

Die Kontrolle der Vorauszahlungen für die Betriebskosten wird von nahezu allen Verwaltern 
sorgfältig durchgeführt. Bei säumigen Bewohnern schöpfen die Verwalter die vorhandenen 
Instrumenten und Rechtsmitteln aus, um die Bewohner zur Zahlung zu bewegen. 

Der gesetzlichen Vorschrift, wonach die Mittel für Betriebskosten und Instandhaltung für jedes 
verwaltete Objekt auf getrennten Konten zu führen sind, kommen allerdings nur 63% der 
befragten Verwalter nach. Aufgrund der Gefahr der Quersubventionierung zwischen 
verschiedenen Objekten sollte auf die Einhaltung dieser Regelung verstärkt geachtet werden.  

Zudem führen nur 48% der Verwalter getrennte Konten für den Fonds für den laufenden Betrieb 
und den Instandhaltungsfonds. Dementsprechend legen auch nur 39% der Verwalter die Mittel 
der Rücklagekonten verzinslich an. 

b. Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 

Bei der laufenden Instandhaltung und insbesondere der langfristigen Modernisierung der 
Gebäude bestehen erhebliche Defizite.  

Nach Einschätzung der Verwalter und Eigentümer weist ein großer Teil des 
Gemeinschaftseigentums derzeit bauliche und/oder technische Mängel auf. Die Eigentümer 
wiesen vor allem auf altersbedingte Probleme der Fenster und Fassaden hin. Dabei fiel auf, dass 
sichtbare Gebäudeteile wie z. B. Fassaden und Fenster häufig als mangelhaft bewertet wurden, 
während die technische Ausrüstung wie z. B. die Heizungsanlage, deren Zustand nicht ohne 
weiteres bewertet werden kann, häufig als gut empfunden wurde. Das könnte darauf schließen 
lassen, dass das in der Befragung ermittelte Mängelausmaß in der Realität eher noch größer ist.  

Renovierungsmaßnahmen scheitern zum einen daran, dass der Renovierungsprozess (Planung, 
Finanzierung, Durchführung solcher Maßnahmen) noch nicht optimal gestaltet ist. Die Befragung 
ergab, dass nur 46% der Verwalter mit Kosten unterlegte Instandhaltungspläne erstellen und nur 
in 38% der Fälle Instandhaltungspläne auch Angaben zur Finanzierung einer angestrebten 
Maßnahme enthalten. Hier wäre es erforderlich, auf der Basis technischer Gebäudegutachten 
detaillierte Investitionspläne zu erstellen und in die Finanzierungsüberlegungen sowohl das 
Ansparen von Eigenkapital für eine spätere Kreditaufnahme als auch die Inanspruchnahme 
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staatlicher Förderprogramme und Strategien zur Überzeugung einkommensschwacher Bewohner 
einzubeziehen.  

Die Instandhaltungsrücklagen reichten in ca. 40% der Fälle tendenziell noch nicht einmal aus, um 
die Kosten für eine planmäßige Instandhaltung zu decken. Die Eigentümer haben zwar 
mehrheitlich ein großes Interesse an der Erneuerung der Gebäude, verfügen aber häufig nur 
über begrenzte finanzielle Möglichkeiten. Hier könnten zielgenaue Förderprogramme deutliche 
Investitionsanreize setzen.  

Die Befragung hat aber auch deutlich gemacht, dass Investitionsentscheidungen neben einer zu 
geringen Zahlungsfähigkeit häufig auch an einer fehlenden Zahlungsbereitschaft der Bewohner 
scheitern. Es fehlt zum Teil noch die Einsicht, dass Investitionen die Zukunftsfähigkeit der 
Gebäude sichern und damit gleichzeitig zum Werterhalt bzw. zur Wertsteigerung der Wohnungen 
beitragen. Allerdings sind gerade ältere Wohnungseigentümer in der Regel nur wenig an solchen 
langfristigen Überlegungen interessiert. 

c. Vergleich der Rechtsformen der Verwaltung  

Im Vergleich der Rechtsformen fällt auf, dass die Höhe der Vergütung für die 
Verwaltungsdienstleistungen zwar unterschiedlich ausfällt. Während die kommunalen 
Unternehmen pro Wohneinheit nur 3,52€ pro Monat in Rechnung stellen, verlangen die 
Genossenschaften 5,89€. Allerdings schneiden diese bei der Bewertung durch die Eigentümer 
auch am besten ab. Ansonsten sind die Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen 
Rechtsformen relativ gering.  

Aus- und Weiterbildung von Wohnungseigentumsverwaltern in der Slowakei 

Die Befragung hat deutlich gemacht, dass in verschiedenen Themenbereichen Raum für 
Weiterbildung besteht, insbesondere im Bereich der Planung und Umsetzung von 
Sanierungsmaßnahmen.  

Die Aus- und Weiterbildung von Wohnungseigentumsverwaltern in der Slowakei sollte in einem 
ersten Schritt bei den bereits heute am Markt aktiven Akteuren ansetzen. Ziel sollte sein, 
zunächst ein breites Weiterbildungsangebot in Form von Bildungsangeboten zu einzelnen 
Themenbereichen zu entwickeln. Hier können ohne großen Zeit- und Kostenaufwand 
Fachthemen vertieft, Fachwissen aktualisiert, aber auch strategische Managementthemen in 
Seminaren aufgegriffen werden.  

Mittelfristig sollte angestrebt werden, ein (staatlich) anerkanntes und zertifiziertes 
Fortbildungssystem in der Slowakei aufzubauen. Dieses könnte berufsbegleitend auch für aktive 
Wohnungsverwalter angeboten werden.  

 

Empfehlungen 

Aus der vorliegenden Untersuchung lassen sich mit Blick auf mögliche Effizienzsteigerungen in 
der Wohnungsverwaltung folgende Empfehlungen ableiten:  

− Förderung der Bildung weiterer Eigentümergemeinschaften, um die Identifikation mit dem 
Gemeinschaftseigentum und das Engagement innerhalb der Gemeinschaft zu fördern  
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− Getrennte Kontoführung für jedes Objekt zur Steigerung der Transparenz und der 
Vermeidung von Quersubventionierungen  

− Aufstellung objektbezogener Instandhaltungs- und Modernisierungspläne auf der Basis von 
Gebäudegutachten, die neben der Übersicht über die konkret durchzuführenden 
Maßnahmen und die voraussichtlichen Kosten auch Angaben zu deren Finanzierung 
beinhalten.  

− Entwicklung von Leitfäden für die Durchführung und Ausschreibung (insbesondere 
Leistungsbeschreibungen) von Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen.  

− Die Höhe der Instandhaltungsrücklage sollte so festgesetzt werden, dass auch Mittel für 
langfristige Investitionsentscheidungen angespart werden können. Die Mittel sollten 
verzinslich angelegt werden.  

− Stärkung der Eigenkapitalbildung der Bewohner durch den Ausbau von Rücklagen- oder 
Ansparmodellen z. B. durch die Zahlung entsprechender staatliche Prämien bei der 
Inanspruchnahme solcher Modelle  

− Erweiterung des Programms zur Erneuerung des Geschosswohnungsbaus, wobei 
Förderungen an Kredite mit langen Laufzeiten angeknüpft werden sollten (ca. 20 Jahre), 
um die monatlichen Tilgungsraten für die Bewohner tragbar zu machen. Zudem sollten 
„Investitionspakete“, d. h. Bündel sinnvoller, aufeinander abgestimmter Maßnahmen  
bevorzugt gefördert werden.  

− Staatliche Unterstützung für einkommensschwache Eigentümer, z.B. mit einem 
investiven Wohngeld, das in seiner Höhe von den Investitionskosten und der Höhe des 
Einkommens abhängt.  

− Einführung energetischer Minimalanforderungen (anders als in der EU Richtlinie über 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden) auch bei Einzelmaßnahmen und 
verpflichtende Durchführung kosteneffizienter Renovierungsmaßnahmen, um 
Einsparpotenziale größtmöglich zu nutzen  

− Nutzung der EU-Strukturfonds für Modernisierungsmaßnahmen einschließlich der EU-
Initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), die 
die Möglichkeit eröffnet, Strukturfondsmittel in revolvierende Stadtentwicklungsfonds zu 
überführen  

− Etablierung von Themen bezogenen, kostengünstigen und zeitlich begrenzten Aus- und 
Weiterbildungsangeboten für Wohnungsverwalter in einem ersten Schritt vor allem  für 
die bereits heute am Markt aktiven Verwalter. Mittelfristig Etablierung eines (staatlich) 
anerkannten und zertifizierten Fortbildungssystems in der Slowakei.  

− Medialisierung des Themas Wohnungseigentum mit dem Ziel, den Eigentümern die mit 
dem Wohneigentum verbundenen Aufgaben und Pflichten näher zu bringen. Ebenso 
sollten ihnen die Chancen, die mit Investitionen in das Wohnungseigentum verbunden sind, 
aufgezeigt werden. 

Empfehlungen der slowakischen Rechtsarbeitsgruppe  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Wohnungsverwaltung in der Slowakei wurden von 
einer Gruppe slowakischer Rechtsexperten, der auch Vertreter der slowakischen Verbände 
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angehörten, analysiert. Sie schlagen mit Blick auf die Effizienz der Wohnungsverwaltung u. a. 
folgende rechtliche Anpassungen vor:  

− Obligatorische Gründung einer Wohnungseigentümergemeinschaft im Haus  

− Klarstellung, dass Wohnungseigentümergemeinschaften sich auch extern verwalten lassen 
können. 

− Sanktionierung des Verwalters bei Nichtvorlage des jährlichen Tätigkeitsberichts  

− Ausweitung der Abstimmung in schriftlicher Form  

− Verpflichtende Minimalhöhe für den Instandhaltungsfonds  

− Klarstellung, dass Mittel des Instandhaltungsfonds auch zur Bedienung von Kreditraten 
verwendet werden können  

− Absolute Mehrheit bei Entscheidungen über Kreditaufnahme  

− Generelle Einführung der doppelten Buchhaltung für Wohnungseigentümergemeinschaften  
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Management Summary  

Starting Point and Project Goal 

After the political turn had taken place a main part of the rental apartments was sold to the 
tenants far below the market price. According to the privatisation process also the common 
property – building-envelope (roof and façade), staircase, the technical system of the building – 
became property of the new owners. Normally most of the privatized real estate is characterized 
by flats which are situated in elder apartment blocks built in prefabricated panel method. Due to a 
lack of experience with respect to the administration of private condominium under free-market 
conditions on the one hand, insufficient legal regulations and moderate incomes on the other 
hand, essential investments in the maintenance of the buildings often were omitted. An increase 
in the already existing investment-backlog before privatisation was the consequence. 

To raise the owners’ awareness of possible deficits in the efficiency of the housing administration, 
this project concentrated on the evaluation of the existing administrative practice in Slovakia and 
an identification of potential scopes of optimization. This was done on the base of the interviews 
of administrators as well as owners of the apartments. Subsequently proposals had to be made to 
demonstrate how far administrative structures would become more efficient and how the supply 
of well-trained administrators could be increased. Hence the project had to create a concept for 
appropriate training programs with regard to the needs of the Slovakian housing and real estate 
markets. Also the legal framework which controls and regulates the housing management was 
analysed in this context. 

 

Methodology 

The survey carried out to research the efficiency of the housing administration focussed on the 
questioning of 33 administrators and 99 flat owners on the basis of semi-structured interviews. 
The survey was designed as a qualitative expert interview. Per object the administrator and three 
flat owners were questioned. This procedure allowed a comparison between the answers given 
by the administrators on the one hand and the owners on the other. 

Administrators were chosen by regions and by their legal form (self-administrative home owners 
association, private company, housing cooperative, communal housing company). The 
interviewed administrators run 2.957 objects with about 85.000 flats and therefore about 25% of 
the privatized housing stock. 

Even though there are only 120 qualitative semi-structured expert interviews and presumably in 
most of the cases those who participated in the survey are relatively efficiently working 
administrators, it should be possible to draw important conclusions with respect to the Slovakian 
housing administration.  
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Results 

The main focus was put on the efficiency of housing administrators and on the identification of 
possible areas with deficits. The following results seem to be of particular importance. 

a. Housing administration in practice  

The survey showed that the owners are basically satisfied with the administration and that the 
administration’s running business on the whole functions without any friction. 

Annually, every administrator draws up a basic cash accounting according to the legal 
requirements in Slovakia. Save for a few exceptions the overview of revenues and expenditures 
was presented shortly after the expiration of the financial year. 

Nearly 90% of the questioned owners assessed the bill on operating costs according to 
comprehensibility, correctness and clarity as good to very good. 

Almost every administrator accurately controls the advance payments of the operating costs. In 
the case of defaulting tenants the administrators make use of the given legal remedies to apply 
for payment. 

Legal regulations which regulate that funds for operating costs and maintenance have to be 
maintained on separate accounts are only satisfied by 63% of the interviewed administrators. Due 
to the danger of cross-subsidization between different objects the compliance with regulations 
should be increasingly paid attention to. 

Moreover only 48% of the administrators maintain separated accounts for funds for the operating 
costs on the one hand and for maintenance on the other. Consequently only 39% of the 
administrators invest the funds for maintenance cost interest-bearing. 

b. Repairs and Maintenance 

Considerable deficiency can be identified particularly with regard to the running maintenance and 
the long-term modernisation of the buildings. 

According to the administrators’ and owners’ evaluation a big part of the common property 
currently shows structural and/or technical deficits. Especially the windows and facades were said 
to have age-related problems. It could be noticed that visible parts of a building like facades or 
windows often had been assessed as deficiently while the technical equipment like the heating 
system, which state actually can hardly be identified, often was conceived to be good. This 
circumstance might suggest the conclusion that the dimension of deficiency in reality may be 
bigger than it turned out to be according to the interviews. 

Measures of renovation on the one hand fail because of the fact that the process of 
modernisation (planning, financing, realisation of such measures) could not have been optimized 
yet. The survey shows that only 46% of the administrators make maintenance plans including 
costs. In 38% of all cases maintenance plans include information on the financing of the planned 
measures. It seems necessary that investment plans on the basis of technical building analyses 
are made. In the considerations about financing of the investments both the saving of equity 
capital for a subsequent borrowing of money and the use of national support programs and 
strategies to convince low-income owners should be included. 
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In 40% of all cases the reserves for maintenance were hardly sufficient to cover the costs of 
normal maintenance. Though the majority of owners indicate a large interest in the renewal of the 
buildings, they often do not possess the necessary capital. More investment incentives could be 
reached by the initiation of carefully targeted support programs. 

The survey also had elucidated that decisions on investment often not only fail because of the 
low financial means but also a missing willingness to pay. Partially it has not been realized so far 
that investments assure the sustainability of the building and therefore contribute to its  value. 
However older apartment owners are mainly less interested in such long-term considerations. 

c. Different legal forms of administrators  

The comparison between the different legal forms shows that the payments for the administration 
services turn out to be differently high. While the communal housing companies charge a monthly 
fee of 3,52 € per flat the cooperatives claim 5.89 €. However the latter also get better evaluations 
by the owners. On the whole, the differences in quality between the several legal forms turn out 
to be relatively small. 

Vocational training and further education of administrators in Slovakia 

The survey has emphasized that there are still topics and scope for further education, particularly 
in the range of planning and realization of improvement measures. 

The vocational training and the further education of administrators of condominiums should in a 
first step address those actors who are already active in the market. The aim should be a broad 
supply of further education in the form of topic related trainings. Without high costs of time and 
money main topics can be deepened and updated as well as management strategies can be 
discussed in seminars or workshops. 

In medium-term the establishment of a (state-)approved and certified system of further education 
should be aimed at in Slovakia. This could also be offered as an in-service training for 
administrators of condominiums. 

 

Recommendations 

From this investigation in housing administration in Slovakia the following recommendations can 
be derived: 

− Encouragement of the formation of further home owners’ associations to develop the 
identification with the common property and the engagement within the community of 
owners. 

− Separation of bookkeeping and account-keeping for each object to improve the 
transparency and avoid cross-subsidization. 

− Development of plans of modernisation and maintenance on the basis of building analyses 
and expertises which contain both the measures and the estimated costs.  

− Provision of guidelines for the realisation and tender (especially specification of services) of 
modernisation and maintenance investments. 
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− Maintenance payments should be fixed at a level which also allows for the finance of long-
run investments. 

− Support of equity formation by public bonus payments for savings.   

− Extension of the program for the renewal of the multifamily housing stock, where subsidies 
should be linked to a long duration of the credit (ca. 20 years) to make the monthly 
amortization rate manageable for the owners. Moreover a package of investments, i.e. a 
bundle of meaningful, coordinated measures, should be supported preferentially. 

− Public support of low-income owners, e.g. with an housing allowance which depends on the 
investment costs and the income level. 

− Introduction of minimal energy saving standards (different from the EU Energy 
Performance of Buildings Directive) even in the case of individual measures and an 
obligatory realisation of cost-effective improvement measures. 

− Utilization of the EU-structural funds for modernisation including the EU-initiative JESSICA 
(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), which offers the 
possibility to transfer structural fund subsidies into revolving urban development funds. 

− Establishment of topic related, cost- and timesaving vocational training for administrators of 
condominiums, in particular for those already active in the market. Middle-termed 
establishment of a (state-)approved and certified system of further education in Slovakia. 

− Public relations of the topic homeownership with the aim to give the owners a better 
understanding of their rights and duties. Also opportunities related to the investments in the 
condominium ownership should be pointed out. 

Recommendations of the Slovakian Legal Expert Group 

The legal framework of housing administration in Slovakia was analysed by a group of Slovakian 
experts of legal affairs. As regards the efficiency of housing administration they suggest in 
particular the following legal changes: 

− The obligatory establishment of an owners’ association within the house 

− Clarification of the fact that owners’ associations can also be administered externally 

− Sanction of the administrator in the case of failing the presentation of the annual activity 
report 

− Extension of the written agreement 

− An obligatory minimal contribution to  the maintenance fund 

− Clarification that capital of the maintenance fund can also be used for the repayment of 
credits  

− Absolute majority in decisions about the borrowing of money 

− General introduction of double-bookkeeping for associations of homeowners 
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Einleitung 

Wie in fast allen neuen ostmitteleuropäischen EU-Mitgliedstaaten, so ist auch der 
Wohnungsbestand in der Slowakei nach 1989 in weiten Teilen privatisiert worden. Die 
Privatisierung der Wohnungen hat aber nicht nur viele Mieter zu Eigentümern ihrer Wohnungen 
gemacht, sondern auch die Struktur des Wohnungsmarktes fundamental verändert.  

Vor der Privatisierung war der Wohnungsmarkt zu etwa gleichen Teilen auf Wohnungen im 
Privateigentum (Einfamilienhäuser) und Miet- bzw. Genossenschaftswohnungen aufgeteilt. Mit 
der Privatisierung ist die Eigentumsquote binnen weniger Jahre auf rd. 76% hochgeschnellt. 
Besonders rasch vollzog sich die Privatisierung in den Wohnungsbeständen der Kommunen und 
der großen ehemals staatseigenen Betriebe; sie haben heute noch einen Anteil von rd. 3% am 
gesamten Wohnungsbestand, 1991 waren es noch 27%. Bei den Genossenschaften vollzog sich 
dieser Prozess etwas langsamer, ihr Anteil ist in der Zeit zwischen 1991 und 2001 von 22% auf 
15% gesunken. Auch im Wohnungsneubau spielen die vormals wichtigsten Akteure des 
Wohnungsmarktes praktisch keine Rolle mehr. Der Markt wird heute von privaten Bauherren (im 
Einfamilienhausbereich) und Bauträgern (mit Schwerpunkt Eigentumswohnungen) dominiert. 
Mietwohnungsneubau wird auch von diesen nicht in nennenswertem Umfang betrieben.  

Auch auf der Nachfragerseite hat sich die Situation für viele Haushalte verändert. Als Eigentümer 
ihrer ehemaligen Mietwohnungen sind sie heute für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und 
Modernisierung ihrer Wohnungen und Gebäude sowie der Pflege und Gestaltung des 
Wohnumfelds verantwortlich. Fast drei Viertel aller privatisierten Wohnungen befinden sich in 
komplexen Wohnanlagen, in industrieller Fertigungsweise (Plattenbauten) erstellt. Viele der 
Gebäude weisen zum Teil erhebliche Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarfe auf. Die 
Anforderungen, die sich daraus an die Verwaltung der Objekte ergeben, sind vielschichtig und 
gehen weit über die Belange der eigenen Wohnung hinaus.  Ein Teil der Wohnungseigentümer 
ist sich seiner Verantwortung für den Erhalt und die Modernisierung des 
Gemeinschaftseigentums noch nicht in vollem Umfang bewusst. Die Durchsetzung von 
Mehrheitsentscheidungen scheitert oft an mangelnder Zahlungsbereitschaft und/oder 
Zahlungsfähigkeit einzelner Eigentümer. Gleichzeitig befinden sich praxisgerechte Regelwerke 
und Instrumente, mit denen eine effektive Bestandsverwaltung und Modernisierung unterstützt 
werden könnte, noch im Aufbau bzw. es fehlt an Orientierungen seitens der Rechtsprechung.  

Die Aufgaben der Wohnungsverwaltung werden von unterschiedlichen Akteuren übernommen. 
Neben den Genossenschaften und kommunalen Unternehmen, die ihre ehemaligen Bestände 
weiterhin betreuen, sind private Verwaltungsunternehmen auf den Markt getreten, zum Teil 
werden die Wohnungen auch von sich selbst verwaltenden Eigentümergemeinschaften betreut. 
Teilweise haben Verwalter Verträge mit Eigentümergemeinschaften über die Verwaltung 
geschlossen, teilweise sind sie aber, dort wo sich keine Eigentümergemeinschaften gebildet 
haben, darauf angewiesen, Einzelverträge mit jedem Eigentümer zu schließen. Noch ist unklar, in 
welche Richtung sich der Markt entwickeln wird und welche Strukturen eine effiziente Verwaltung 
behindern bzw. erleichtern. 

Die Wohnungsverwaltung der privatisierten Mietwohnungen steht in der Slowakei somit vor 
besonderen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund war es das Ziel des Projektes, die 
Effizienz der Wohnungsverwaltung in der Slowakei genauer zu untersuchen. Im Rahmen 
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persönlicher, leitfadengestützter Interviews wurde eine Befragung von Wohnungsverwaltern und 
Wohnungseigentümern durchgeführt. Die Befragung diente dem Ziel, vertiefende Erkenntnisse 
über die Organisation, die Qualität und die Restriktionen der Wohnungsverwaltung in den 
verschiedenen Verwaltungskonstellationen zu erhalten. Die Erkenntnisse über die Stärken und 
Schwächen und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung waren gleichzeitig 
Grundlage für die Ableitung konkreter Bildungsmaßnahmen in diesem neu entstehenden 
Wirtschaftsbereich. Ergebnis ist ein praxisbezogenes Aus- und Weiterbildungskonzept, das an 
den aktuellen Bedürfnissen der slowakischen Marktakteure ansetzt. Nunmehr muss es darum 
gehen, die entwickelten konzeptionellen Ideen zeitnah in konkrete Bildungsangebote 
umzusetzen. 

Begleitend zu den Arbeiten im Rahmen dieser Studie wurde eine slowakische Expertengruppe 
eingesetzt, die sich der Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen gewidmet hat. Die 
konkreten Veränderungsvorschläge der Expertengruppe, an der auch die unterschiedlichen 
Verbandsvertreter mitgewirkt haben, wurden innerhalb des Projektes diskutiert und gesondert 
festgehalten. 

Das Forschungsprojekt wurde im Rahmen einer Forschungskooperation bearbeitet. 
Projektpartner waren das Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und 
Regionalentwicklung (InWIS), das Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft (EBZ) und das slowakische Institut Academia Istropolitana Nova (AINova). 
Aufgabe des InWIS war die Bestandaufnahme des slowakischen Wohnungsmarktes sowie die 
Dokumentation des rechtlichen Rahmens der Wohnungseigentumsverwaltung, um insbesondere 
auch internationalen Experten einen fachlich fundierten Zugang zu der Ausgangssituation und 
den Besonderheiten des slowakischen Wohnungsmarktes zu ermöglichen. InWIS wurde hierbei 
auf slowakischer Seite von AINova als Projektleiter für die Organisation und Durchführung 
themenspezifischer Arbeitsgruppen sowie bei der Beschaffung von Daten und Materialien 
unterstützt. AINova kam innerhalb des Projektes zum einen die Aufgabe zu, die oben genannte 
slowakische Expertengruppe zur Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 
Wohnungsverwaltung und eine Expertengruppe für die Entwicklung des Fragebogens 
zusammenzustellen. Zudem führte AiNova die Befragung der Verwalter und Eigentümer durch.   

Die hier vorgelegten Ergebnisse, genauso wie die Empfehlungen der Expertengruppe zur 
Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen sollen  das projektbegleitende Ministerium 
für Bauwesen und Regionalentwicklung der Slowakei bei der Entwicklung wohnungspolitischer 
Konzepte unterstützen. Ein Ziel ist, möglichst zeitnah den Markt für die Aus- und Weiterbildung 
von Wohnungsverwaltern zu professionalisieren und damit einen Beitrag für eine effizientere 
Wohnungsverwaltung zu leisten.  
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Teil A. Bestandsaufnahme des slowakischen Wohnungsmarktes 

Die Slowakei ging am 1. Januar 1993 aus der Teilung der Tschechoslowakei als souveräner 
Staat hervor. Die Hauptstadt Bratislava liegt im äußersten Westen des Landes und bildet sein 
politisches und wirtschaftliches Zentrum. Das Land hat eine Gesamtfläche von 49.035 km² und ist 
damit geringfügig größer als Niedersachsen. Die 5,38 Mio. Einwohner (5.384.822 per 
31.12.2004) der Slowakei verteilen sich auf acht nach der jeweiligen Hauptstadt benannte 
Landschaftsverbände („kraje“). 

Abb. 1: Regionale Gliederung der Slowakei 

 
Quelle: Amt für Statistik der Slowakischen Republik (2005), eigene Darstellung 

1. Soziodemographische und -ökonomische Fakten 

1.1. Demographie 

Auf dem Staatsgebiet der Slowakei leben zurzeit rd. 5,4 Mio. Menschen. Die Bevölkerungszahl 
hat sich dabei in den letzten Jahren wenig verändert, Rückgänge in der natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung wurden jeweils durch einen positiven Wanderungssaldo ausgeglichen. 
Die Zuwanderung erfolgt vor allem aus anderen osteuropäischen Ländern (Ukraine, 
Tschechische Republik, Rumänien, Serbien und Montenegro sowie Polen). Die Prognosen für 
die nächsten 30 Jahre sehen für die Slowakei, ähnlich wie für andere osteuropäische Länder, 
einen deutlichen Bevölkerungsrückgang in einer Größenordnung von ca. 500.000 Einwohnern 
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voraus. Neben der Hauptstadt Bratislava (425.000 Einwohner mit Umland) befindet sich im Osten 
des Landes ein weiteres Ballungsgebiet um die Stadt Košice (235.000 Einwohner).  

Knapp 15% der Gesamtbevölkerung gehören ethnischen Minderheiten an. Neben der großen 
Gruppe der ungarischen Minderheit im Süden des Landes (67%) sind die Roma im Osten des 
Landes (12,5%) und die Tschechen im Nordwesten (6%) von Relevanz.  

Obwohl das Land eine jüngere Bevölkerung aufweist als der EU25-Durchschnitt und mit 69,9% 
der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter einen Spitzenwert erreicht, wird auch die Slowakei in 
Zukunft aufgrund der einerseits geringen Geburtenrate und andererseits steigenden 
Lebenserwartung der Menschen einen Alterungsprozess zu bewältigen haben. Mit einer 
Geburtenziffer von lediglich 1,2 befindet sich die Slowakei auf einem sehr niedrigen Niveau, das 
sogar noch hinter dem Durchschnitt von knapp 1,4 Kindern pro Frau in Deutschland zurückbleibt. 
Dabei sind die niedrigen Werte der letzten Jahre nur noch bedingt mit den wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Umbrüchen der post-kommunistischen Ära zu erklären.  

1.1.1. Bevölkerungsentwicklung 

Die kleinräumige Bevölkerungsentwicklung auf Ebene der Städte und Kreise der Slowakei zeigt, 
dass sich hinter der konstanten Einwohnerentwicklung in der Slowakei in den Regionen durchaus 
sehr unterschiedliche Entwicklungen verbergen. Während die Bevölkerung in der Zeit zwischen 
1995 und 2004 in einigen Landesteilen bis zu 9 Prozent zugelegt hat, ist sie in anderen Teilen um 
bis zu 10 Prozent zurückgegangen. Starke Zuwächse konnten einerseits der Ballungsraum um 
die Hauptstadt Bratislava (mit Ausnahme von Bratislava selbst) und andererseits die östlichen 
Landesteile verzeichnen. Während die Bevölkerungszunahme im Westen des Landes in engem 
Zusammenhang mit der wachsenden Wirtschaftskraft der Region steht und im Wesentlichen 
wanderungsbedingt ist (Suburbanisierung), beruhen die Zuwächse im ländlich geprägten Osten 
vermutlich eher auf einen Anstieg der natürlichen Bevölkerung. 

Abb. 2: Bevölkerungsentwicklung in den Kreisen (1995–2004) 

 

Bratislava 

.
Kosice. 

Quelle: Amt für Statistik der Slowakischen Republik (2005): Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike; 
Príloha č.1 
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1.1.2. Haushaltsentwicklung 

Da Haushalte und keine einzelnen Personen als Nachfrager auf dem Wohnungsmarkt in 
Erscheinung treten, ist es zur Abschätzung des künftigen Wohnungsbedarfs notwendig, neben 
der künftigen Bevölkerungsentwicklung zusätzlich die Veränderung der Zahl der Privathaushalte 
vorauszuschätzen.   

Die Haushaltsentwicklung wurde vom statistischen Amt der Slowakei im Jahr 2002 bis zum 
Prognosejahr 2025 vorausgeschätzt (“Demographic Population Forecast in the Slovak Republic 
by 2025”, Statistical Office of Slovakia, Bratislava, 2002).   

Basis der Haushaltsprognose ist die Bevölkerungsprognose, die ausgehend vom Basisjahr 2001 
mit 5.379.500 Einwohnern in einer mittleren Variante ein leichtes Absinken der Einwohnerzahlen 
auf 5.377.000 Einwohner im Jahr 2005 (tatsächliche Bevölkerungszahl per 31.12.2004: 
5.384.822) bzw. auf 5.360.000 Einwohner im Jahr 2010 ermittelt. Dieser Trend leicht rückläufiger 
Bevölkerungszahlen wird sich auch bis in das Jahr 2025 mit erwarteten rd. 5,2 Mio. Einwohnern 
fortsetzen.  

Gleichzeitig wird auch für die Slowakei, wie für alle westlichen Industrienationen, in der Zukunft 
mit einer Verkleinerung der Haushaltszahlen gerechnet. Die durchschnittliche Haushaltsgröße 
wird für das Jahr 2005 mit 2,5 Personen je Haushalt angenommen, bis zum Jahr 2010 wird mit 
einem Absinken auf 2,4 Personen je Haushalt gerechnet. 

Die Verkleinerung der Haushalte bewirkt, dass die Anzahl der Haushalte – und damit auch der 
Wohnungsbedarf – selbst bei konstanten oder leicht rückläufigen Einwohnerzahlen steigen wird. 
Das statistische Amt der Slowakei weist entsprechend einen Anstieg der Haushalte von 
2.150.800 Haushalten im Jahr 2005 auf 2.233.300 Haushalten im Jahr 2010 aus. Bei der 
Betrachtung der Zahlen ist folgendes zu berücksichtigen:  

Nach Angaben des statistischen Amtes der Slowakei wurden im Jahr 2001 2.071.743 Haushalte 
gezählt. Von diesen Haushalten verfügen lediglich ca. 80% über eine eigene Wohnung bzw. 
Haus. Die anderen 20% leben in Untermietverhältnissen bzw. teilen sich mit anderen Haushalten 
eine Unterkunft. Hinzu kommen 44.367 Haushalte der Roma, die außerhalb von Gebäuden 
leben.  

Insgesamt stand den 2.071.743 gezählten Haushalten ein Wohnungsbestand per 2001 von 
1.884.846 Wohnungen gegenüber, von denen aber nur 1.665.536 dauerhaft bewohnbar sind.  
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Tab. 1: Charakteristika der Wohnsituationen unterschiedlicher Haushaltstypen 

 
Familien-
haushalte 

Unvoll- 
ständige 
Familien-
haushalte 

Mehr-
personen-
haushalte 

(keine 
Familien) 

Einpersonen-
haushalte Insgesamt 

Haushalte mit eigener 
Wohnung (Eigentum  
oder Miete) 

984.296 193.025 31.018 457.197 1.665.536 

Haushalte, die sich 
Wohnungen mit anderen 
Haushalten teilen 
(Untermiete) 

174.633 50.054 3.534 133.619 361.840 

Haushalte, die außerhalb  
von Gebäuden leben 9.094 3.279 787 31.207 44.367 

Haushalte insgesamt 1.168.023 246.358 35.339 622.023 2.071.743 

Quelle: Elbers (2003): Updating the Housing Sector Profile (Slovakia), S. 16 

Insgesamt ist die hohe Zahl von Untermiethaushalten bzw. temporären Herbergen ein 
unbefriedigender Zustand, der auf Funktionsdefizite des Wohnungsmarktes hinweist. Für die 
Zukunft ist damit zu rechnen, dass sich der hohe Anteil an Untermietverhältnissen deutlich 
reduzieren wird. Bei einem unterstellten Rückgang der Untermietverhältnisse auf 10% aller 
Haushalte bis zum Jahr 2010 steigt der Wohnungsbedarf auf rd. 2 Mio. Wohnungen an. Dies 
bedeutet, dass rd. 300.000 zusätzliche Wohnungen dem Markt zur Verfügung gestellt werden 
müssten, damit auch jeder nachfragende Haushalt über eine eigene Wohnung verfügen könnte. 
Vor dem Hintergrund der derzeit sehr geringen Fertigstellungszahlen erscheint dieses Ziel kaum 
erreichbar.1 

Im Ergebnis ergibt sich aus der Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung: 

− in Bezug auf die aktuellen Fertigstellungszahlen im Wohnungsbau (2,76 WE / 1000 Ew. in 
2005) ein noch lange anhaltender enormer Nachholbedarf an Wohnungsneubau; 

− die Notwendigkeit, bei nicht zu hohen Kosten Teile der unbewohnbaren Wohnungen 
bewohnbar zu machen und  

− das Angebot an sozial gebundenem Wohnraum zu erhöhen, um die in 
Untermietverhältnissen und in mobilen Übergangsherbergen lebenden Menschen mit 
angemessenem Wohnraum zu versorgen. 

Für die Wohnungsverwaltung bedeutet diese Entwicklung, dass dem Erhalt vorhandenen 
Wohnraums, d.h. der Instandhaltung und Modernisierung eine wesentliche Rolle zukommt. Der 
weiterhin angespannte Wohnungsmarkt und steigende Immobilienpreise bieten hierfür ein gutes 
Marktumfeld.  

1.1.3. Wanderungsbewegungen 

Die Wanderungsverflechtungen innerhalb der Slowakei sind ausgesprochen gering ausgeprägt, 
allerdings mit steigender Tendenz. Zuletzt zogen innerhalb eines Jahres 0,38% der Bevölkerung, 
also gut 20.000 Personen von einer Region in eine andere. Kleinräumigere Umzüge finden 

                                            
1  Szolgayova (2003): Updating the Housing Sector Profile (Slovakia), S. 21 
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naturgemäß in größerem Umfang statt. Mit zuletzt knapp 40.000 Umzügen über die 
Gemeindegrenzen hinaus – dies entspricht 0,74% der Bevölkerung – ist auch hier die Mobilität 
nur sehr gering ausgeprägt.  

Tab. 2: Wanderungsbewegungen 2000–2004 

 Gesamtzahl aller umziehenden Personen 

Jahr 

Von einer 
Gemeinde in eine 

andere  
innerhalb des 

Kreises 

Von einem Kreis 
in einen anderen 
innerhalb einer 

Region 

Von einer 
Region  

in eine andere 

Absolute Werte 

2000 35.243 24.321 17.334 

2001 36.757 24.995 18.129 

2002 41.817 27.514 20.275 

2003 39.060 24.980 20.175 

2004 39.915 24.702 20.403 

Pro 1000 Ew. 

2000 6,5 4,5 3,2 

2001 6,8 4,6 3,4 

2002 7,8 5,1 3,8 

2003 7,3 4,6 3,8 

2004 7,4 4,6 3,8 

Quelle: Amt für Statistik der Slowakischen Republik (2005) 

Das Fehlen eines funktionsfähigen Mietwohnungsmarktes insbesondere für 
einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen wird seitens der OECD in Verbindung gebracht 
mit der hohen Arbeitslosigkeit im Land. Weil auf dem Wohnungsmarkt nur wenig (bezahlbarer) 
Wohnraum zur Verfügung steht, ist die Arbeitsmobilität zwischen den Regionen sehr gering. In 
den internationalen Vergleichsstudien der OECD zur Arbeitskräftemobilität belegt die Slowakei 
den letzten Rang.  

Während, bezogen auf die erwerbsfähige Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren, in den USA, 
die einen Spitzenwert aufweisen, über 3% der Bevölkerung umziehen, waren es 2003 in der 
Slowakei gerade einmal 0,14%. Auch Deutschland, dem in der Vergangenheit regelmäßig eine 
zu geringe Arbeitskräftemobilität nachgesagt wurde, liegt mit 1,36% noch weit vor der Slowakei.2 

1.2. Sozioökonomische Fakten 

Analog zu den wirtschaftlichen Disparitäten der Slowakei unterscheiden sich auch die regionalen 
Beschäftigungsquoten erheblich. Über 60% der über 15-Jährigen gehen in der Region Bratislava 
einer Beschäftigung nach, bezogen auf die 15 bis 64-Jährigen sogar fast 70% (Deutschland: 
Mittel 1996-2000 = 64,8%). Diese Quote reduziert sich in den östlichen Landesteilen auf Werte 
bis unter 50%. Diese Differenz ist neben der geringeren wirtschaftlichen Dynamik auch auf den 

                                            
2 OECD (2005): Economic Review 2005 – Slovak Republic, S.33. 
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höheren Bevölkerungsanteil an Roma mit einer unterdurchschnittlichen Erwerbsneigung 
zurückzuführen.  

Tab. 3: Beschäftigungsquote 

Region Beschäftigungsquote (15-64 Jahre) 

Bratislava 69,4 

Trnava 63,5 

Trencin 62,5 

Nitra 55,1 

Žilina 56,6 

Banska Bystrica 52,5 

Prešov 52,5 

Košice 49,1 

Quelle: Amt für Statistik der Slowakischen Republik (2005). 

Noch deutlicher werden die regionalen wirtschaftlichen Unterschiede bei der Betrachtung der 
monatlichen Durchschnittslöhne. Die höchsten Löhne werden nach Angaben des slowakischen 
Statistikamtes mit durchschnittlich 606 EUR im Westen des Landes in der Region Bratislava 
erzielt. Der monatliche Durchschnittslohn in der Region Košice, die nach Bratislava mit gut 433 
EUR die höchsten Lohneinkommen ausweist, erreicht gerade einmal ca. 70% des Wertes der 
Hauptstadt. Schlusslicht ist die nordöstliche Region Prešov, in der der Monatslohn von 
durchschnittlich ca. 330 EUR sogar knapp 50% unter den Löhnen in Bratislava liegt. Landesweit 
beläuft sich das monatliche Durchschnittseinkommen auf 443 EUR.3 Die Ausgaben für Wohnen 
(Miete, Instandhaltung, Reparaturen und Nebenkosten) belaufen sich nach Auskunft des 
zuständigen Ministeriums auf 19,6% (3.Quartal 2003) des durchschnittlichen 
Haushaltsnettoeinkommens.4 

Die massiven Einkommensdifferenzen in den verschiedenen Landesteilen begründen auch 
unterschiedliche Anforderungen an die jeweiligen Wohnungsverwaltungen. Insbesondere in den 
Regionen mit niedrigen Einkommen rückt die Zahlungsfähigkeit der Wohnungseigentümer zur 
Unterhaltung der Gebäude in den Fokus, während es in den einkommensstärkeren Regionen 
verstärkt um die Prozessorganisation und Fragen der Zahlungsbereitschaft geht.  

Aktuell ist in der Slowakei eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung zu beobachten. Das 
reale Bruttoinlandsprodukt zeigte bereits seit 2001 wieder deutliche Zuwachsraten von 3-6%. Im 
Jahr 2006 wuchs die slowakische Wirtschaft sogar um 8,3% gegenüber dem Vorjahr. Die 
Arbeitslosigkeit fiel im Laufe des Jahres 2006 von 11,85 auf 9,4%. Diese positiven Entwicklungen 
schlagen sich auch in einem Anstieg der Reallöhne nieder (2005: +6,3%; 2006: +3,3%). Zudem 
deutet eine Inflationsrate von ca. 3% auf eine stabile wirtschaftliche Situation hin.5 

                                            
3  Amt für Statistik der Slowakischen Republik (2005): Priemerná mesačná mzda zamestnancov za rok 2004 
4  Ministerium für Bauen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik (2004): Questionnaire for 

European Ministers Conference on “Sustainable Refurbishment of High-Rise Residential Buildings and 
Restructuring of Surrounding Areas” 

5  Amt für Statistik der Slowakischen Republik (2007): Indicators of economic development.  
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2. Der Wohnungsmarkt 

Datengrundlage bildet bei vielen Analysen die Volkszählung aus dem Jahr 2001, die auch 
umfassende Informationen aus den Bereichen Wohnen und Wohnungsbestand erfasst hat. Eine 
Fortschreibung dieser Daten im engeren Sinne hat nicht stattgefunden. Jedoch besitzen viele 
lokale Akteure ein profundes Marktwissen, so dass auf Basis der Daten aus dem Jahr 2001 
grundlegende Marktentwicklungen aufgezeigt werden können. 

2.1. Die Struktur des Wohnungsbestandes 

Im Jahr 2001 wurden insgesamt 1.884.846 Wohnungen in der Slowakischen Republik registriert, 
wovon jedoch nur 1.665.536 Wohnungen in einem bewohnbaren Zustand waren. Mit knapp 12% 
ist der Anteil der nicht bewohnbaren Wohnungen bereits heute erheblich und der 
Erhaltungszustand weiter Teile der Plattenbauten lassen zukünftig ein Ansteigen dieses Wertes 
befürchten. Hier zeigt sich bereits heute ein erheblicher Handlungsbedarf, um den 
Wohnungsbestand in Stand zu halten. Das Ministerium für Bauwesen und Regionalentwicklung 
der Slowakischen Republik schätzt den Modernisierungsaufwand für den 
Mehrfamilienhausbestand auf ca. 1,3 Mrd. EUR bzw. gut 13 bis 16 TEUR pro Gebäude.6 Trotz 
der im westeuropäischen Vergleich geringen Investitionssummen pro Gebäude wird deutlich, 
dass Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Wohnungsverwaltung einen größeren 
Stellenwert bekommen werden mit entsprechenden wirtschaftlichen Potenzialen für das lokale 
Handwerk.  

Experten schätzen den Wohnungsbestand in Mehrparteienhäusern auf knapp 860.000 
Wohnungen, dies entspricht gut 45% des gesamten Wohnungsbestandes. Über 70% dieser 
Wohnungen liegen dabei in Gebäuden mit mehr als vier Stockwerken. Es ist davon auszugehen, 
dass diese knapp 625.000 Wohnungen in Gebäuden maschineller Konstruktion, also so 
genannten Plattenbauten liegen. Insgesamt wird die Zahl dieser Häuser von Experten auf ca. 
13.100 geschätzt.7 

Tab. 4: Wohnungsbestand 

Jahr: 2005 Anzahl Einheiten 

Gesamtwohnungsbestand (alle Wohneinheiten) 1.940.494 

Gesamtwohnungsbestand (dauerhaft bewohnte Whg.) 1.721.185 

Quelle: Ministerium für Bauwesen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik, eigene 
Fortschreibung. 

Gut ein Viertel des slowakischen Wohnungsbestandes wurde im Zeitraum 1970 bis 1980 erbaut; 

                                            
6  Ministerium für Bauen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik (2004): Questionnaire for 

European Ministers Conference on “Sustainable Refurbishment of High-Rise Residential Buildings and 
Restructuring of Surrounding Areas”, S. 15. 

7  Die Expertenschätzungen beruhen nach Aussagen des slowakischen Ministeriums auf einer Datenbank, die 
93,5 % des slowakischen Wohnungsbestandes abdeckt. (Quelle: Ministerium für Bauen und 
Regionalentwicklung der Slowakischen Republik (2004): Questionnaire for European Ministers Conference on 
“Sustainable Refurbishment of High-Rise Residential Buildings and Restructuring of Surrounding Areas”, S. 
15. 
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lediglich 11,5% der Gebäude stammen aus der Zeit vor 1945. Noch geringer fällt ihr Anteil an den 
Mehrfamilienhäusern (3,7%) bzw. den mehrgeschossigen Gebäuden (> 4 Geschosse) mit 2,5% 
aus. Insgesamt entfallen fast zwei Drittel des heutigen Wohnungsbestandes auf den Zeitraum 
1960 bis 1990, die kommunistische Ära der Slowakei. Dies spiegelt sich insbesondere auch in 
den Fertigstellungen der mehrgeschossigen Gebäude wider, die in Folge des Wohnungsmangels 
in dieser Zeit in erhöhtem Maße gebaut wurden. Zwei Drittel dieser Gebäude wurden alleine in 
den Jahren 1970 bis 1990 erbaut. Gerade diese Gebäude sind es, die aktuell Probleme – sowohl 
in Folge ihres erheblichen Modernisierungs- und Sanierungsbedarfes als auch in Bezug auf die 
Organisation der Verwaltung - am slowakischen Wohnungsmarkt hervorrufen.  

Der politische Umbruch in Osteuropa hat in der Slowakischen Republik zu einem massiven 
Einbruch der Neubautätigkeit geführt. Gerade einmal 6,7% des aktuellen Wohnungsbestandes, in 
der Mehrheit Ein- und Zweifamilienhäuser, resultieren aus der Zeit nach 1990.  

Der Rückzug der bisher im Neubaugeschäft tätigen öffentlichen Akteure und Genossenschaften 
sowie unsichere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für potentielle Investoren haben sich 
negativ auf das Wohnungsangebot ausgewirkt. Vorhandene Wohnungsbedarfe wurden in dieser 
Zeit nicht befriedigt. In den Bestand wurde nur verhalten investiert. Die hohe Zahl an Untermiet-
haushalten und temporären Unterkünften zeigt, dass die angestauten Bedarfe bis heute noch 
nicht abgebaut sind. 

Tab. 5: Alter des Wohnungsbestandes 

Erbaut gesamter 
Wohnungsbestand 

Wohneinheiten in 
Mehrfamilienhäusern 

bis 1945 11,5 3,7 

1945 – 1960 15,1 9,5 

1960 – 1970 20,1 19,2 

1970 – 1980 25,6 34,4 

1980 – 1990 21,0 28,6 

Seit 1990 6,7 4,6 

 100% 100% 

Quelle: Ministerium für Bauen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik (2004): 
Questionnaire for European Ministers Conference on “Sustainable Refurbishment of High-Rise 
Residential Buildings and Restructuring of Surrounding Areas”, S. 5. 

Während Anfang der 60er Jahre noch fast zwei Drittel der Wohnungen in der Slowakei 
Einfamilienhäuser waren, wurden in der Folgezeit hauptsächlich Mehrfamilienhäuser, 
insbesondere Plattenbauten, errichtet. Der Anteil an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern stieg in 
der Folge auf fast 50% des gesamten Wohnungsbestandes. Die Verwaltung der Wohnungen in 
diesen Gebäuden ist somit für den slowakischen Wohnungsmarkt von außerordentlicher 
Relevanz, betrifft sie doch fast die Hälfte aller slowakischen Haushalte. Die andere Hälfte der 
Haushalte lebt in Einfamilienhäusern und ist somit für den Gegenstand der Untersuchung nicht 
relevant. 
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Tab. 6: Verteilung der Wohnungen nach Gebäudetypen 

Jahr 1961 1970 1980 1991 2001 

Einfamilienhäuser 62,1% 70,4% 58,5% 50,2% 49,2% 

Mehrfamilienhäuser 17,8% 28,1% 40,8% 47,3% 49,9% 

Andere Gebäude 20,1% 1,5% 0,7% 0,4% 0,9% 

Quelle: Ministerium für Bauwesen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik (2004): 
Periodischer Nationalbericht über die Wohnungsentwicklung in europäischen Ländern – 
Slowakische Republik, S. 18. 

Der Großteil der Wohnungen liegt bei einer Größe zwischen 40 und 60 m². Zusammen mit den 
Kleinstwohnungen unter 40 m² sind fast zwei Drittel aller verfügbaren Wohnungen kleiner als 60 
m². Berücksichtigt man, dass auch Einfamilienhäuser in dieser Statistik berücksichtigt wurden, 
wird deutlich, dass die Anzahl größerer Wohnungen im Geschosswohnungsbau verschwindend 
gering ist. Angesichts der Entwicklung von Wohnungsgrößen in den westeuropäischen Staaten, 
an welche sich auch die slowakischen Wohnraumansprüche mittelfristig orientieren werden, 
bestehen erhebliche Anpassungs- und Modernisierungsdefizite im heutigen Wohnungsbestand.  

Tab. 7: Wohneinheiten nach Größe 

Wohnfläche Anteil am  
Wohnungsbestand 

Bis 20 m2 4,9% 

20 - 40 m2 19,0% 

40 - 60 m2 41,1% 

60 - 80 m2 17,9% 

80 - 100 m2 9,5% 

>100 m2 7,6% 

Quelle: Ministerium für Bauen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik (2004): 
Questionnaire for European Ministers Conference on “Sustainable Refurbishment of High-Rise 
Residential Buildings and Restructuring of Surrounding Areas”, S. 5. 

2.2. Eigentümer- und Bewohnerstruktur des Wohnungsbestandes 

Der Zusammenbruch des kommunistischen Systems hat in der Slowakei zu einem vollkommenen 
Strukturwandel des Wohnungsmarktes geführt. Waren es in der Zeit vor 1990 insbesondere die 
kommunalen Gliederungen und die Genossenschaften, die große Teile des Wohnungsbestandes 
– insbesondere der Mehrfamilienhäuser – hielten und bewirtschafteten, wurde in der Zeit danach 
eine Privatisierungswelle ausgelöst. Im Jahr 2001 befanden sich nur noch 3,7% des gesamten 
Wohnungsbestandes im Besitz der öffentlichen Hand (gegenüber 27,2% im Jahr 1991), weitere 
14,9% im Besitz von Genossenschaften (gegenüber 22,3% im Jahr 1991). Während die 
Eigentumsquote in der Slowakei bereits 1991 mit 49,7% im europäischen Durchschnitt lag, stieg 
sie auf 75,9% in 2001. Nach Angaben des Ministeriums für Bauwesen und Regionalentwicklung 
der Slowakei wurden bis zum Jahr 2000 248.393 Wohnungen der öffentlichen Hand und 104.497 
Wohnungen aus dem Genossenschaftsbesitz privatisiert. Die Erlöse aus der 
Wohnungsprivatisierung gingen in kommunale Entwicklungsfonds. Diese waren als finanzielle 
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Basis für die Wohnungsbestandserneuerung und die Modernisierung der kommunalen 
Infrastruktur gedacht. 

Tab. 8: Struktur des Wohnungsbestandes nach Eigentümern  

 1991 2001 
WE in Mehr- 

familienhäusern
2001 

WE in Mehr- 
familienhäusern  
(>4 Geschosse) 

2001 

Öffentlich zur Miete 
(Staat/Gemeinde) 27,2% 3,7% 11,5% 9,8% 

Privat zur Miete 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Eigentum 49,7% 75,9% 51,2% 56,1% 

Im Besitz der Genossenschaften 22,3% 14,9% 28,5% 33,0% 

Andere (Werkswohnungen,  
Whg. ausländischer 
Organisationen, fremder 
Staatsangehöriger und nicht 
ermittelbare) 

0,8% 5,4% 8,8% 1,0% 

Quelle: Ministerium für Bauen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik (2004): 
Questionnaire for European Ministers Conference on “Sustainable Refurbishment of High-Rise 
Residential Buildings and Restructuring of Surrounding Areas”, S. 7. 

Beachtlich ist nicht nur eine Eigentumsquote insgesamt von fast 76%, sondern dass auch im 
Geschosswohnungsbau sich mittlerweile über die Hälfte der Wohnungen im Eigentum befinden. 
Während im Einfamilienhaussegment auch vor 1990 Eigentum verbreitet war, ist das Eigentum 
im Geschosswohnungsbau fast ausschließlich in der Zeit danach gegründet worden. Die hohe 
Eigentumsquote spiegelt daher die außerordentliche Dynamik des Privatisierungsprozesses 
wider.  

Die überwiegende Mehrheit dieser Eigentumswohnungen wird dabei von privaten Selbstnutzern 
bewohnt. Der Privatisierungsprozess in der Zeit ab 1992 hat somit zu einer deutlichen 
Reduzierung der Zahl der verfügbaren Mietwohnungen geführt. 
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Tab. 9: Wohnungseigentümer im bewohnbaren Bestand 

Eigentümer 

 

 

Art der Wohnung 

Natürliche 
Person Staat Gemeinde

Wohnungs-
genossen-

schaft 

Gemischte 
Eigentumsver

hältnisse 
Sonstige Gesamt 

Gesamt  916.610 20.847 39.676 194.723 410.528 83.152 1.665.536 

Einfamilien- 
häuser 774.175 75 79 33 3.285 6.083 783.730 

Eigentums- 
wohnungen 108.485 2.369 4.019 33.180 260.093 37.201 445.347 

Mietwohnungen 13.105 12.777 32.953 8.151 44.045 24.194 135.225 

Genossenschaftli
che Wohnungen 5 0 8 150.829 91.272 6.417 248.531 

Heimplätze, 
Service- 
wohnungen 

217 3.372 551 116 741 3.021 8.378 

Sonstige 20.943 1.894 2.066 2.414 11.092 6.286 44.325 

Quelle: Szolgayova (2003): Updating the Housing Sector Profile (Slovakia), S. 9. 

Der Zensus 2001 wies gerade einmal 135.225 offiziell registrierte Mietwohnungen aus. Dies 
entspricht einem Anteil von lediglich 8,1% der bewohnten Wohnungen der Slowakischen 
Republik. Die meisten Mietwohnungen sind dabei in Gebäuden mit gemischten 
Eigentumsverhältnissen, also in Gebäuden, die vormals im Besitz von Genossenschaften waren 
und es noch in Teilen sind, und in der Hand von Kommunen. Da der Privatisierungsprozess seit 
2001 zwar sein Tempo verlangsamt hat, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen – das Recht 
zum Kauf durch die Mieter – weiterhin aufrechterhalten wurden, ist davon auszugehen, dass sich 
die Zahl der Mietwohnungen zuletzt noch weiter reduziert hat.  

Insbesondere im wirtschaftlich prosperierenden Bratislava, wo ein noch größerer Teil der 
Wohnungen mittlerweile in Privateigentum übergegangen ist als im Osten des Landes, ist der 
offizielle Mietwohnungsmarkt mittlerweile fast vollständig zum Erliegen gekommen. Die fehlende 
Möglichkeit bezahlbaren Wohnraum zu bekommen, ist nach Experteneinschätzungen ein 
wesentlicher Grund für die geringe Arbeitskräftemobilität der Slowakei. Dieses Problem ist auch 
in der „Konzeption der staatlichen Wohnungspolitik bis 2010“8 aufgegriffen worden, die die 
Reaktivierung des Mietwohnungsmarktes durch Neubau von Mietwohnungen vor allem für 
einkommensschwächere Gruppen als Ziel vorgibt.  

Fast die Hälfte der Wohnungen der Slowakei sind Einfamilienhäuser, die sich nahezu 
ausschließlich im Besitz von natürlichen Personen befinden. Insgesamt befinden sich über 
900.000 Wohnungen, das sind ca. 55% des gesamten Bestandes, im Besitz dieser 
Personengruppe.  

In Folge der Entscheidungsfreiheit eines Mieters, ob er seine Wohnung erwerben möchte oder 
nicht, weisen gut 40% der Mehrfamilienhäuser in der Slowakei so genannte gemischte 
Eigentumsverhältnisse (sowohl Einzeleigentümer als auch Mieter belegen Wohnungen im selben 
Gebäude) auf. 2001 befanden sich fast ein Viertel aller Wohneinheiten der Slowakei im 
gemischten Bestand. Diese Situation birgt erhebliches Konfliktpotenzial und erschwert vielfach 

                                            
8  Ministry of Construction and Regional Development of the Slovak Republic (2000). 
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die Verwaltung und Instandhaltung der Gebäude. Zum einen ist häufig der Umgang eines Mieters 
mit seiner Wohnung und dem Gemeinschaftseigentum ein anderer, als der eines an der 
langfristigen Entwicklung des Gebäudes interessierten Eigentümers. Zudem bedeuten diese 
gemischten Eigentumsverhältnisse, dass sich die neuen Eigentümer mit dem alten Eigentümer – 
öffentliche Hand oder Genossenschaft – über die Verwaltung des Gebäudes bzw. die 
Durchführung von Investitionen einigen müssen. Die Einschätzung der Situation in der 
alltäglichen Praxis geht bei den lokalen Experten – in Abhängigkeit von ihrer Zugehörigkeit zu 
den unterschiedlichen Interessenvertretungen – erheblich auseinander. Während Vertreter von 
Wohnungseigentümern hier Probleme sehen und unklare gesetzliche Rahmenbedingungen 
beklagen, verweist der Verband der Genossenschaften darauf, dass sich die übergroße Mehrheit 
der Wohnungserwerber für eine Weiterverwaltung durch die Genossenschaft entschieden hat.  

Bis zum Jahresende 2005 waren in den amtlichen Büchern 7.876 Eigentümergemeinschaften 
registriert mit stark steigender Tendenz. Seit 1999 hat sich die Zahl der Gemeinschaften mehr als 
verdoppelt. 

Tab. 10: Gemischte Eigentumsverhältnisse 

 Mehrfamilienhäuser 
Anteil der Gebäude mit gemischten Eigentumsverhältnissen 
(in % der Gesamtzahl d. Gebäude in der Kategorie) 41,2 % 

Anteil der Wohneinheiten in Gebäuden mit gemischten 
Eigentumsverhältnissen (in % der Gesamtzahl der WE ) 24,6 % 

Quelle: Ministerium für Bauen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik (2004): 
Questionnaire for European Ministers Conference on “Sustainable Refurbishment of High-Rise 
Residential Buildings and Restructuring of Surrounding Areas”, S. 8. 

2.3. Baufertigstellungen 

Das vermehrte Engagement privater Investoren, die sich in Folge politischer Unsicherheiten 
Anfang der 90er Jahre noch stark zurück gehalten hatten, hat zu einer Veränderung in der 
Eigentümerstruktur geführt. Während die Genossenschaften für den Wohnungsneubau praktisch 
keine Bedeutung mehr haben, haben die Gemeinden ihre Neubauaktivitäten zuletzt wieder 
ausgeweitet. Fertigstellungszahlen wie noch zu Zeiten der CSSR mit fast 11.500 Wohnungen im 
Jahr 1980 werden von ihnen  aber bei weitem nicht mehr erreicht.  

Schaut man sich die Verteilung der Fertigstellungen auf die unterschiedlichen Anbietergruppen 
an, so ist der fundamentale Wandel des Wohnungsmarktes deutlich erkennbar. Im Jahr 1980 
wurden in der Slowakei insgesamt 48.215 Wohnungen erstellt, nur rd. 25% davon entfielen auf 
den privaten Sektor (Einfamilienhausbau). Heute entstehen im privaten Sektor über 80% der neu 
erstellten Wohnungen während sich die öffentliche Hand als Investor weitgehend zurückgezogen 
hat. 9 

Auch das Geschäftsfeld der Verwalter wird sich durch die steigenden Neubauzahlen sukzessive 
verändern. Während sich die Verwaltertätigkeit heute überwiegend auf den privatisierten 
Plattenbaubestand konzentriert, werden künftig auch Verwalter für qualitativ hochwertige, neu 
gebaute Wohnungen in urbanen Lagen, insbesondere in Bratislava und Trnava, benötigt. 

                                            
9  Szolgayova (2003): Updating the Housing Sector Profile (Slovakia), S. 11. 
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Tab. 11: Eigentümerstruktur des fertig gestellten Wohnraumes in den Jahren 1980–2005  

 
Ge-

meinde
besitz 

% 
Ge-

nossen-
schaften 

% Andere % Privat % Gesamt % 

1980 11.437 100 18.527 100 5.637 100 12.614 100 48.215 100 

1990 4.153 36,0 10.033 54,0 154 3,0 10.365 82,0 24.705 51,0 

1996 1.428 12,0 1.306 7,0 13 0,2 3.510 28,0 6.257 13,0 

1997 1.858 16,0 953 5,0 349 6,0 4.012 32,0 7.172 15,0 

1998 1.350 12,0 548 3,0 194 3,4 6.142 49,0 8.234 17,0 

1999 827 7,2 673 4,0 317 5,6 8.928 70,0 10.745 22,0 

2000 662 5,7 107 0,6 326 5,8 11.836 94,0 12.931 27,0 

2001 1.079 9,4 52 0,6 250 4,4 8.940 71,0 10.321 21,0 

2002 2.397 21,0 267 1,4 97 1,7 11.452 91,0 14.213 29,0 

2003 3.966 35,0 64 0,3 40 0,7 9.909 78,0 13.980 29,0 

2004 1.528 13,0 77 0,4 27 0,5 10.960 87,0 12.592 26,0 

2005 2.032 18,0 302 1,6 82 1,4 12.443 99,0 14.863 30,0 

Anm.: Die Kategorie „Andere“ umfasst die Bautätigkeit von Staat, Kirche sowie Parteien und Verbänden. Der hohe Wert aus 
dem Jahr 1980 stützt sich maßgeblich auf die staatliche Bautätigkeit der damaligen CSSR auf dem Gebiet der heutigen SR. 

Quelle: Szolgayova (2003): Updating the Housing Sector Profile (Slovakia), S. 11; Ministerium für 
Bauen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik (2006). 

2.4. Der private Wohnungsmarkt 

Die angespannte Situation am Mietwohnungsmarkt führt dazu, dass sowohl die Zahl der 
Transaktionen als auch die Mieten im Sektor der privaten Wohnungsanbieter um ein Vielfaches 
über denen der öffentlichen Hand und den regulierten Mieten der Genossenschaften liegen (in 
Bratislava bis zu 10mal so hoch). Allerdings ist die Anzahl der preisgebundenen Wohnungen in 
Folge der anhaltenden Privatisierungen ausgesprochen gering, so dass diese Wohnungen nur 
eine geringe Relevanz für den slowakischen Wohnungsmarkt haben.  

Die Preise für Eigentumswohnungen sind in hohem Maße lageabhängig. Neben der Mikrolage 
innerhalb einzelner Städte, die zu einer weiteren Preisdifferenzierung auf den regionalen 
Teilmärkten führt, weisen aber bereits die unterschiedlichen Regionen der Slowakei in Teilen 
erhebliche Preisunterschiede auf.   

Für die vorliegende Preisübersicht wurden einschlägige Medien, insbesondere Internetportale 
ausgewertet. In den einzelnen Regionen wurde die Suche dabei auf den städtischen Raum 
eingeschränkt. In den ländlichen Regionen Trenčin, Nitra und Žilina war das Angebot dabei so 
gering, dass die Zahl von mindestens 40 Wohnungsangeboten nicht erreicht werden konnte. In 
allen anderen Regionen wurden zumindest 40 Angebote in die Recherche einbezogen. 
Selbstverständlich handelt es sich hierbei um Angebotspreise. Informationen über die Höhe der 
Preise bei den tatsächlichen Verkaufsabschlüssen liegen nicht vor, werden sich jedoch leicht 
unterhalb des Angebotsniveaus bewegen.  

Eine Unterteilung in Neu- und Gebrauchtobjekte wurde nicht vorgenommen. Neue oder 
neubaugleiche Wohnungen befinden sich am oberen Rand der hier angegebenen Preisspannen. 
In Bratislava und anderen Städten herrscht eine deutliche Diskrepanz zwischen den Preisen im 
Neubausegment und vorhandenem Wohnungsbestand bei Objekten vergleichbarer Größe. 
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Dieser Sachverhalt beschränkt sich nicht nur auf Bratislava, sondern kann auch in anderen 
Städten beobachtet werden. Lediglich hochwertige und modernisierte Altbauwohnungen in 
Toplagen erreichen das obere Preissegment.  

Tab. 12: Preise für 3-Zimmer-Wohnungen 

Region Durchschnittspreis in 
EUR 

Höchstpreis in 
EUR 

Mindestpreis in 
EUR 

Bratislava 72.900 124.000 51.300 

Trnava 49.700 74.300 31.000 

Trenčin 24.500 37.800 16.200 

Nitra 23.900 36.500 15.100 

Žilina 22.200 31.100 18.600 

Banska Bystrica 35.400 56.800 21.600 

Prešov 30.000 67.500 14.900 

Košice 28.200 39.500 22.700 

Quelle: eigene Übersicht nach www.reality.sk; www.skreality.sk; Stand: Mai 2006. 

Die Preisstruktur zeigt deutlich die exponierte Stellung Bratislavas. Die Preise erreichen hier zum 
Teil den dreifachen Wert der Preise in den mittleren und östlichen Landesteilen. Lediglich die 
Region Trnava kann aufgrund ihrer Lage im Ballungsraum um die Hauptstadt Bratislava an das 
hohe Preisniveau der Hauptstadt anschließen.  

Verlässt man das Gebiet der boomenden Hauptstadt und der angrenzenden Region Trnava, 
sinken nicht nur die Preise, sondern auch die Marktaktivität erheblich. Von einem 
funktionierenden Markt kann mit Abstrichen nur in den Zentren der jeweiligen Regionen 
gesprochen werden. Insbesondere im Norden und im Osten des Landes (Prešov, Žilina) erlahmt 
das Marktgeschehen dagegen sichtlich. Auf 1,5 Mio. Einwohner in diesen Regionen entfallen 
weniger als 200 Angebote für Eigentumswohnungen.  

 

3. Verwaltung von Wohnungseigentum 

Mit der Privatisierung weiter Teile des Mietwohnungssegments hat sich die 
Wohnungsmarktsituation in der Slowakei, wie in fast allen osteuropäischen Staaten, in den 
letzten 15 Jahren fundamental verändert. Im Geschosswohnungssegment dominieren nach wie 
vor die Plattenbaubestände der sozialistischen Zeit den Wohnungsbestand. Allerdings stehen 
nach der großen Privatisierungswelle die meisten dieser Wohnungen dem Mietwohnungsmarkt 
nicht mehr zur Verfügung, da sie von Selbstnutzern bewohnt werden. 

Als Bauherren und Vermieter im Geschosswohnungsbau traten in der Vergangenheit neben den 
Kommunen und dem Staat vor allem Genossenschaften auf. Während es schon immer einen 
großen Teil privater Eigentümer von Einfamilienhäusern gab – insbesondere in den ländlicheren 
Landesteilen, wo traditionell mehrere Generationen unter einem Dach zusammenlebten – waren 
Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern bis zum politischen Umbruch Anfang der 90er 
Jahre in der Slowakei praktisch nicht vorhanden. Mit der politisch gewollten und forcierten 
Privatisierung der Mietwohnungsbestände wurde somit innerhalb kurzer Zeit der Rahmen für die 
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Einführung marktwirtschaftlicher Mechanismen auf dem Wohnungsmarkt geschaffen. Die 
niedrigen Kaufpreise, die gesetzlich festgeschrieben wurden, führten aus Sicht der 
Privatisierungsbefürworter zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Die Zahl der 
Wohnungseigentümer ist innerhalb kürzester Zeit rasant gestiegen und beträgt mittlerweile fast 
450.000 Eigentümer (letzter Erhebungsstand Mai 2001).  

Mit der Schaffung von Eigentumswohnungen ging auch die Schaffung von 
Gemeinschaftseigentum in den Gebäuden einher. Ein an die deutschen  Regelungen 
angelehntes Wohneigentumsgesetz und mehrere begleitende Paragraphen in anderen 
Gesetzesbüchern (z.B. im slowakischen BGB) bilden nunmehr die Rechtsgrundlage für das neue 
Aufgabenfeld und Berufsbild der Verwaltung von Wohnungseigentum.  

Bei den privatisierten Immobilien handelt es sich vielfach um ältere Mehrfamilienhäuser in 
Plattenbauweise, die erhebliche Modernisierungs- und Instandhaltungsrückstände aufweisen. 
Neben der verwaltenden Tätigkeit stellt sich somit für die neuen Eigentümer und die Verwalter 
von Anfang an das Problem umfangreicher Sanierungs- und Modernisierungsnotwendigkeiten 
der Gebäude. Die Organisation kostenintensiver Modernisierung- und Sanierungsmaßnahmen ist 
ein ausgesprochen schwieriger und komplexer Prozess. Fehlende Erfahrungen in der 
Organisation dieser Prozesse unter den Verwaltenden und fehlende finanzielle Möglichkeiten 
vieler Neu-Eigentümer sind nur zwei der großen Schwierigkeiten, die sich im slowakischen 
Kontext stellen. Hinzu kommt, dass das Bewusstsein der Neu-Eigentümer, dass ihr 
Verantwortungsbereich sich nun über die eigene Wohnung hinaus auch auf das 
Gemeinschaftseigentum erstreckt, teilweise noch unzureichend ausgebildet ist. Dem gesetzlichen 
Regelwerk kommt hierbei, z.B. bei der Festlegung von Mehrheitsregeln zur 
Entscheidungsfindung, eine übergeordnete Bedeutung zu.  

Das Gesetz Nr. 182/1993 GBl (Gesetz des Nationalrates der Slowakischen Republik über das 
Eigentum an Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen vom 8. Juli 1993, im 
Folgenden kurz Gesetz 182/1993 genannt) beinhaltet die maßgeblichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen von Wohnungseigentum in der Slowakei. Es regelt vor allem den Erwerb 
von Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen, die Pflichten der (Neu-
)Eigentümer der Wohngebäude und ihre Beziehungen untereinander. Ferner werden die 
Optionen der Verwaltung der privatisierten Objekte mit den damit jeweils verbundenen Pflichten 
und Rechten für Eigentümer und Verwalter ausführlich dargestellt. Zudem führt es auch 
Wohnungseigentümergemeinschaften ein. 

Das Gesetz sieht eine ausschließliche Mieterprivatisierung vor und enthält Detailregelungen zur 
Preisfestsetzung von Wohnungen, Grundstücken, Garagen etc. und Übergangsbestimmungen 
für Wohnungen im Besitz ehemaliger Staatsbetriebe, die ebenfalls auf kommunale 
Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften angewandt werden.  

3.1. Die Wohnungseigentümer 

Wohnungseigentümergemeinschaft 

Mit der Privatisierung von Wohnungen gründeten sich auch erstmals Eigentümergemeinschaften. 
Gesetzlich ist vorgesehen, dass diese ihr Gebäude selbst verwalten. In der Praxis wird allerdings 
zum Teil ein externer Verwalter beauftragt. Wird keine Eigentümergemeinschaft gegründet, stellt 
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ein externer Verwalter auf Grundlage von Einzelverträgen mit den Eigentümern die Verwaltung 
des Objektes sicher.  

Bis 2004 musste die Mehrheit der Eigentümer der Gründung einer Eigentümergemeinschaft 
zustimmen. Seit Januar 2005 ist hierzu nach einer Gesetzesänderung eine 2/3 – Mehrheit 
notwendig. Mit der Zustimmung erfolgt die Wahl der Organe der Gemeinschaft. Das zuständige 
Kreisamt kontrolliert die Gründungsphase. Im Rahmen der Registrierung werden auch die 
Personen eingetragen, die für die exekutiven Aufgaben der Eigentümergemeinschaft 
verantwortlich sind.  

Die Organe einer Eigentümergemeinschaft sind:  

− Vorsitzende/r  

− Rat – Aufsichtsorgan der Eigentümergemeinschaft mit mindestens drei Mitgliedern  

− Eigentümerversammlung  

− Andere Organe, sofern im Gründungsvertrag angesetzt.  

Der Tätigkeitsbereich der Gemeinschaft ist beschränkt auf die Verwaltung des Objektes und auf 
eine evtl. Vermietung und Verpachtung von im oder am Gebäude vorhandener gewerblich 
nutzbarer Fläche.  

Wird eine Eigentümergemeinschaft gegründet, bevor alle Wohnungen eines Gebäudes 
privatisiert worden sind, so verfügt der ehemalige Vermieter (bspw. Kommune oder 
Genossenschaft) über einen Stimmenanteil innerhalb der Eigentümergemeinschaft, der der 
verbleibenden Anzahl an Mietwohnungen entspricht. Die Mitgliedschaft in der 
Eigentümergemeinschaft ist für alle Wohnungseigentümer obligatorisch. Mit dem 
Eigentumserwerb der Wohnung ist untrennbar auch der Erwerb des Miteigentums an 
Gemeinschaftseigentum verbunden. 

Für den Fall, dass weniger als die Hälfte der Wohneinheiten eines Objektes in Privatbesitz 
übergegangen sind, entfällt die Option, eine Eigentümergemeinschaft zu gründen und der 
bisherige Verwalter bleibt bis auf weiteres für die Verwaltung zuständig. 

Rechte und Pflichten 

Der Eigentümer einer Wohnung ist verpflichtet, diese in einem Zustand zu erhalten, der eine 
ordnungsgemäße Nutzung ermöglicht. Er ist verpflichtet, dem Verwalter oder einer betrauten 
Person Zutritt zu seiner Wohnung zu gestatten, um notwendige Reparaturen am 
Gemeinschaftseigentum durchführen zu lassen.  

Die Eigentümer sind verpflichtet, für die Verwaltung und Instandhaltung des Gebäudes 
entsprechende Fonds und Rücklagen zu bilden. Das Gesetz 182/1993 macht zur Höhe dieser 
Zahlungen keine konkreten Angaben, sondern spricht – ähnlich dem deutschen 
Wohneigentumsgesetz (§21 WEG) – von Zahlungen in „ausreichender“ Höhe. Das Gesetz 
182/1993 schreibt vor, dass die von den Eigentümern zu leistenden monatlichen 
Vorauszahlungen für ein Kalenderjahr im Voraus festgesetzt werden müssen.  

Nach Aussagen von Experten ist die Situation in der Slowakei derzeit unbefriedigend, da anders 
als beispielsweise in Deutschland, der unbestimmte Begriff „angemessene Höhe“ (noch) nicht 
durch die Rechtssprechung spezifiziert wurde. Es gibt Überlegungen, die nähere Bestimmung 
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des Begriffs auf dem Verordnungswege zu regeln. Einzelne Eigentümer haben zurzeit kaum 
Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung. 

Die Eigentümergemeinschaft ist eine juristische Person mit allen aus dem 
Wohnungseigentumsgesetz und Zivilrecht abgeleiteten Rechten und Pflichten. Sie führt eine USt-
ID-Nummer und kann auch von Eigentümern mehrerer Objekte gegründet werden. Unabhängig 
von der Art der Verwaltung ist jeder hinzukommende Eigentümer verpflichtet, dem 
Gemeinschaftsvertrag oder dem Vertrag über die Verwaltung beizutreten.  

Aktuelle Entwicklungen 

Bis zum Jahr 1999 verzeichnete Infostat bereits 3.680 gegründete Eigentümergemeinschaften, 
bis zum Jahresende 2005 registrierten die Kreisämter 7.876 Eigentümergemeinschaften.  

Zunehmend fallen deutliche regionale Differenzen bei der Zahl der neu gegründeten 
Eigentümergemeinschaften auf. Den geringsten Anteil haben die Regionen Nitra und Trencin (ca. 
7,5%). Die Region Banska Bystrica hat mit 20% den größten Anteil an neu gegründeten 
Eigentümergemeinschaften gefolgt von den Regionen Prešov und Košice. Dieser Umstand 
erklärt sich dadurch, dass in diesen Regionen (z.B. Ziar, Namestovo, Poltar, Ruzomberok) große 
Wohnungsbestände ehemaliger Staatsbetriebe privatisiert wurden. Anders als bei den Beständen 
der Genossenschaften existiert hier noch keine ausgeprägte, kleinteilige Verwalterstruktur, die 
die Wohnungsverwaltung fortführen könnte. Dies führte zu einer vermehrten Gründung von 
Eigentümergemeinschaften, die sich selbst verwalten. 

Die Zunahme der Eigentümergemeinschaften ist auch einem in den letzten Jahren verbesserten 
gesetzlichen Rahmen zu verdanken; so genießen z.B. Konten der Eigentümergemeinschaften 
den gleichen Schutz wie Konten von Privatleuten. Die Eigentümergemeinschaften haben die 
Möglichkeit zum Bausparen, verbunden mit einer Kreditaufnahme oder Zwischenfinanzierung. 
Bankkredite werden genau wie für andere Rechtspersonen bereitgestellt und durch die 
slowakische Garantie- und Investitionsbank besichert.  

3.2. Die Wohnungsverwalter 

Die Gründung einer Wohnungsverwaltung durch natürliche oder juristische Personen setzt die 
Erlaubnis zur gewerblichen Tätigkeit voraus. Die Tätigkeit ist an keine spezielle 
Gesellschaftsform gebunden. Sie kann auch gemeinnützig ausgeübt werden auf der Grundlage 
des Gesetzes 213/1997 über gemeinnützige Organisationen. 

Als Organisationsformen der Wohnungsverwaltung können grundsätzlich unterschieden werden: 

− Externe Verwaltung durch privates gewinnorientiertes Unternehmen (Einzelunternehmer 
nach Gewerbeordnung; juristische Personen nach Handelsgesetzbuch, z.B. Verwaltungs-
GmbH, AG) 

− Externe Verwaltung durch Non-Profit-Unternehmen in Form von 

−  Gemeinnützigen Gesellschaften 

− Genossenschaften 

− Kommunalen Unternehmen 

− Selbstverwaltung in Form von Eigentümergemeinschaften 
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Statistiken über die Marktanteile der unterschiedlichen Organisationsformen der 
Wohnungsverwaltungen existieren nicht. Allerdings verwalten die Genossenschaften zu großen 
Teilen auch ihre privatisierten Bestände weiter. Auch kommunale Wohnungsunternehmen sind 
weiterhin – allerdings in deutlich geringerem Umfang als die Genossenschaften – als Verwalter in 
ihren ehemaligen Beständen aktiv. 

Die Einordnung des Berufes des Wohnungsverwalters als gewerbliche Tätigkeit bedeutet, dass – 
wie auch in Deutschland – keine fachliche Qualifikation des Verwalters resp. der Angestellten 
einer Verwaltungsfirma notwendig ist. Hieraus können große Qualitätsunterschiede zwischen den 
verwaltenden Organisationen resultieren. Auch die Eigentümer selbst sind häufig nicht 
hinreichend mit der Praxis der Verwaltung vertraut. Die Frage der Notwendigkeit formeller 
Qualifikationen von Verwaltern ist in der Vergangenheit bereits unter den beteiligten Akteuren 
thematisiert worden. Ansätze, die Verwaltertätigkeit ähnlichen Bestimmungen zu unterwerfen, wie 
es im Gewerbe der Immobilienmakler geschehen ist (Nachweis über eine Qualifikation im Bereich 
Bauen, im rechtlichen oder ökonomischen Sektor) konnten bisher jedoch keine Mehrheiten 
finden, die zu einer gesetzlichen Regulierung dieses Berufsbildes geführt hätten. Vorteilen durch 
eine in der Regel höhere Qualifikation stünden Nachteile durch Behinderungen des Wettbewerbs 
mit der Folge höherer Verwaltungskosten gegenüber. 

Das Gesetz 182/1993 nennt eine Reihe von Anforderungen an externe Verwalter. Diese müssen 
für jedes verwaltete Objekt ein separates Konto (sowohl im Rahmen der Buchhaltung als auch 
beim zuständigen Finanzinstitut) führen. Sie sind zum verantwortungsvollen Umgang mit den 
Geldern der Eigentümer verpflichtet und müssen mindestens einmal jährlich detailliert 
Rechenschaft ablegen. An den Inhalt des Verwaltungsvertrages werden vom Gesetz gewisse 
Mindestvoraussetzungen geknüpft (u.a. Rechte und Pflichten des Verwalters und der 
Eigentümer, Vergütung des Verwalters etc.). 

Darüber hinaus ist der Verwalter verpflichtet, gegenüber den Eigentümern seine Tätigkeit mit der 
größtmöglichen Transparenz auszuführen, die Interessen der Eigentümer zu wahren und nach 
außen zu vertreten. Die Vorauszahlungen für Betrieb, Instandhaltung und -setzung sind von den 
Eigentümern gemäß ihrer Miteigentumsanteile zu entrichten (wenn vertraglich nichts anderes 
vereinbart wird) und sollen so festgesetzt werden, dass die Kosten nicht die laufenden 
Einzahlungen übersteigen. 

Die Mittel des Fonds für Betrieb, Instandhaltung und Instandsetzung können im Fall eines 
zeitweiligen Mangels an Mitteln vorübergehend für die Bezahlung von Leistungen verwendet 
werden, die mit der Nutzung der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume im 
Gebäude zusammenhängen, sofern der Fonds zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausgeglichen 
wird. 

3.3. Der rechtliche Rahmen für Haus- und Wohnungsverwaltungen 

Analog zur deutschen Gesetzgebung sind Fragestellungen, die das Wohnungseigentum 
betreffen, in einer ganzen Reihe von Gesetzen und Erlassen verankert. Nach dem aktuellen 
Stand beschäftigen sich zwölf verschiedene Gesetze in unterschiedlicher Intensität mit Fragen 
zum Wohnungseigentum. Eine umfassende Gesetzesexegese soll und kann an dieser Stelle 
nicht vorgenommen werden, vielmehr soll ein Überblick über die wesentlichen gesetzlichen 
Bestimmungen gegeben werden. 
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Das Gesetz 182/1993 stellt die Grundlage für Fragen rund um das Wohnungseigentum in 
Mehrfamilienhäusern dar. Das Gesetz eröffnet den Wohnungseigentümern die Option, entweder 
eine Eigentümergemeinschaft zu gründen, die berechtigt ist, sich selbst zu verwalten, oder die 
Verwaltung fremd zu vergeben, d.h. einen Verwaltungsvertrag mit einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person abzuschließen. Bei Gründung einer Eigentümergemeinschaft ist die 
Registrierung in Folge der umfangreichen Kompetenzen derselben obligatorisch.  

Zu Unklarheiten im Prozess der Privatisierung der genossenschaftlichen Wohnungen kam es, da 
das Gesetz über die Umwandlung keine eindeutige Regelung über den Umgang mit den Anteilen 
der Mitglieder enthielt. In der Praxis verfallen bei Erwerb der Wohnung aus dem Besitz der 
Genossenschaft die Einlagen der ehemaligen Mieter. Wird die Genossenschaft dann mit der 
Verwaltung der erworbenen Wohnung beauftragt, ist eine neue Genossenschaftseinlage 
notwendig. Unterschiedliche Interpretationen der gesetzlichen Grundlagen – hinsichtlich der 
Gemeinnützigkeit der Genossenschaften, des Umgangs mit Genossenschaftseinlagen, 
Eigentumsansprüche der Genossenschaftsmitglieder – prägen bis heute die Diskussion der 
unterschiedlichen Akteure.  

Das Gesetz 182/1993 ist in vielen Bereichen eng an das deutsche Wohneigentumsgesetz 
angelehnt, hat in einzelnen Aspekten aber abweichende Regelungsmechanismen 
festgeschrieben, insbesondere in Bezug auf die Herbeiführung von Mehrheitsentscheidungen. 
Das deutsche Wohnungseigentumsgesetz hat bis zu seiner Novellierung im Jahr 2007 bspw. das 
Einstimmigkeitsprinzip aller Eigentümer bei baulichen Veränderungen und Aufwendungen, die 
über die ordnungsmäßige Instandhaltung oder Instandsetzung des gemeinschaftlichen 
Eigentums hinausgehen sowie zur Aufhebung der Gemeinschaft festgeschrieben. Diese 
Regelung beschränkte in der Praxis gerade bei umfangreichen Modernisierungs- und 
Sanierungsvorhaben die Handlungsfähigkeit der Eigentümergemeinschaften erheblich.  

Das Gesetz 182/1993 hingegen ermöglichte auch bei Modernisierungsmaßnahmen von Anfang 
an Mehrheitsentscheidungen. In §14 (2) des Gesetz 182/1993 wird dazu ausgeführt, dass bei der 
Abstimmung auf der Sitzung der Eigentümer durch absolute Mehrheit aller Eigentümer der 
Wohnungen und der nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume im Gebäude entschieden wird, 
sofern dieses gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Wenn die Anzahl der teilnehmenden 
Eigentümer der Wohnungen und der nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume im Gebäude eine 
Stunde nach Beginn der Sitzung der Eigentümer eine rechtskräftige Abstimmung nicht 
ermöglicht, entscheidet die absolute Mehrheit der Teilnehmer. Strengere Anforderungen in Form 
einer Zweidrittelmehrheit aller Eigentümer schreibt § 14 (3) des Gesetz 182/1993 für 
Entscheidungen über einen Kredit und die Absicherung der Forderungen, die sich aus dem 
gewährten Kredit ergeben, über den Ein- oder Anbau von Wohnungen und nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Räume im Gebäude, über die Änderung der Art und Weise der 
Ausübung der Verwaltung und über den Gemeinschaftsvertrag vor. Es liegt somit eine Regelung 
vor, die die Handlungsfähigkeit der Wohnungseigentümer und des Verwalters dadurch 
gewährleistet, dass sie  Blockaden durch einzelne Eigentümer verhindert.  

Unabhängig von der vorliegenden Befragung und der Erarbeitung des praxisbezogenen 
Konzeptes zur Aus und Weiterbildung von Wohnungsverwaltern in der Slowakei hat eine Gruppe 
slowakischer Experten, der auch Vertreter der slowakischen Verbände angehörten, 
Empfehlungen zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen erarbeitet. Die 
slowakischen Experten schlagen mit Blick auf die Effizienz der Wohnungsverwaltung u.a. 
folgende Anpassungen vor: 
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− Obligatorische Gründung einer Wohnungseigentümergemeinschaft im Haus: Dank der 
Rechtssubjektivität und der eindeutig konstituierten Organe der Eigentümergemeinschaft 
soll dies die Kommunikation zwischen Verwaltern und Eigentümern erleichtern.  

− Sanktionierung des Verwalters bei Nichtvorlage des jährlichen Tätigkeitsberichts, um den 
Verwalter zu dessen rechtzeitiger Vorlage (bis 31. März des Folgejahres) anzuhalten. Die 
Experten schlagen eine Vertragstrafe und/oder eine Verpflichtung zum Ersatz des 
Schadens vor, der den Eigentümern durch die Nichtvorlage des Tätigkeitsberichts 
entstanden ist.  

− Abstimmung in schriftlicher Form: die Experten regten an, dass schriftliche Abstimmungen 
zum einen auch vom Verwalter initiiert werden können und zum anderen der 
Anwendungsbereich für schriftliche Abstimmungen genau festgelegt wird. Als sinnvoll wird 
diese Möglichkeit bei Entscheidungen über die Aufnahme von Renovierungskrediten 
angesehen.  

− Verpflichtende Minimalhöhe für den Instandhaltungsfonds: es soll verhindert werden, dass 
die Eigentümer so geringe Vorauszahlungen festlegen, dass noch nicht einmal 
grundlegende Instandhaltungsmaßnahmen gedeckt werden können.  

− Klarstellung, dass Mittel des Instandhaltungsfonds auch zur Bedienung von Kreditraten 
verwendet werden können, wenn der Kredit zur Finanzierung von 
Instandhaltungsmaßnahmen aufgenommen wurde.  

− Entscheidung über Kreditaufnahme: die Experten schlagen vor, statt der derzeit 
vorgesehenen Zweidrittelmehrheit lediglich die absolute Mehrheit zu verlangen.  

− Die generelle Einführung der doppelten Buchhaltung für 
Wohnungseigentümergemeinschaften wird erwägt.  

− Klarstellung, dass Wohnungseigentümergemeinschaften sich auch extern verwalten lassen 
können. Dies wird vielfach praktiziert, ist aber gesetzlich nicht ausdrücklich als Möglichkeit 
vorgesehen.  

Die Empfehlungen sind in ausführlicher Form als Anlage 2 beigefügt.  

 

3.4. Interessenvertretung in der Wohnungsverwaltung 

Auf dem Gebiet der Verwaltung von Wohnungseigentum haben sich seit der politischen Wende 
drei maßgebliche Akteure herausgebildet, die jeweils die Interessen verschiedener, an der 
Verwaltung beteiligter Gruppen vertreten. 

Als Interessenvertretung der durch das Gesetz 182/1993 etablierten Eigentümergemeinschaften 
wurde am 21.3.1996 in Košice die Vereinigung der Eigentümergemeinschaften („Zdruzenie 
Spolocenstiev Vlastnikov Bytov“, ZSVB; www.zsvb.sk) gegründet. Diese versteht sich als legitime 
Vertretung der mittlerweile knapp 8.000 Eigentümergemeinschaften in der Slowakei und 
informiert ihre Mitglieder über Neuerungen auf dem Gebiet der Wohnungsverwaltung. Sie nimmt 
über Petitionen auch Einfluss auf aktuelle Gesetzgebungsverfahren und bietet ihren Mitgliedern 
Informationsmaterial und Schulungen insb. zum Thema der Selbstverwaltung an. Die Zunahme 
der Gemeinschaften in den letzten Jahren hat sich in stark gestiegenen Mitgliedszahlen 
niedergeschlagen. Neben den Eigentümergemeinschaften können auch Unternehmen, die im 
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Bereich der Wohnungsverwaltung, Gebäuderenovierung und -sanierung und in anderen 
verwandten Branchen tätig sind, eine Mitgliedschaft als „Professionelles Mitglied und 
kooperierender Partner der ZSVB“ beantragen. Organisiert wird die Vereinigung über sechs 
Regionalzentren, die über das gesamte Land verteilt sind und somit vor Ort interessierten 
Mitgliedern beratend zur Seite stehen können. 

Der Verband der slowakischen Wohnungswirtschaft („Zdruzenie Bytoveho hospodarsta na 
Slovensku, ZBHS, www.zbhs.sk) wurde 1990 von damals führenden Vertretern der ehemals 
großen Staatsbetriebe der Wohnungsverwaltung, die im Zuge der Privatisierung zu städtischen 
Wohnungsgesellschaften transformiert wurden, gegründet. Heute zählen zu seinen Mitgliedern 
neben kommunalen Wohnungsgesellschaften auch private Verwaltungsunternehmen 
unterschiedlicher Rechtsformen. Der Verband versteht sich als Bindeglied zwischen seinen 
Mitgliedern und der staatlichen Sphäre. Er informiert über neue Gesetze, wirkt bei aktuellen 
Gesetzgebungsverfahren mit, bietet Schulungen und Seminare für seine Mitglieder an und stellt 
Informationsmaterial zu Themen der Wohnungs- und Energiewirtschaft zur Verfügung. 

Der älteste Akteur auf dem Gebiet der Wohnungswirtschaft ist der Verband der slowakischen 
Wohngenossenschaften („Slovensky Sväz Bytovych Druzstiev“, SZBD, www.szbd.sk). Dieser 
wurde bereits 1968 ins Leben gerufen und war bis 1989 eine Zwangsvereinigung aller 
Wohngenossenschaften der damaligen CSSR. Aktuell sind ca. 100 kommunale 
Wohngenossenschaften Mitglied im SZBD.  

4. Öffentliche Förderung von Bestandsinvestitionen 

Die Instandhaltung und Modernisierung der privatisierten Bestände gestaltet sich schwierig und 
wird vom zuständigen Ministerium für Bauwirtschaft und Regionalentwicklung der Slowakischen 
Republik als ein erhebliches Problem wahrgenommen. Zurzeit gibt es ein Programm mit zwei 
Säulen zur Erneuerung des Geschosswohnungsbestands (multi-family residential buildings): 

− Sanierung: Das staatliche Programm zur Unterstützung des Geschosswohnungsbaus 
gewährt Zuschüsse zur Beseitigung von baulichen Mängeln in den Wohngebäuden. Das 
Ziel der staatlichen Unterstützung ist die Beseitigung von Baumängeln, hauptsächlich in 
den industriell gefertigten Plattenbauwohnungen, die auf fehlerhafte Materialien, fehlerhafte 
Verbindungen zwischen den einzelnen Bauelementen und/oder Konstruktionsfehler 
zurückzuführen sind.  

− Entwicklung: In einer zweiten Säule dieses Programms werden Kreditbürgschaften zur 
Weiterentwicklung des Wohnungsbestands gewährt. Ziel ist es, die 
Investitionsbedingungen für Instandhaltungen des Wohnungsbestands zu verbessern und 
die Investitionsbereitschaft der Haushalte zu erhöhen. 

Im Jahr 2003 wurden insgesamt 101 Projekte gefördert, in denen Instandsetzungsinvestitionen in 
Gebäuden mit knapp 3.800 Wohnungen durchgeführt wurden. Modellprojekte, die in Teilen im 
Rahmen internationaler Kooperationsprojekte, bspw. mit dem niederländischen Bauministerium, 
erfolgen, sollen in diesem Themenfeld Best-Practice-Beispiele hervorbringen. 

In der 2005 verfassten „Konzeption der staatlichen Wohnungspolitik bis 2010“ führt das 
Ministerium für Bauwirtschaft und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik die 
wichtigsten Ziele und Schwerpunkte der staatlichen Wohnungspolitik für diesen Zeitraum an. 
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Neben o.g. Sanierungs- und Entwicklungskonzept werden auch eine Reihe von weiteren 
Maßnahmen genannt, um den im Zuge der Privatisierung reduzierten Mietwohnungsmarkt durch 
die Bereitstellung neuen Wohnraums wieder zu beleben. Der Fokus richtet sich dabei 
insbesondere auf die Versorgung einkommensschwacher Teile der Bevölkerung und sozialer 
Randgruppen mit bezahlbarem Wohnraum. 

Auf der Finanzierungsseite konzentriert sich die staatliche Unterstützung auf die Gewährung von 
Bausparprämien und Zuschüssen zu Hypothekenverträgen. Ferner soll der Wohnungsneubau 
durch infrastrukturelle Verbesserungen gefördert werden. Im sozialen Wohnungsbau liegt die 
Hauptverantwortung auf Ebene der Gemeinden. Diese sollen dabei möglichst von 
gemeinnützigen Organisationen und Genossenschaften unterstützt werden. 
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Teil B. Befragung von Wohnungsverwaltern und Wohnungseigentümern 

1. Ziele und Methodik der Befragung 

Zur Analyse der Effizienz der Wohnungsverwaltung wurde eine Befragung von 
Wohnungsverwaltern und Wohnungseigentümern durchgeführt. Zentraler 
Untersuchungsgegenstand der Befragung war, unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Rechtsformen der Verwaltung deren Leistungsfähigkeit zu untersuchen. Dabei sollte im 
Einzelnen geklärt werden, in welchen Bereichen der Wohnungseigentumsverwaltung besondere 
Defizite bzw. künftige Weiterbildungsbedarfe bestehen.  

Insgesamt wurden 33 Verwalter sowie 99 Wohnungseigentümer im Rahmen Leitfaden gestützter 
Interviews befragt. In die Auswertung gingen auch die im Rahmen eines Pretests durchgeführte 
Befragungen von 3 Verwaltern und 9 Eigentümern ein. Die Interviews wurden durch zuvor vom 
slowakischen Partnerinstitut AINova geschulte Interviewer durchgeführt, die größtenteils über 
eine technische Ausbildung verfügten und mit der Wohnungswirtschaft in ihrer beruflichen 
Tätigkeit vertraut waren (Mitarbeiter von Forschungsinstituten und Verbänden, universitäre 
Mitarbeiter).  

Die Verwalterinterviews sahen neben allgemeinen Fragen zur Verwaltung auch Objekt bezogene 
Fragen vor. Je Objekt wurden neben dem Verwalter drei Eigentümer zu ihrer Einschätzung der 
Verwaltertätigkeit befragt. Dieses Vorgehen gestattete einen Vergleich der Sichtweisen von 
Verwaltern und Eigentümern. 

Die befragten 99 Wohnungseigentümer waren in unterschiedlicher Weise in die Verwaltung des 
Wohnungseigentums involviert. Die Auswahl der „engagierten“ Eigentümer sollte sicherstellen, 
dass die Qualität der Verwaltertätigkeit zutreffend eingeschätzt werden kann.  

Tab. 13: Stellung der befragten Eigentümer  

Stellung der befragten Eigentümer   Häufigkeit Prozent 

Vorsitzende der Eigentümergemeinschaften 7 7,07 

 Vorstandsmitglieder 21 21,21 

 Hausvertrauenspersonen  14 14,14 

Eigentümer ohne Funktion, die regelmäßig an 
den Eigentümerversammlungen teilnehmen 33 33,34 

Eigentümer ohne Funktion, die nicht 
regelmäßig an den Versammlungen 
teilnehmen 

24 24,24 

 Gesamt 99 100,0 

 

In sieben Fällen wurden die Eigentümerinterviews mit den Vorsitzenden von 
Eigentümergemeinschaften geführt, allerdings hatten diese Eigentümergemeinschaften die 
Verwaltung nach außen vergeben. Weitere 21 Interviews wurden mit Vorstandmitgliedern der 
Eigentümergemeinschaften geführt, davon waren 14 im Rahmen einer selbst verwaltenden 
Eigentümergemeinschaft an der Verwaltung beteiligt. Diese Interviews waren als Korrektiv bei 
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den Fragen zur Qualität der Verwaltung der Eigentümergemeinschaften nicht verwertbar, da sich 
in diesem Fall die für die Verwaltung mit Verantwortlichen faktisch selbst bewertet haben. Sie 
wurden in der Auswertung nur bei den Fragen berücksichtigt, die nicht direkt auf die Qualität der 
Verwaltung abzielten. 

14 befragte Eigentümer hatten zugleich die Funktion der Hausvertrauensperson inne, was eine 
entsprechende Sachkenntnis garantierte. Das gilt auch für die Anzahl von 33 Interviews (ein 
Drittel der Befragung) mit Wohnungseigentümern, die zwar keine offizielle Funktion innehatten, 
aber regelmäßig an den Eigentümerversammlungen teilnahmen. Lediglich 24 der befragten 
Eigentümer hatten weder ein Amt inne noch nahmen sie regelmäßig an den 
Eigentümerversammlungen teil. Durch die Streubreite innerhalb der letzten drei befragten 
Gruppen sollte zur Glaubwürdigkeit der Befragungsergebnisse beigetragen werden. 

Die Auswahl der Verwalter erfolgte nach den Merkmalen „Region“ und „Rechtsform der 
Verwalter“, um ein möglichst genaues Abbild der Wohnungsverwaltung in der Slowakei zu 
erhalten.  

Abb. 3: Orte der Befragung 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Die befragten Verwalter bewirtschafteten insgesamt 2.957 Objekte mit rd. 85.000 Wohnungen. 
Trotz der vergleichsweise kleinen Befragungsstichprobe repräsentierten sie somit einen großen 
Teil des privatisierten Wohnungsbestandes (ca. 25%). Den größten Bestand verwalteten die 
Genossenschaften mit 1.295 Gebäuden bzw. mehr als 46.000 Wohnungen.10 Die befragten 

                                            
10  Eine Genossenschaft mit 97 zu verwaltenden Gebäuden machte zur Zahl der Wohneinheiten keine Angaben. 
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kommunalen Unternehmen verwalteten 890 Gebäude (knapp 25.000 Wohneinheiten)11, die 
privaten 764 (ca. 13.400 Wohneinheiten)12. Demgegenüber beschränkten sich die selbst 
verwaltenden Eigentümergemeinschaften jeweils auf die Verwaltung eines Gebäudes. Die 
Vorsitzenden von Eigentümergemeinschaften, die selber ihre Bestände verwalteten, betreuten 
insgesamt 605 Wohnungen.  

Die durchschnittliche Anzahl an Eigentümern in den sich selbst verwaltenden 
Eigentümergemeinschaften lag bei knapp 61 (zwischen 26 und 120 Eigentümern). Dieser Wert ist 
damit signifikant höher als die durchschnittliche Zahl an Wohnungseigentümern in den extern 
verwalteten Gebäuden, die bei 25 WE/Gebäude bei den privaten Unternehmen, bei 33 
WE/Gebäude bei den kommunalen Unternehmen und bei 39 WE/Gebäude bei den 
Genossenschaften liegen. Dabei wurden die Verwalter in der überwiegenden Zahl der Fälle von 
einzelnen Eigentümern und nicht von Eigentümergemeinschaften beauftragt. Die befragten 
Verwalter gaben an, dass sie – bezogen auf alle von ihnen verwalteten Objekte – nur in rd. 10% 
der Fälle von Eigentümergemeinschaften beauftragt wurden. In der vorliegenden Befragung ist 
dieser Anteil mit 25% wesentlich höher.  

Die Wohnungsgrößen waren zum Teil sehr unterschiedlich, wobei große Wohnungen über 60 m² 
die Minderheit darstellten. Lediglich in Bratislava waren drei Wohnungen über 100 m² groß.  

Tab. 14: Rechtsformen der befragten Wohnungsverwaltungen 

Angaben der Verwalter  Häufigkeit Prozent 

Selbstverwaltende Eigentümergemeinschaft 9 27,3 

 Private Unternehmen 9 27,3 

 Genossenschaft 9 27,3 

 Kommunale Unternehmen 6 18,2 

 Gesamt 33 100,0 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Insgesamt können die Ergebnisse der Befragung vor dem Hintergrund des Befragungsdesigns 
nur eine eingeschränkte Repräsentativität für die Wohnungsverwaltung in der Slowakei 
beanspruchen. Für ein repräsentatives Bild wurden nicht nur zu wenige Interviews geführt, 
sondern wegen der nur geringen Bereitschaft der Verwalter zu einer Teilnahme an der Befragung 
ist außerdem zu vermuten, dass eine positive Selektion stattgefunden hat und tendenziell die 
effizienteren und von ihrer Leistungsfähigkeit überzeugten Verwalter an der Befragung 
teilgenommen haben.  

                                            
11  Ein kommunales Verwaltungsunternehmen mit 148 Gebäuden machte zur Zahl der Wohneinheiten keine 

Angaben. 
12  Drei private Unternehmen mit zusammen 224 Gebäuden machten zur Zahl der Wohneinheiten keine 

Angaben. 
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2. Ergebnisse der Befragung 

2.1. Zustand der Gebäude  

Der optische Zustand der ausgewählten Gebäude wurde durch die Interviewer bewertet. 
Überwiegend stuften sie ihn bei oberflächlicher Betrachtung als gut bis sehr gut ein; nur wenige 
Objekte erhielten durchschnittliche bzw. schlechte Bewertungen; letzteres traf auf lediglich ein 
Objekt in Bratislava und eins in Banská Bystrica, zu. Auch die Bewertungen des Umfeldes lagen 
in diesem Bewertungsspektrum, fielen zum Teil sogar noch besser aus.  

Abb. 4: Fotos ausgewählter Objekte 

 
Objekt einer Genossenschaft in Bratislava-
Petrzalka 

 
Objekt einer selbstverwaltenden 
Eigentümergemeinschaft in Bratislava 

Objekt eines kommunalen Verwalters in 
Banska Bystrica 

 
Objekt einer privaten Hausverwaltung in 
Kosice 

Quelle: eigene Bilder. 

Nach Einschätzung der Eigentümer und Verwalter weist gleichwohl ein großer Teil des 
Gemeinschaftseigentums derzeit bauliche und/oder technische Mängel auf. 
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Abb. 5: Einschätzung der Eigentümer zu Mängeln am Gebäude 
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Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Die Eigentümer wiesen vor allem auf altersbedingte Probleme der Fenster und der Fassade 
(Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden) hin. Die beanstandeten Treppenhäuser wiesen 
optische Mängel (5 Nennungen) sowie beschädigte Kanten (2) und nicht normgerechte (12) 
Aufzüge auf. Andere Probleme betrafen die Kanalisation (5) und die Balkone (4). 

Abb. 6: Einschätzung des baulichen Zustands durch Verwalter und Eigentümer 
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Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 
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Der bauliche Zustand wurde von den Verwaltern und den Eigentümern weitgehend identisch 
eingeschätzt. Der Zustand des Daches und des Treppenhauses wird von den Eigentümern sogar 
etwas positiver gesehen als von den Verwaltern. Inwieweit die hinsichtlich ihrer 
Funktionsfähigkeit positiv bewerteten Heizungen auch unter energetischen Gesichtspunkten 
effizient sind, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Deutlich wird, dass sich die 
genannten Mängel vor allem auf die Gebäudehülle (Dach, Fenster, Fassade) beziehen. 

Hinsichtlich der Einschätzungen der Werthaltigkeit der Wohnungen durch die Eigentümer wurden 
deutliche regionale Differenzen erkennbar. Der landesweite Durchschnitt lag bei ca. 500 EUR/m². 
Die Wohnungen in Bratislava und die Wohnungen in der Region Trnava lagen im Durchschnitt 
mit 960 EUR/m² bzw. 680 EUR/m² sehr viel höher. In der Region Mitte lagen die 
Quadratmeterpreise in einer Spanne von ca. 300 bis 400 EUR und im Osten des Landes nur 
noch bei ca. 150 bis 190 EUR/m². 

 

2.2. Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaften  

In 15 der ausgesuchten Objekte wurde eine Eigentümergemeinschaft gegründet. Die 
Gründungsdaten liegen zwischen den Jahren 1995 und 2004 und verteilen sich damit über einen 
längeren Zeitraum. In den Fällen, in denen keine Eigentümergemeinschaft gegründet wurde, war 
dies vor allem auf das Fehlen aktiver Eigentümer zurückzuführen, die bereit gewesen wären, 
Funktionen innerhalb dieser Gemeinschaft zu übernehmen. Hinzu kam in vielen Fällen, dass die 
vorhandene Verwaltung – meist die Genossenschaft – ihre Arbeit aus Sicht der Eigentümer sehr 
gut machte, so dass keine Notwendigkeit zur Veränderung der Situation bestand. Regionale 
Auffälligkeiten waren aus der Befragung nicht ableitbar. 

Von den 15 Eigentümergemeinschaften, die an der Befragung teilnahmen, haben sich neun für 
eine Selbstverwaltung entschieden, während sechs einen externen Verwalter beauftragt haben. 
Von diesen sechs haben sich fünf Gemeinschaften für eine Verwaltung durch eine GmbH 
entschieden, eine hat eine Genossenschaft mit der Verwaltung beauftragt. Die 
Eigentümergemeinschaften, die einen externen Verwalter beauftragten, waren in der Regel 
verhältnismäßig groß – zwischen 96 und 1.080 Eigentümern. Es kann festgehalten werden, dass 
im Falle einer Fremdvergabe diese vornehmlich an private Unternehmen vorgenommen wurde 
und sich die großen Eigentümergemeinschaften mit mehreren hundert Eigentümern in der Regel 
nicht mehr selber verwalten.  

Gut ein Drittel der Eigentümer in den selbst verwalteten Objekten betonten den menschlichen 
Faktor als ausschlaggebend für ihre Entscheidung. Es ergab sich, dass es zumindest einen sehr 
engagierten und aus Sicht der Nachbarn auch kompetenten Wohnungseigentümer im Haus gab, 
dem die Verwaltung zugetraut wurde und der auch willens war, diese Aufgabe auszufüllen. 
Knapp ein Viertel führte auch finanzielle Gründe für die Selbstverwaltung an, die sie nach 
eigenem Bekunden weniger kostet. Ein besserer Überblick über die eingesetzten finanziellen 
Mittel und ein effizienterer Einsatz derselben sind weitere Beweggründe für die Selbstverwaltung. 
In einem Fall wurden auch schlechte Erfahrungen mit einem externen Verwalter und der Wunsch 
nach eigenverantwortlicher Verwaltung angeführt. Die Gründe für die Fremdbeauftragung durch 
die Eigentümergemeinschaften waren zum Teil sehr verschieden. Am häufigsten genannt wurde, 
dass sich im Haus niemand finden ließ, der die Verwaltung eigenverantwortlich übernommen 
hätte und dass von der externen Verwaltung eine höhere Qualität erwartet wird. Einige 
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Eigentümer nannten auch schlechte Erfahrungen mit dem Versuch der Selbstverwaltung als 
Argument. Weitere Begründungen waren die räumliche Nähe zum Verwalter, Empfehlung von 
anderen Wohnungseigentümern, Referenzen des gewählten Verwaltungsunternehmens und gute 
Leistungen des aktuellen Verwalters („Kein Grund, den bisherigen Verwalter zu wechseln“).  

2.3. Zahlungsverkehr und Buchführung 

Im Folgenden werden die allgemeinen Fragen zur Organisation des Zahlungsverkehrs 
ausgewertet. Gemäß § 8 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes 182/1993 ist der Verwalter verpflichtet, 
für jedes Gebäude, das er verwaltet, gesondert eine selbständige Buchführung vorzunehmen. Im 
Fall der selbst verwalteten Eigentümergemeinschaften kontrolliert der Beirat die Buchführung des 
Vorsitzenden (Artikel 7c Absatz 2 und Absatz 4b des Gesetzes 182/1993). Eine gesetzliche 
Verpflichtung zur doppelten Buchführung besteht nicht.  

Die Kontrolle der Zahlungseingänge wird in den Augen der Eigentümer von nahezu allen 
Verwaltern sorgfältig durchgeführt. Lediglich zwei private Unternehmen sind den Angaben der 
Eigentümer zufolge dieser Aufgabe nicht immer nachgekommen.  

Hinsichtlich des angewandten Buchführungssystems ergab sich, dass bei den Verwaltern das 
System der doppelten Buchhaltung überwiegt (70%), aber immerhin 30%der Verwalter noch die 
einfache Buchhaltung verwenden.   

Tab. 15: Organisation des Zahlungsverkehrs 

Angaben der Verwalter Häufigkeit in Prozent 

Mittels einfacher Buchhaltung 10 30% 

Mittels doppelter Buchhaltung 23 70% 

Legen Sie die Mittel der Rücklagekonten verzinslich an? 13 39% 

Die Mittel einzelner Objekte werden auf getrennten Bankkonten 
geführt (ohne Eigentümergemeinschaften) 15 63% 

Die Mittel für den laufenden Betrieb und für die 
Instandhaltungsrücklage werden auf separaten Konten geführt. 16 48% 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Betrachtet man die Ergebnisse nach der Rechtsform der Verwaltung, zeigt sich ein differenziertes 
Bild. Während sowohl die Genossenschaften als auch die kommunalen Unternehmen zu 100% 
eine doppelte Buchhaltung führen, verwenden die sich selbst verwaltenden 
Eigentümergemeinschaften überwiegend die einfache Buchhaltung (78%). Allerdings wird von 
diesen Eigentümergemeinschaften immer nur ein Objekt verwaltet. Dagegen verwendeten die 
befragten privaten Unternehmen die doppelte Buchführung nur zu 67%, obwohl sie immer 
mehrere Objekte und bis zu 3200 Wohneinheiten verwalteten.  

Der Vorteil der doppelten Buchführung liegt darin, dass jeder Geschäftsvorgang in zweifacher 
Weise erfasst wird. Dadurch können Fehlbuchungen leichter vermieden und die Zahlungsein- 
und Ausgänge transparenter dargestellt werden. Die Überwachung von Zahlungsein- und -
ausgängen und eine übersichtliche Verwaltung von Betriebskosten und Instandhaltungsfonds 
wird erleichtert.. Je differenzierter und komplexer die Geschäftsprozesse sind, desto 
empfehlenswerter ist eine doppelte Buchführung. 
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Bei den befragten privaten Unternehmen, die eine einfache Buchführung nutzen, aber gleichwohl 
eine Vielzahl von Wohneinheiten verwalten, fallen allein durch die monatlichen Vorauszahlungen 
eine Vielzahl von Einzelbuchungen an. Hier sollte die doppelte Buchführung angewandt werden, 
um Fehlbuchungen zu vermeiden und eine transparente Übersicht über alle Buchungsprozesse 
zu schaffen. Gerade in diesem Bereich bieten sich entsprechende Schulungen an. 

Ob auch die selbst verwaltenden Eigentümergemeinschaften, die nur ihr eigenes Objekt 
verwalten, mit einer doppelten Buchführung arbeiten sollten, muss im Einzelfall insbesondere 
anhand der Größe der Eigentümergemeinschaft entschieden werden.  

Tab. 16: Organisation des Zahlungsverkehrs nach Rechtsform 

Angaben der Verwalter 

Eigentü
mergeme
inschaft 

Private 
Unterneh

men 
Genosse
nschaft 

Kommun
ale 

Unterneh
men 

Gesamt 

Mittels einfacher Buchhaltung 78% 33% 0% 0% 30% 

Mittels doppelter Buchhaltung 22% 67% 100% 100% 70% 

Legen Sie die Mittel der Rücklagekonten 
verzinslich an? 44% 22% 44% 50% 39% 

Die Mittel einzelner Objekte werden auf 
getrennten Bankkonten geführt - 78% 33% 83% 63% 

Die Mittel für den laufenden Betrieb und 
die Instandhaltungsrücklage werden auf 
getrennten Konten geführt 

44% 56% 33% 67% 48% 

Gesamtzahl der befragten Verwalter 9 9 9 6  

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Gemäß § 8 Absatz 3 Satz 2 Gesetz 182/1993 ist der Verwalter verpflichtet, die für die 
Betriebskosten und die Instandhaltung vorgesehenen Mittel für jedes verwaltete Objekt auf 
gesonderten Konten zu führen. Gleichwohl kommt dem nur ein Drittel der genossenschaftlichen 
Verwalter nach. In den beiden anderen Rechtsformen ist es die überwiegende Mehrheit. Bei der 
Verwaltung mehrerer Objekte ist eine effiziente Erfassung der Zahlungseingänge bei nur einem 
Konto nur mit einem großen Zeitaufwand möglich. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass es 
zu Quersubventionierungen zwischen den Objekten kommt. In der vorliegenden Befragung 
verwalteten die drei größten Genossenschaften zusammen 936 Gebäude bzw. 44.757 
Wohnungen. Ohne Objekt bezogene Kontentrennung ist in solchen Fällen eine effiziente 
Verwaltung deutlich erschwert. Auf die Einhaltung der gesetzlichen Regelung sollte in diesem 
Zusammenhang verstärkt geachtet werden. 

Gemäß § 8a Absatz 2 Satz 2 Gesetz 182/1993 ist der Verwalter verpflichtet, im Rahmen seines 
jährlichen Tätigkeitsberichts Rechenschaft über die Verwendung der 
Betriebskostenvorauszahlungen und der Instandhaltungsrücklage abzulegen. Eine Pflicht zur 
getrennten Kontenführung (Betriebskosten und Instandhaltungsrücklage) besteht aber nicht. Zur 
Steigerung der Transparenz der Mittelverwendung und langfristigen Sicherung der 
Instandhaltungsrücklage wäre eine getrennte Kontoführung einschließlich verzinslicher Anlage 
insbesondere der Instandhaltungsrücklage dennoch wünschenswert. Das gilt umso mehr, als ein 
wesentlicher Hinderungsgrund für Investitionen in fehlenden finanziellen Mitteln besteht. Dadurch 
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würde die Möglichkeit geschaffen, Liquiditätsmängel bei den Betriebskosten durch die 
Instandhaltungsrücklagen kurzfristig zu decken, langfristig aber würden die für die Instandhaltung 
vorgesehenen Mittel besser vor einem solchen Rückgriff gesichert. Knapp die Hälfte der 
Verwalter führt bereits heute getrennte Konten – bei den Eigentümergemeinschaften sind es 
44%, bei den kommunalen Unternehmen deutlich mehr (67%), bei den Genossenschaften 
deutlich weniger (33%).  

Nur bei getrennter Kontoführung ist eine verzinsliche Anlage der Instandhaltungsrücklage 
möglich. Dies nutzen bisher nur knapp 40% der Verwaltungen – weitgehend gleich verteilt über 
alle Rechtsformen. 

2.4. Wirtschaftsplan  

Nach § 8a Abs. 2 Gesetz 182/1993 ist der Verwalter verpflichtet, spätestens bis 31. Mai des 
Folgejahres den Eigentümern der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume im 
Gebäude einen Bericht über seine das Gebäude betreffende Tätigkeit für das Vorjahr vorzulegen. 
Der Bericht muss insbesondere über die finanzielle Wirtschaftsführung des Gebäudes, über den 
Zustand der gemeinsamen Teile des Gebäudes und der gemeinsamen Einrichtungen des 
Gebäudes, wie auch über andere bedeutsame Tatsachen, die mit der Verwaltung des Gebäudes 
zusammenhängen, Auskunft geben. 

Die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wird von allen 
befragten Verwaltern regelmäßig erstellt, wobei bis auf wenige Ausnahmen die Übersicht 
kurzfristig nach Ablauf des Wirtschaftsjahres vorlag. Auch besteht prinzipiell bei allen Verwaltern 
die Möglichkeit, Einsicht in die Verwaltungsunterlagen zu nehmen.  

Eine Verpflichtung zur Erstellung eines jährlichen Wirtschaftsplans, in dem wie in  Deutschland 
die Zusammensetzung und die Höhe des monatlich zu zahlenden Hausgeldes (Betriebskosten 
und Instandhaltung) im Voraus festgelegt wird, besteht in der Slowakei nicht.  

Gleichwohl gaben 54% der Verwalter, Wirtschaftspläne zu erstellen. 42% der Verwalter gaben 
an, sowohl Instandhaltungs- als auch Wirtschaftspläne zu erstellen; in knapp einem Viertel aller 
Fälle existierte weder ein Instandhaltungs- noch ein Wirtschaftsplan. Die Wirtschaftspläne 
enthielten die in Deutschland üblichen Angaben (Detaillierte Aufstellung der voraussichtlichen 
Betriebskosten, Angaben zur laufende Instandhaltung und Instandhaltungsrücklage, Berechnung 
der monatlichen Vorauszahlungen) nur zum Teil. Wesentliche Unterschiede hinsichtlich der 
Rechtsformen der Verwalter waren nicht erkennbar. 

Auf der anderen Seite wurde in der Befragung jedoch deutlich, dass auch bei Fehlen eines 
expliziten Wirtschaftsplans die Eigentümer mit einer einzigen Ausnahme darüber informiert 
waren, wie die Höhe der monatlichen Betriebskostenzahlungen bestimmt wurde.  

Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die Verwalter, die keinen Wirtschaftsplan oder 
einen Wirtschaftsplan mit anderen als den in Deutschland üblichen Inhalten erstellen, die 
monatlichen Vorauszahlungen in anderen Unterlagen, insbesondere dem jährlichen 
Tätigkeitsbericht, festlegen.  

2.5. Betriebskosten 

Die Festlegung der monatlichen Vorauszahlungen für die Betriebskosten erfolgt im Falle der 
Eigentümergemeinschaften durch Beschluss der Gemeinschaft auf Vorschlag des Vorsitzenden 
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(§§ 7c Absatz 2, und 8 Gesetz 182/1993); in den Fällen, in denen sich (noch) keine 
Eigentümergemeinschaft gebildet hat, wird die Höhe der Vorauszahlungen von den Verwaltern 
festgelegt. Die Höhe orientiert sich in der Regel an den Vorjahresergebnissen zuzüglich eines 
Inflationsaufschlages. Laut Aussagen der Eigentümer wird allerdings gleichwohl nur in wenigen 
Fällen über die Höhe der Zahlungen und den Umfang der durchzuführenden 
Instandhaltungsmaßnahmen auf der Eigentümerversammlung diskutiert. 

Bei der Frage nach der Abrechnung der anfallenden Betriebskosten durch den Verwalter oder die 
selbst verwaltenden Gemeinschaftsvorsitzenden stand neben der durchschnittlichen Belastung 
der Eigentümer auch der Verteilungsschlüssel im Zentrum des Interesses.  

2.5.1. Kosten der Verwaltung  

Bei der Vergütung ihrer eigenen Leistung verfährt der überwiegende Teil der Verwalter 
Rechtsform übergreifend gleich. Ihre Dienste lassen sich die Verwalter über eine 
Pauschalzahlung je Wohnung honorieren. Auffällig viele Eigentümer wussten nicht oder nicht 
mehr, wie die Vergütung des Verwalters geregelt ist – 31 Eigentümer konnten diese Frage nicht 
beantworten, bei weiteren neun Eigentümern stimmten die Angaben nicht mit den Antworten der 
übrigen Eigentümer in ihrem Objekt oder den Aussagen ihres Verwalters überein.  

Die Kosten der Verwaltung sind zwischen den einzelnen Rechtsformen unterschiedlich. Die 
kommunalen Verwaltungsunternehmen verlangen für ihre Dienste die geringste Gebühr, nämlich 
im Schnitt 133 SK / Monat, was etwa 3,52 € entspricht. Die selbst verwaltenden 
Eigentümergemeinschaften honorieren die Arbeit ihrer Vorsitzenden mit durchschnittlich 143 
Kronen, umgerechnet rund 3,78 €. Die privaten Verwaltungsunternehmen verlangen schon 160 
Kronen (4,23 €), die Genossenschaften stellen ihren Kunden den mit Abstand höchsten Betrag in 
Rechnung: Fast 6 € pro Monat zahlt hier ein Eigentümer. Allerdings schneiden die 
Genossenschaften bei der Bewertung durch die Eigentümer auch am besten ab (siehe Abb.10). 

Tab. 17: Monatliche Kosten der Verwaltung 

Verwaltung 
Private 

Unternehmen 
Genossenschaf

ten 
Kommunale 

Unternehmen 
Eigentümerge
meinschaften 

Gewichteter 
Durchschnitt 

in SK 160,88 223,87 133,64 143,68 168,42 

in €13
 4,23 5,89 3,52 3,78 4,43 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

2.5.2. Allgemeinstrom 

Bei der Abrechnung des Allgemeinstroms, also z.B. Flur-, Treppenhaus- und Kellerbeleuchtung 
sowie Klingel- und Türschlossanlagen, gaben 80% der befragten Eigentümer an, dass diese 
Kosten nach Anzahl der im Haushalt lebenden Personen abgerechnet werden. Der 
überwiegende Teil der Verwalter stützte diese Aussage der Eigentümer. Nur je zwei befragte 
Verwalter gaben an, den Allgemeinstrom auf Grundlage des individuellen Eigentümeranteils oder 

                                            
13  Die Beträge in Euro basieren auf dem zum Zeitpunkt der Befragung herrschenden Wechselkurs von 1 EUR = 

38 SKK. 
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der Wohnfläche abzurechnen. Bei der finanziellen Belastung gibt es nur geringe Unterschiede, 
sie liegt zwischen 7,17 € und 7,84 € pro Monat. 

2.5.3. Warmwasser  

Bis auf eine selbst verwaltende Eigentümergemeinschaft, die ihren Mitgliedern den 
Warmwasserverbrauch pro Haushaltsmitglied in Rechnung stellt, gaben alle befragten 
Eigentümer an, dass der Warmwasserverbrauch gemäß der tatsächlich verbrauchten Menge im 
gesamten Haus in Rechnung gestellt wird. Die Angaben der Verwalter sind hierbei nahezu 
deckungsgleich.  

2.5.4. Heizkosten  

Bei den Heizkosten bietet sich ein differenzierteres Bild bei der Art der Umlage auf die 
Eigentümer. Sechs Verwalter, darunter drei Eigentümergemeinschaften, zwei Genossenschaften 
und ein kommunaler Verwalter, gaben an, die Heizkosten nach Wohnfläche zu verteilen. Die 
übrigen Verwaltungsunternehmen nahmen eine verbrauchsgerechte Aufteilung der Kosten vor.  

Tab. 18: Monatliche Heizkosten 

Heizkosten / m² 1933-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2006 
Gewichteter 
Durchschnitt 

SKK / m² / Monat 25,22 30,38 23,08 20,62 21,87 25,43 

€ / m² / Monat 0,66 0,80 0,61 0,54 0,58 0,67 

Zahl der Objekte 5 12 6 7 3 33 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Vergleicht man die Heizkosten mit dem Alter der Wohngebäude, so fällt auf, dass die Gebäude 
aus den 1960er Jahren am kostenintensivsten sind. Aus dieser Zeit stammen die ältesten 
Jahrgänge der Plattenbauten. Sie übertreffen die nach 1990 errichteten Gebäude um beinahe 
50%. Die vor 1960 errichteten Gebäude sind mit 0,66 € / m² im Durchschnitt immer noch 0,15 € 
pro Monat günstiger als die Bauten der Jahre 1960-1970. Überraschenderweise sind die 
Belastungen der Eigentümer von Wohnungen, die nach 1990 errichtet wurden, höher als in den 
Baujahrgängen davor. Sie liegen bei monatlich 0,54 € / m² (Jahrgänge 1980-1990) bzw. 0,58 € / 
m² (Jahrgänge ab 1990). 

Unter Einbeziehung der Wohnungsgrößen ergab sich eine monatliche Belastung in einer Spanne 
von 24 – 76 € je Haushalt und Monat (950 – 2.960 SK). 

2.5.5. Monatliche Gesamtnebenkostenbelastung  

Unter Zugrundelegung der hier ermittelten Zahlen ergibt sich für die Verwaltungs- und 
Energiekosten sowie für die Kosten für Wasser/Abwasser und die Instandhaltungsrücklage eine 
monatliche durchschnittliche Belastung in Höhe von knapp 94 € bzw. 22,39% des 
Durchschnittsnettoeinkommens. Die individuellen Belastungen schwanken dabei sowohl absolut 
zwischen den unterschiedlichen Gebäuden, als auch relativ angesichts der regional deutlich 
unterschiedlichen Einkommen. 
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Tab. 19: Anteile am monatlichen Durchschnittsnettolohneinkommen 

Summe Heizkosten
Instandhaltungs-

rücklage Warmwasser
Wasser / 

Abwasser 
Allgemein-

strom 
Verwalter-
tätigkeit 

22,39 % 10,04 % 3,77 % 3,43 % 2,23 % 1,87 % 1,06 % 

Quelle: eigene Berechnung. 

Nicht berücksichtigt sind in diesem Betrag die Kosten für die Müllentsorgung (in der Regel 
handelt es sich hier um eine direkte kommunale Abgabe), für die Garten- und Grünflächenpflege, 
die Kosten eines Hausmeisters / einer Hausvertrauensperson sowie die Kosten für die 
Instandhaltung des Aufzugs und für Putzdienste. Diese ebenfalls abgefragten Kostenarten haben 
in der Befragung insgesamt keine zufrieden stellenden Antworten erbracht. Schätzt man die 
Kosten mithilfe zusätzlicher Angaben slowakischer Experten, so können zusätzliche finanzielle 
Belastungen von ca. 33 EUR monatlich und somit eine Gesamtbelastung in Höhe von bis zu 127 
€ als realistisch angenommen werden. Dies entspricht 29% des durchschnittlichen monatlichen 
Nettolohneinkommens (in Höhe von 443€14). Auf der Basis der durchschnittlichen 
Haushaltseinkommen gibt das zuständige Ministerium eine Belastung von knapp 20% an. Für 
Rentnerhaushalte und Haushalte in den ländlicheren Regionen (mit niedrigeren Einkommen) 
kann eine deutlich höhere Belastung angenommen werden. Der Spielraum für (weitere) 
Finanzierungen zur Durchführung notwendiger Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen ist für die Mehrheit der Eigentümerhaushalte daher sehr begrenzt. 
Allerdings dürften die relativ hohen Wachstumsraten in der Slowakei dazu führen, dass sich 
dieser Spielraum für viele Haushalte künftig vergrößern wird. 

2.5.6. Betriebskostenabrechnung 

Über die Hälfte der befragten Eigentümer bewerten die Nebenkostenabrechnungen hinsichtlich 
ihrer Plausibilität und Verständlichkeit als gut, ein weiteres Drittel sogar als sehr gut. Während 
acht Prozent nur bedingt zufrieden sind, bezeichnen lediglich 4% die Plausibilität und 
Verständlichkeit als weniger gut, allerdings keiner als schlecht. 

Noch besser fallen die Bewertungen hinsichtlich der Korrektheit der Abrechnungen aus, hier gab 
es kaum Beanstandungen. Ebenfalls auf sehr hohem Niveau liegen die Bewertungen der 
Übersichtlichkeit, die insgesamt 85% der Befragten als gut oder sehr gut bewerteten: Ein in allen 
Bereichen ausgesprochen gutes Ergebnis. 

Tab. 20: Beurteilung der Qualität der Betriebskostenabrechnungen 

Angaben der Eigentümer Sehr gut Gut Teils/teils Weniger gut Schlecht 

Plausibilität, Verständlichkeit 32% 56% 8% 4% 0% 

Korrektheit, Richtigkeit 44% 45% 8% 1% 0% 

Übersichtlichkeit 39% 46% 9% 4% 1% 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

                                            
14  Amt für Statistik der Slowakischen Republik (2005): Priemerná mesačná mzda zamestnancov za rok 2004. 
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Differenziert nach den einzelnen Rechtsformen zeigt sich, dass nach den 
Eigentümergemeinschaften die Genossenschaften die besten Bewertungen für die Plausibilität, 
die Korrektheit und die Übersichtlichkeit ihrer Abrechnungen erhielten. 96% der Befragten 
schätzten die Qualität der Abrechnungen als gut oder sehr gut ein. Während das Ergebnis der 
privaten Unternehmen mit 81% bzw. 92% guten oder sehr guten Bewertungen ebenfalls als sehr 
zufrieden stellend bezeichnet werden kann, bleiben die kommunalen Unternehmen mit „nur“ zwei 
Drittel guten und sehr guten Bewertungen ihrer Abrechnungen deutlich hinter den anderen 
Rechtsformen zurück.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Betriebskostenabrechnungen im Wesentlichen 
verständlich und korrekt erstellt werden. Größere Effizienzdefizite sind nicht zu erkennen.  

Tab. 21: Gute und sehr gute Bewertungen nach Rechtsformen 

Angaben der Eigentümer 
Plausibilität, 

Verständlichkeit 
Korrektheit, 
Richtigkeit Übersichtlichkeit 

Eigentümergemeinschaft* 100% 100%  92%  

Private Unternehmen 81% 92% 81% 

Genossenschaft 96% 96% 96% 

Kommunale Unternehmen 67% 67% 67% 

*ohne Vorstandsmitglieder 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

2.5.7. Rückgriff auf die Instandhaltungsrücklage  

Das slowakische Gesetz 182/1993 erlaubt in § 10 Abs. 3 den Verwaltern, zeitweilig die Mittel aus 
dem Fonds für Betrieb, Instandhaltung und Instandsetzung für die Deckung laufender Kosten zu 
verwenden, die direkt mit den Wohnungen verbunden sind, z.B. für die Begleichung der 
Heizkosten.  

Dieses Vorgehen ist slowakischen Experten zufolge weit verbreitet.15 Die gesetzliche Anweisung, 
die entnommenen Mittel dem Fonds wieder zuzuführen, werde dabei jedoch oft vernachlässigt.  

Die vorliegende Befragung bestätigte diese Aussage nicht. In der Regel reichten die für das Jahr 
festgelegten Betriebskostenvorauszahlungen aus. Nur die Verwalter von zwei 
Eigentümergemeinschaften und von einer Genossenschaft gaben an, dass die Vorauszahlungen 
für 2005 nicht ausreichend waren.  

2.5.8. Umgang mit Zahlungsverzug   

Zahlungsverzug bei den Betriebskostenvorauszahlungen durch einzelne Eigentümern, die 
Probleme haben, das notwendige Geld aufzubringen, wurde von den Verwaltern nicht berichtet. 
Alle Eigentümer leisteten im letzten Jahr ihre Zahlungen rechtzeitig. 

                                            
15  Dies bestätigten sowohl einzelne Verwalter in der Befragung als auch die Experten der „Legal Group“, in der 

alle Verwalter- und Eigentümerverbände der Slowakei mitgewirkt haben.  
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Dass die Zahlungseingänge heute weitgehend rechtzeitig geleistet werden, liegt auch daran, 
dass die Verwalter vielfältige Instrumente nutzen, um unter Ausschöpfung aller Rechtsmittel 
säumige Bewohner zur Zahlung zu bewegen. Im Detail sind dies: 

− Erinnerungen, Mahnungen; 

− Einschalten von Inkasso-Gesellschaften; 

− Stundung von Zahlungen/ Zahlungsaufschub; 

− Mahnwesen, amtliche Mahnbescheide; 

− Zwangsvollstreckungen. 

Die vielfältigen Antworten zu dieser Frage vermittelten den Eindruck, dass das Eintreiben von 
Geldern zum normalen Geschäft eines Verwalters gehört und dass die Verwalter den Prozess 
durch die Nutzung abgestufter Instrumente inzwischen professionalisiert haben. Effizienzdefizite 
sind nicht erkennbar.  

2.6. Instandhaltungsmanagement 

2.6.1. Bewertung des Objektzustandes 

Nach § 8a Abs. 2 des slowakischen Gesetzes 182/1993 ist der Verwalter verpflichtet, sich 
mindestens einmal im Jahr einen Überblick über den optischen und technischen Zustand des 
Gebäudes zu verschaffen und gegenüber den Eigentümern hierzu einen Bericht abzugeben. 
Form und Umfang des Berichtes sind nicht vorgegeben, sondern werden im Idealfall 
einzelvertraglich geregelt.  

Tab. 22: Bewertung des Objektzustands 

Angaben der Verwalter 

Eigentüme
rgemeinsc
haft 

Private 
Unternehm
en 

Genossens
chaft 

Kommunal
e 
Unternehm
en16

 

keine Überprüfung 3% 9% -- -- 

unregelmäßige Überprüfung 41% 58% 33% 20% 

mindestens jährlich 56% 33% 67% 80% 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

In der Praxis weicht die Bestandsaufnahme aber zum Teil deutlich von den gesetzlichen 
Vorgaben ab. Die kommunalen Unternehmen (80%) und die Genossenschaften (67%) kommen 
der Pflicht einer jährlichen Begutachtung am ehesten nach, gefolgt von den 
Eigentümergemeinschaften (56%). Nur 33% der privaten Unternehmen überprüfen jährlich den 
Objektzustand. Auf der anderen Seite gaben nur vier Wohnungsverwalter (12%) – eine 
Eigentümergemeinschaft und drei private Unternehmen – an, überhaupt keine regelmäßigen 
Überprüfungen durchzuführen. In zehn Verwaltungen findet die Bestandsaufnahme 
unregelmäßig auf Anfrage der Eigentümer statt. Zum Teil erfolgt die Bestandsaufnahme in diesen 

                                            
16 Ein kommunales Unternehmen hat bei dieser Fragestellung keine Antwort gegeben. 
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Fällen auch im Zuge der Überprüfung und Abnahme von Reparaturarbeiten. Bei einigen 
Verwaltungen finden aber auch monatliche Begutachtungen statt.  

Aus Sicht der Wohnungseigentümer wird die Begutachtung der Gebäude durch die Verwalter 
dagegen teilweise als unzureichend empfunden. Gut 36% gaben an, dass der Verwalter nie oder 
nur nach Aufforderung vor Ort anzutreffen sei, manchmal beschränkten die Verwalter ihre 
Inspektionen auf die Kontrolle der Aufzüge. 

2.6.2. Instandhaltungsplan  

Obwohl eine entsprechende rechtliche Verpflichtung nicht besteht, erstellen 64% der befragten 
Verwaltungen Instandhaltungspläne für die einzelnen Objekte. Zudem ist bei weiteren 12% die 
Instandhaltung Bestandteil des Wirtschaftsplans, d.h. 76% der befragten Verwaltungen befassen 
sich systematisch mit dem Instandhaltungsmanagement, während 24% dies nicht tun. Da die 
Qualität der befragten Verwalter wegen der Stichprobenverzerrung (siehe Seite 42) 
überdurchschnittlich sein dürfte, ist aber davon auszugehen, dass tatsächlich mehr als 25% der 
Verwalter auf eine Investitionsplanung verzichten, obwohl wegen des schlechten Zustands vieler 
Gebäude eine solche dringend erforderlich wäre. 

Tab. 23: Vorhandensein von Instandhaltungs- und Wirtschaftsplan 

Wirtschaftsplan vorhanden? 

Angaben der Verwalter: Ja Nein 

Ja 14 7 
Instandhaltungsplan 
vorhanden? Nein 4 8 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

In den acht Fällen, in denen überhaupt keine Pläne aufgestellt wurden, wurden notwendige 
Reparaturen und Instandhaltungen je nach Bedarf ausgeführt. Dieses Vorgehen wurde mit dem 
Verweis auf Gebäude jüngeren Baualters mit wenig Instandhaltungsbedarf, wenige zu 
verwaltende Wohnungen in einem Objekt und mit fehlender rechtlicher Verpflichtung begründet. 

Die Instandhaltungspläne basierten in der Regel auf eigenen Begutachtungen der Verwalter. In 
einer Reihe von Fällen haben die Verwalter auch technische Gebäudegutachten von externen 
Sachverständigen erstellen lassen. Solche Gutachten werden i. d. R. nur im Rahmen der 
Übernahme einer Verwaltung durchgeführt und im Abstand von einigen Jahren wiederholt.  
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Tab. 24: Grundlage des Instandhaltungsplans (Angaben der Verwalter)17  

  
eigene 
Begutachtung  

Technisches 
Gebäudegutachten

Beschluss der 
Eigentümerversammlung 
oder der Eigentümer 

Eigentümergemeinschaft 71% 44% 44% 

Private Unternehmen 100% 33% 67% 

Genossenschaft 86% 29% 56% 

Kommunale 
Unternehmen 75% 50% 83% 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

In der überwiegenden Mehrzahl haben die Verwalter den Instandhaltungsplan von der 
Eigentümerversammlung beschließen lassen. Gerade vor dem Hintergrund der begrenzten 
finanziellen Spielräume vieler Eigentümer kommt der Beteiligung und der Überzeugung von der 
Notwendigkeit durchzuführender Instandhaltungsmaßnahmen eine große Bedeutung zu.  

Die Aufstellung eines Instandhaltungsplans erfordert bei relativ hohem Instandhaltungsstau 
Geschick und Durchsetzungskraft seitens des Verwalters. Ein Instandhaltungsplan muss die 
Notwendigkeit von Investitionen aufzeigen, Prioritäten der Bearbeitung festlegen und darf dabei 
die finanziellen Möglichkeiten der Bewohner nicht überfordern. Problematisch ist die Situation 
immer dann, wenn in Objekten der Anteil älterer Menschen relativ hoch ist; sie können sich 
aufgrund niedriger Pensionen bzw. Renten kaum an größeren Instandhaltungsinvestitionen 
beteiligen. Darüber hinaus dürfte die Langlebigkeit der Gebäude für sie einen geringeren 
Stellenwert haben als für junge Haushalte. 

Abb. 7: Inhalte des Instandhaltungsplans (Angaben der Verwalter) 
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Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Der Großteil der Instandhaltungspläne enthielt neben der Übersicht über die vorzunehmenden 
Einzelmaßnahmen auch eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten. Aussagen zur 

                                            
17 Mehrfachantworten waren möglich. Es wurden nur die Unternehmen berücksichtigt, die einen 

Instandhaltungsplan aufstellen. 
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Finanzierung und zur Höhe der Instandhaltungsrücklagen waren zwar noch in der Mehrheit der 
Pläne zu finden, aber in gut einem Drittel fehlten diese Angaben. Aussagen zum zeitlichen Ablauf 
und zu den Prioritäten enthielten nur noch weniger als 40% der Instandhaltungspläne. Bezieht 
man diese Werte auf alle Verwalter, die sich an der Befragung beteiligt haben, existiert nur für 
25% der Objekte eine zeitlich fixierte Investitionsplanung. Allerdings ist hier noch zu 
berücksichtigen, dass weitere 12% der Verwalter zwar keinen Instandhaltungsplan erstellen, die 
Fragen der Instandhaltung aber im Wirtschaftsplan regeln.  

Insgesamt ist festzustellen, dass sich auch ohne rechtliche Verpflichtung immerhin 76% der 
Verwalter systematisch mit der Instandhaltung des Gebäudes befassen. Die Mehrzahl der 
Verwalter begutachtet den Objektzustand zumindest in gewissen Abständen. Die 
Instandhaltungspläne enthalten zu 89% eine Übersicht über konkret vorzunehmende 
Einzelmaßnahmen, aber nur zu 72% Angaben zu den voraussichtlichen Kosten der Maßnahmen. 
Bezieht man die Tatsache ein, dass nur 64% der Verwalter Instandhaltungspläne erstellen, ergibt 
sich, dass nur in 46% der Fälle eine mit Kosten unterlegte Investitionsplanung stattfindet. Die 
wichtigsten Fragen werden also nur teilweise behandelt. Dabei ist dieses Ergebnis aufgrund der 
Stichprobenverzerrung noch nach unten zu korrigieren. Auf jeden Fall wäre es wünschenswert, 
wenn noch mehr Verwalter Instandhaltungspläne aufstellten (und auch umsetzten) und diese 
inhaltlich ausführlicher gestaltet wären. 

2.6.3. Instandhaltungsrücklage 

Die Zuführungen zur gesetzlich vorgeschriebenen Instandhaltungsrücklage für das 
Gemeinschaftseigentum weisen Objekt übergreifend eine hohe Spannweite von fünf bis 15 
Kronen pro m² und Monat (0,13 – 0,40 €) auf, wobei die kommunal verwalteten Eigentümer eine 
überdurchschnittliche Zuführung zur Rücklage leisten. Im Durchschnitt werden also pro Monat 
0,25 € pro qm für die Instandhaltungsrücklage des Gemeinschaftseigentums aufgebracht. 

Tab. 25: Monatliche Zuführung zur Instandhaltungsrücklage nach Baualtersklassen pro 
qm und Monat 

Baualter 1933-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2006 

Gewichtete
r 

Durchschn
itt 

Instandhaltungsrückl
age in EUR pro qm 0,15 0,29 0,27 0,26 0,17 0,25 

Anzahl Gebäude 5 12 6 7 3 33 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Betrachtet man die Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage differenziert nach der Altersklasse 
des Gebäudes, so ist festzustellen, dass in den ältesten und den neuesten Gebäuden die mit 
Abstand wenigsten Mittel in den Fonds fließen. Die Eigentümer in diesen Gebäuden zahlen nur 
0,15 bzw. 0,17 € pro Monat in die Instandhaltungsrücklage, die Eigentümer der Gebäude der 
Jahrgänge 1960-1990 entrichten mit 0,26 bis zu 0,29 € pro Monat und Quadratmeter erheblich 
höhere Beträge. 

Die gebildeten Rücklagen reichten nach Aussage von 13 Verwaltern von ca. 16.000 Wohnungen 
nicht oder nur in wenigen Objekten aus, um die für notwendig erachteten 
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Instandhaltungsinvestitionen, die lediglich dazu dienen, den Gebäudezustand auf dem 
bestehenden Stand zu halten und Modernisierungsmaßnahmen nicht zwingend enthalten, 
durchzuführen.  

Tab. 26: Hinlänglichkeit der Instandhaltungsrücklagen für eine planmäßige Instandhaltung 
(bezogen auf das Jahr 2005) 

Angaben der Verwalter 

Ja, die 
Rücklagen 
waren 
ausreichend 

Ja, die 
Rücklagen 
reichten in 
den meisten 
Objekten aus 

Nein, 
Rücklagen 
reichten nur 
in wenigen 
Objekten aus 

Nein, die 
Rücklagen 
reichten nicht 
aus 

Eigentümergemeinschaft 4 - - 5 

Private Unternehmen - 5 2 2 

Genossenschaft* 3 4 1 - 

Kommunale Unternehmen - 3 3 - 

Gesamt 7 12 6 7 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Nur vier von neun Eigentümergemeinschaften kamen mit den gebildeten Rücklagen aus. Bei den 
kommunalen und privaten Verwaltern war das Antwortverhalten ähnlich. Lediglich die 
Genossenschaften kamen zu der Einschätzung, dass die Mittel in der Regel für die geplante 
Instandhaltung ausreichten.  

Dieser finanzielle Mangel kann mehrere Ursachen haben:  

− Der Verwalter hat die Vorauszahlungen für die Instandhaltungsrücklage zu niedrig angesetzt. 

− Höhere Rücklagen waren aufgrund fehlender Liquidität der Bewohner oder aufgrund 
mangelnder Überzeugungskraft des Verwalters nicht durchsetzbar.  

− Der Verwalter hat die Vorauszahlungen für die Nebenkosten zu niedrig angesetzt und den 
Mangel durch Rückgriff auf die Instandhaltungsrücklage ausgeglichen (ist in der Befragung 
allerdings nicht belegbar)  

Inwieweit nicht ausreichende Instandhaltungsrücklagen auf Versäumnisse der Verwalter 
zurückzuführen sind und ggf. hätten vermieden werden können oder aber die begrenzten 
finanziellen Mittel der Bewohner dafür ursächlich waren, kann nicht beurteilt werden.   

2.6.4. Vergabeverfahren bei Instandhaltungsmaßnahmen 

Bei der Durchführung größerer Instandhaltungsmaßnahmen bedienen sich die Verwaltungen in 
den meisten Fällen externer Handwerksbetriebe. Lediglich 15% – zwei 
Eigentümergemeinschaften, drei Genossenschaften und zwei private Unternehmen – führen 
teilweise die Instandhaltungsmaßnahmen in Eigenregie aus. Die Zuständigkeit für die kleineren 
Maßnahmen der Instandhaltung obliegt in der Mehrheit der Fälle ebenfalls externen 
Handwerkern. Ein kleinerer Teil der Arbeiten wird von internen Angestellten der Verwalter oder 
den Eigentümergemeinschaften ausgeführt. Letztere können darüber hinaus auch in einer 
Vielzahl von Fällen auf Arbeitsleistungen aus den eigenen Reihen zurückgreifen, indem versierte 
Mitglieder der Eigentümergemeinschaft diese Aufgaben übernehmen. 
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Tab. 27: Verfahren bei Instandhaltungsmaßnahmen 

Angaben der Verwalter (Mehrfachnennungen möglich) in Prozent 

Wenn ein externer Handwerksbetrieb beauftragt wird, wie werden die Leistungen vergeben? 

Ausschreibung 90,9 

Rahmenverträge mit Handwerksbetrieben 9,1 

Vergabe ohne Ausschreibung 0 

Wie erfolgt die Abnahme der Leistung? 

Verwalter 66,7 

Gemeinschaftsvorsitzender 45,5 

Anderer Vertreter der Eigentümer 57,6 

Technischer Mitarbeiter 15,2 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

In der Regel werden größere Instandhaltungsaufträge im Ausschreibungsverfahren vergeben; 
über 90% der Verwalter gaben dies an. In vielen Fällen holen die Verwalter zwei bis drei 
Angebote ein, die Auswahl erfolgt meistens durch die Eigentümer selbst. Die Eigentümer 
bestätigten in ihren Antworten diese Angaben. 

Auch bei der Abnahme der Leistungen arbeiten Verwalter und Wohnungseigentümer oft 
zusammen. Sofern ein externer Verwalter bestellt wurde, ist dieser bei der Abnahme auch immer 
beteiligt. Oft geschieht dies gemeinsam mit dem Gemeinschaftsvorsitzenden oder einem anderen 
von der Gemeinschaft bestellten Eigentümer. Bei den Eigentümergemeinschaften ist neben dem 
Vorsitzenden der Gemeinschaft zumeist ein vom Vorstand der Eigentümergemeinschaft 
gewählter Vertreter für die Abnahme zuständig. Üblicherweise können Verwalter Beträge in einer 
Größenordnung zwischen 5.000 und 25.000 SKK bzw. zwischen 150 EUR und 650 EUR (2/3 
Spanne der Antworten) ohne Einverständnis der Eigentümer beauftragen. Im Durchschnitt waren 
es 15.000 SKK (knapp 400 EUR). In einem Fall konnte der Verwalter Aufträge im Volumen bis 
60.000 SKK (fast 1.600 EUR) ohne Einverständnis der Eigentümer vergeben. 

Effizienzdefizite sind nicht erkennbar.  

2.7. Modernisierungsmaßnahmen  

2.7.1. Bereits durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen 

Eigentümer und Verwalter aller Rechtsformen hoben übereinstimmend ein mehrheitlich großes 
Interesse der Eigentümer an der Erneuerung der Gebäude hervor. Das größte Hindernis für 
Modernisierungsmaßnahmen, die über die bloße Instandhaltung hinausgehen, seien jedoch die 
begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Eigentümer. Über 90% der Verwalter und Eigentümer 
nannten diese Budgetrestriktionen als den limitierenden Faktor für Modernisierungsinvestitionen. 
Vereinzelt wurde neben der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit (niedrige Renten!) aber 
auch die fehlende Bereitschaft gerade seitens älterer Bewohner genannt, die zur Erneuerung der 
gemeinsam genutzten Gebäudeteile nicht oder nur wenig beitragen können bzw. wollen.  
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Tab. 28: Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen in der Vergangenheit  

Angaben der 
Eigentümer 

Eigentümergemei
nschaft 

Private 
Unternehmen Genossenschaft 

Kommunale 
Unternehmen18

 

Maßnahmen 
durchgeführt 100% (9) 78% (7) 78% (7) 67% (4) 

Keine 
Maßnahmen 0% (0) 22% (2) 22% (2) 33% (2) 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

In der Mehrzahl der betrachteten Objekte sind in der Vergangenheit bereits einzelne 
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Sie konzentrierten sich auf die Erneuerung 
der Heizungsanlage, die Instandsetzung der Gemeinschaftsflächen, des Daches und die 
Isolierung der Fassade. Über die Hälfte der Verwalter war der Überzeugung, dass in der nahen 
Zukunft weitere Investitionen in den Objekten unumgänglich sein werden.  

Es fiel auf, dass alle befragten Eigentümergemeinschaften bereits Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt hatten, während dies z.B. bei den kommunalen Unternehmen nur in zwei Drittel der 
Fälle der Fall war. Ein Grund dafür könnte sein, dass die selbst verwaltenden 
Eigentümergemeinschaften aufgrund einer stärkeren Identifikation mit dem 
Gemeinschaftseigentum eher bereit waren, zusätzliche Mittel für die Modernisierung ihres 
Gebäudes aufzuwenden.  

2.7.2. Überzeugungsinstrumente  

Vor dem Hintergrund der knappen finanziellen Ressourcen vieler Bewohner müssen die 
Verwalter große Anstrengungen unternehmen, um die Bewohner von der Notwendigkeit von 
Investitionen zu überzeugen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Instrumente die Verwalter 
bereits heute nutzen.  

Tab. 29: Instrumente zur Überzeugung der Bewohner von Modernisierungsinvestitionen  

Angaben der Verwalter (Mehrfachnennungen möglich) Prozent 

Technische Gebäudegutachten 48,5 

Aufzeigen von Werterhöhungsmöglichkeiten 54,5 

Aufzeigen von Einsparpotentialen im Rahmen energetischer 
Gebäudesanierung 81,8 

persönliche Gespräche 63,6 

Andere 39,4 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Das wichtigste Instrument ist aus Sicht der Verwalter das Aufzeigen von Einsparpotentialen, das 
von der überwiegenden Mehrheit schon genutzt wurde. An zweiter Stelle wurden persönliche 
Gespräche genannt. Es folgen das Aufzeigen von Werterhöhungsmöglichkeiten (54,4%) und die 

                                            
18  Ein Verwalter eines kommunalen Unternehmens hat keine Angaben gemacht. Die übereinstimmender 

Aussagen der Eigentümer in diesem Objekt, dass eine Modernisierung der Heizungsanlage im Jahr 2001 
durchgeführt wurde, wurden stattdessen berücksichtigt.  
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Präsentation technischer Gebäudegutachten (48,5%). Unter der Rubrik „andere Instrumente“ 
wurden die Präsentation und Besichtigung modernisierter Objekte genannt. In diesem 
Zusammenhang äußerte ein Verwalter den Wunsch nach dokumentierten Best-Practice-
Beispielen. 

Unklar bleibt, wie umfassend und mit welchem Professionalisierungsgrad die Verwalter 
vorgegangen sind. Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass sich offensichtlich viele 
Verwalter bemühen, auf unterschiedliche Weise die Bewohner von der Notwendigkeit von 
Modernisierungsinvestitionen zu überzeugen.  

2.7.3. Finanzierung und Förderung 

Neben den Instandhaltungsmaßnahmen wurde nach Angaben der Verwalter auch ein Teil der 
Modernisierungsmaßnahmen über die Instandhaltungsrücklage finanziert. Dies ist aus 
Effizienzgesichtspunkten nicht zu beanstanden. Zum einen ist angesichts des knappen 
Bewohnerbudgets davon auszugehen, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle die 
durchgeführten Modernisierungen Gebäudeteile betrafen, die ohnehin Instand gesetzt werden 
mussten. Modernisierungsinvestitionen (z.B. das Anbringen einer Wärmedämmfassade) 
enthalten zudem häufig einen Teil ersparter Instandhaltungen (eine verwitterte Fassade, die 
ohnehin hätte erneuert werden müssen).  

Eine innovative Finanzierungsquelle hat ein privates Unternehmen erschlossen, indem es den 
Farbanstrich einer Fassade durch das Anbringen von Werbung finanzierte.  

Die Inanspruchnahme von Darlehen von Bausparkassen und Kreditinstituten ist gering 
ausgeprägt. Jeweils etwas mehr als die Hälfte der Verwalter hat Erfahrungen mit 
Bausparfinanzierungen und mit dem Abschluss von Kreditverträgen gemacht.  

Tab. 30: Inanspruchnahme des Bankensektors (Angaben der Verwalter) 

Angaben der Verwalter (Mehrfachnennungen möglich) Prozent 

Bausparen 57,6 

Realkredite/ Hypothekenfinanzierungen   63,6 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Einig waren sich die Akteure daher darin, dass sie sich in Zukunft eine stärkere Unterstützung 
seitens des Staates wünschen. Insbesondere Zinssubventionierungen von Darlehen würden aus 
ihrer Sicht viele Modernisierungsinvestitionen erleichtern.  

Generell hat bislang rund die Hälfte der Verwalter im Rahmen ihrer Tätigkeit Erfahrungen mit der 
Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme gesammelt. Zwar waren die prozentualen 
Angaben bei den von den Eigentümergemeinschaften selbst verwalteten Objekten am 
niedrigsten, allerdings verwalten diese auch genau nur ein, nämlich ihr Objekt. Von den befragten 
Genossenschaften, privaten und kommunalen Unternehmen haben rd. 60% der Befragten 
Erfahrungen mit staatlicher Förderung gemacht. Staatliche Garantieleistungen wurden von zwei 
Dritteln der kommunalen Unternehmen in Anspruch genommen, während dies bei den anderen 
Rechtsformen nur einzelne Verwalter angaben.  
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Tab. 31: Inanspruchnahme staatlicher Unterstützungsprogramme 

Angaben der Verwalter (Mehrfachnennungen möglich) Prozent 

Zuschüsse/ Förderprogramme 48,5 

staatliche Garantieleistungen 27,3 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Angesichts des restriktiven Budgets der Eigentümer stellen fundierte Kenntnisse über staatliche 
Förderprogramme ein wesentliches Element bei der Durchsetzung von 
Modernisierungsinvestitionen dar. Die Verwalter sollten daher umfassend über solche 
Programme, insbesondere das Programm zur Erneuerung des Geschosswohnungsbaus, das 
subventionierte Kredite, z.B. für die Beseitigung von Baumängeln in industriell gefertigten 
Plattenbauten gewährt, informiert sein.  

Vor dem Hintergrund des Instandhaltungs- und Modernisierungsstaus ist die Inanspruchnahme 
von Darlehen von Bausparkassen und Kreditinstituten des privaten Finanzierungssektors, wie 
auch die Inanspruchnahme staatlicher Unterstützungsprogramme ausgesprochen niedrig, bildet 
aber gleichzeitig den Schlüssel für eine stärkere Dynamik im Bereich der 
Modernisierungsinvestitionen privater Wohnungseigentümer. Infolge der zu symbolischen 
Kaufpreisen vollzogenen Privatisierung, müssen die Eigentümer keine Belastungen aus der 
Bedienung von Krediten tragen. Dies eröffnet Spielräume für kreditfinanzierte 
Modernisierungsinvestitionen.  

Eine stärkere Inanspruchnahme von Finanzierungen stößt aber auf eine Reihe von Problemen: 

− Bei den Eigentümern hängt eine stärkere Inanspruchnahme von Finanzierungsmitteln 
davon ab, inwieweit es gelingt, ihnen den Nutzen von Finanzierungen näher zu bringen und 
ihnen die Scheu vor dem Eingehen von Kreditverpflichtungen zu nehmen. Staatliche 
Anreiz- bzw. Förderprogramme sind hier besonders geeignet, diese zurzeit noch hohe 
Schwelle abzusenken. 

− Den Verwaltern fehlen häufig detaillierte Kenntnisse über die Inanspruchnahme von 
Krediten, insbesondere über die staatlichen Förderprogramme. Hier sind z. B. die 
verbandlichen Organisationen gefragt, ihren Mitgliedern mehr Unterstützung zu bieten und 
über die Ausgestaltung der Finanzierungs- und Förderprogramme sowie über die formalen 
und materiellen Voraussetzungen der Kreditfinanzierung zu informieren.  

− Die Weiterentwicklung eines in weiten Teilen problematischen Wohnungsbestands kann 
nicht allein von den Bewohnern getragen werden, da ein großer Teil der neuen Eigentümer 
nicht über hinreichende Einkommen verfügt. Verlässliche Förderstrukturen, die gute 
Beispiele produzieren, könnten die Investitionsbereitschaft noch einmal erhöhen.  

2.8. Rechtlicher Rahmen / Juristische Kenntnisse 

Auf die Frage, mit welchen Rechtsbereichen die Verwalter in ihrer täglichen Arbeit 
schwerpunktmäßig befasst sind, ergab sich folgendes Bild:  
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Tab. 32: Die wichtigsten Gesetze bzw. Rechtsbereiche in der Wohnungsverwaltung 

Angaben der Verwalter (Mehrfachnennungen möglich) Prozent 

Grundbuchrecht 24,2 

Wohneigentumsgesetz 87,9 

Bürgerliches Gesetzbuch 60,6 

Pfandrecht  36,4 

Versicherungsrecht 18,2 

Darlehensverträge/Finanzierungsfragen/staatliche Hilfen 30,3 

Baugesetzliche Vorschriften 45,5 

Ordnungsbehördliche, sicherheitstechnische Bestimmungen 12,1 

Sonstige 30,3 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

An erster Stelle stand das slowakische Wohneigentumsgesetz (Gesetz 182/1993), dass von fast 
90% der Befragten als wichtigste gesetzliche Grundlage genannt wurde. An zweiter und dritter 
Stelle rangierten das Bürgerliche Gesetzbuch und die baugesetzlichen Vorschriften. Diese 
Schwerpunktsetzung entspricht den rechtlichen Themen, die in einer Wohnungsverwaltung 
schwerpunktmäßig anfallen.  

2.9. Entscheidungsfindung 

Maßgeblich für eine effiziente Verwaltung ist auch, dass die Kommunikation zwischen dem 
Verwalter und den Eigentümern reibungslos funktioniert, Entscheidungen der Eigentümer fundiert 
vorbereitet und zeitnah herbeigeführt werden können. Dazu gehört auch, dass der Verwalter eine 
ausreichende Anzahl von Eigentümern für die Teilnahme an Versammlungen motivieren kann, 
um bei bestimmten Entscheidungen deren Beschlussfähigkeit sicherzustellen.  

Es ergab sich, dass die Bereitschaft der Eigentümer, sich für die Wohneigentumsgemeinschaft zu 
engagieren, erstaunlich groß war: nur bei rund 24% der Objekte nahm ein kleiner Teil der 
Eigentümer an den Versammlungen teil, ansonsten waren es immer 50% und mehr. Die 
Aussagen der Verwalter stimmten mit den Einschätzungen der Eigentümer zu dieser Frage 
weitgehend überein.  

Tab. 33: Teilnahme der Eigentümer an Eigentümerversammlungen – Einschätzungen  
der Verwalter und der Eigentümer 

Verwalter Eigentümer 

 Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

Das Interesse ist groß, die meisten Eigentümer 
nehmen an den Versammlungen teil 7 21,2 26 27,1 

Etwa die Hälfte der Eigentümer nimmt 
normalerweise an den Versammlungen teil 18 54,5 52 54,2 

Nur ein kleiner Teil nimmt an den 
Versammlungen teil 8 24,2 18 18,8 

Gesamt 33 100,0 96 100,0 

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 
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Ein Zusammenhang zwischen dem Interesse der Eigentümer und der Größe des Objektes 
konnte nicht festgestellt werden. Auch in den größeren Wohnanlagen war die Beteiligung der 
Eigentümer hoch.  

Nach § 14 Abs. 2 des Gesetzes 182/1993 werden Entscheidungen grundsätzlich mit absoluter 
Mehrheit aller Eigentümer getroffen. Wenn die Anzahl der teilnehmenden Eigentümer eine 
Stunde nach Beginn der Sitzung eine rechtskräftige Abstimmung nicht ermöglicht, entscheidet 
die absolute Mehrheit der Teilnehmer. Damit sind die Eigentümerversammlungen grundsätzlich 
auch dann entscheidungsfähig, wenn nur ein kleiner Teil der Eigentümer an den Versammlungen 
teilnimmt.  

Anders sieht dies aber zum Beispiel bei Entscheidungen über die Aufnahme von Krediten und die 
Absicherung der Forderungen, die sich aus dem gewährten Kredit ergeben, aus. Für diese 
Entscheidungen wird immer eine Zweidrittelmehrheit aller Eigentümer benötigt (§ 14 Abs. 3 
Gesetz 182/1993). Die Sonderregelung, dass nach einem bestimmten Zeitablauf auf die 
anwesenden Eigentümer abgestellt wird, gilt in diesem Fall nicht. Diese Regelung ist sehr wichtig, 
da sie die Umsetzung einer mit 51% der Stimmen getroffenen Modernisierungsentscheidung 
verhindern kann. In der Praxis wird dieses Quorum in der Tat nur bei rd. einem Viertel der 
verwalteten Objekte erreicht.  

Entscheidungen über die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Instandhaltungs- und 
Modernisierungsinvestitionen bedürfen daher einer sorgfältigen Vorbereitung und intensiver 
Ansprache der Eigentümer, da die Gemeinschaften ansonsten nicht beschlussfähig sind. Weil in 
vielen Objekten ein Teil der Eigentümer nicht mehr selbst ihre Wohnungen bewohnt, häufig sogar 
in andere Regionen umgezogen ist, fordern die Vertreter der Verbände, das Gesetz in diesem 
Punkt zu ändern und auch schriftliche Abstimmungen zuzulassen.  

2.10. Hauptschwierigkeiten im Rahmen der Verwaltung  

Übereinstimmung zwischen Verwaltern und Eigentümern herrschte darin, dass die 
Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit der Eigentümer die Haupthindernisse für eine 
effizientere Verwaltung und vor allem Instandhaltung und Modernisierung der Objekte darstellen 
– 51,5% der Verwalter und 42,4% der Eigentümer gaben dies an.  

Fast ebenso problematisch bewerten die Verwalter die Kommunikation mit den Eigentümern, 
insbesondere in Bezug auf die damit verbundene Durchsetzung von Mehrheitsentscheidungen. 

Tab. 34: Probleme der Verwalter in der Ausführung ihrer Tätigkeit  

Angaben der Verwalter (Mehrfachnennungen möglich) Anzahl Prozent 

Kommunikation mit den Eigentümern 14 42,4 

Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit einzelner Eigentümer 17 51,5 

Rechtlicher Rahmen – unklare Gesetzeslage 7 21,2 

Bauliche Probleme des Objekts 9 27,3 

Durchsetzung von Mehrheitsentscheidungen 13 39,4 

Grundgesamtheit  33  

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 
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Die Eigentümer sahen dagegen in der Durchsetzung von Mehrheitsentscheidungen kein 
Problem.  

Tab. 35: Probleme mit der Verwaltung der Objekte aus Sicht der Eigentümer 

Angaben der Eigentümer (Mehrfachnennungen möglich) Anzahl Prozent 

Kommunikation mit dem Verwalter 15 15,2 

Rechtlicher Rahmen – unklare Gesetzeslage 35 35,4 

Verwalter nimmt seine Aufgabe nicht ernst 6 6,1 

Bauliche Probleme des Objekts 23 23,2 

Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit einzelner Eigentümer 42 42,4 

Durchsetzung von Mehrheitsentscheidungen 5 5,1 

Grundgesamtheit  99  

Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Auf die Frage, wie die Objekte in Zukunft effizienter bewirtschaftet und verwaltet werden können, 
beklagten die Verwalter ein mangelndes Bewusstsein der Bewohner, dass sie als Eigentümer 
Verantwortung für das ganze Objekt trügen; die Bewohner fühlten sich oft noch als Mieter. Es 
wurde angeregt, die Bewohner hierüber, auch staatlicherseits, stärker zu informieren. 

Zudem wurde häufig eine bessere finanzielle Unterstützung gefordert, insbesondere bei der 
Inanspruchnahme von Darlehen. Die Notwendigkeit finanzieller Unterstützung wurde immer 
wieder im Zusammenhang mit dem energetischen Gebäudezustand gesehen. Steigende 
Heizkosten machten Modernisierungsinvestitionen dringend nötig, gleichzeitig würden durch die 
steigenden Energiepreise die Budgets der Haushalte aber immer stärker belastet, so dass der 
Spielraum für Kreditaufnahmen sinke. 

2.11. Qualifikation des Verwalters / des Gemeinschaftsvorsitzenden 

Die Verwaltung von Eigentumswohnungen erfordert von den Verwaltern sowohl fachliche 
Kenntnisse in technischen und betriebswirtschaftlichen Fragen als auch soziale und 
kommunikative Fähigkeiten. Ein guter Verwalter zeichnet sich dadurch aus, dass er über den 
Zustand des verwalteten Objektes informiert ist, sinnvolle Wirtschafts- und Instandhaltungspläne 
sowie Finanzierungskonzepte erstellen und mit den Bewohnern kommunizieren kann. 

In Bezug auf notwendige Qualifikationsprofile sind sich Verwalter und Eigentümer im 
Wesentlichen einig. Mit einer Ausnahme werden alle abgefragten Qualifikationsprofile (siehe 
Abb. 8) für sehr wichtig erachtet.  
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Abb. 8: Notwendige bzw. gewünschte Qualifikationsprofile 
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Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung. 

Auffällig ist, dass es kaum Unterschiede in der Gewichtung der einzelnen Merkmale zwischen 
Verwaltern und Eigentümern gibt.  

Die Qualifikation der Verwalter wurde insgesamt als gut bewertet (Durchschnittsnote 1,8 auf einer 
Skala von 1 (sehr gut) bis 4 (schlecht). Etwas unterdurchschnittlich wurden die sozial-
kommunikativen Kompetenzen der Verwalter und das immobilienwirtschaftliche Know-how der 
Verwalter eingeschätzt. Beide Kategorien wurden aber auch als weniger wichtig für die Ausübung 
der Verwaltertätigkeit angesehen. Auch die rechtlichen Kompetenzen wurden leicht 
unterdurchschnittlich eingeschätzt, wenngleich die Kompetenzen mit der Note 1,9 immer noch mit 
gut bewertet wurden.  

Differenziert nach Verwaltergruppen zeigen sich deutliche Unterschiede in der Beurteilung der 
Qualifikationen der Verwalter. Die beste Bewertung erhielten die genossenschaftlichen Verwalter 
und die sich selbst verwaltenden Eigentümergemeinschaften. Bei letzterer Gruppe fällt auf, dass 
die „weichen“ Faktoren, wie Flexibilität, Kundenorientierung, Eigenverantwortung und sozial 
kommunikative Fähigkeiten besonders gut bewertet wurden, während sie in Bezug auf ihre 
Fachkenntnisse unterdurchschnittliche Bewertungen erhielten. Die genossenschaftlichen 
Verwalter bekamen in fast allen Kategorien überdurchschnittliche Bewertungen.  
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Abb. 9: Qualifikation der Verwalter nach Rechtsform 
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Quelle: eigene Übersicht, Ergebnis der Befragung 

Die privaten Unternehmen (Durchschnitt 1,9) und noch stärker die kommunalen Unternehmen 
(Durchschnitt 2,0) erhielten etwas schlechtere Werte. Erstaunlich waren vor allem die im 
Vergleich schlechten Bewertungen der privaten Unternehmen hinsichtlich ihrer 
immobilienwirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse, wohingegen ihnen die besten 
kaufmännischen Kenntnisse aller vier Rechtsformen zugestanden wurden. Die kommunalen 
Unternehmen erhielten vor allem bei den Soft skills, wie Flexibilität, Kommunikation oder 
Eigenverantwortlichkeit, die ein Ausdruck der Dienstleistungsqualität sind, schlechte Noten.  

Insgesamt ergeben die Antworten zur Einschätzung der Qualifikationen der Verwalter, dass aus 
Sicht der Eigentümer wesentliche Defizite nicht bestehen. Jede Verwaltung wies in einigen 
Bereichen Stärken auf, während andere Bereiche etwas schwächer beurteilt wurden. 
Weiterbildungsangebote sollten daher nicht nur Einzelfragen behandeln, sondern auch zu 
allgemeinen Themenbereichen (Betriebswirtschaft, Rechtliche Fragen, Bautechnik etc.) 
angeboten werden. Dadurch könnten sich die Verwalter kontinuierlich in den für sie wesentlichen 
Tätigkeitsbereichen weiterbilden.  

3. Zusammenfassung der Befragungsergebnisse 

Zentraler Untersuchungsgegenstand war die Effizienz der Abläufe in den 
Wohnungsverwaltungen und die Ermittlung der Bereiche, in denen besondere Defizite bestehen. 
Aus der Befragung können dazu folgende Ergebnisse festgehalten werden: 
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a. Laufender Betrieb der Verwaltung  

Die Befragung hat ergeben, dass der laufende Betrieb der Verwaltung weitgehend reibungslos 
funktioniert.  

Alle Verwalter erstellten einmal jährlich – den gesetzlichen Vorgaben in der Slowakei 
entsprechend – eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im abgelaufenen 
Wirtschaftsjahr. Bis auf wenige Ausnahmen lag diese Übersicht kurzfristig nach Ablauf des 
Wirtschaftsjahres vor.  

Die Betriebskostenabrechnungen bewerteten fast 90% der befragten Eigentümer in den Punkten 
Verständlichkeit, Korrektheit und Übersichtlichkeit als gut bis sehr gut.  

Die Kontrolle der Vorauszahlungen für die Betriebskosten wird von nahezu allen Verwaltern 
sorgfältig durchgeführt. Bei säumigen Bewohnern schöpfen die Verwalter eine Vielzahl von 
Instrumenten und Rechtsmitteln aus, um die Bewohner zur Zahlung zu bewegen. 

Der gesetzlichen Vorschrift, die für die Betriebskosten und die Instandhaltung vorgesehenen 
Mittel für jedes verwaltete Objekt auf getrennten Konten zu führen, kommen allerdings nur 63% 
der befragten Verwalter nach. Aufgrund der Gefahr der Quersubventionierung sollte auf die 
Einhaltung dieser Regelung verstärkt geachtet werden.  

Zudem verwalten nur 48% der Verwalter die Mittel für den Fonds für den laufenden Betrieb und 
die Instandhaltung auf getrennten Konten. Dementsprechend legen auch nur 39% der Verwalter 
die Mittel der Rücklagekonten verzinslich an. 

b. Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 

Bei der laufenden Instandhaltung und insbesondere der langfristigen Modernisierung der 
Gebäude bestehen erhebliche Defizite.  

Nach Einschätzung der Eigentümer weist ein großer Teil des Gemeinschaftseigentums derzeit 
bauliche und/oder technische Mängel auf. Die Eigentümer wiesen vor allem auf altersbedingte 
Probleme der Fenster und Fassaden hin.  

Nur 46% der Verwalter erstellten Instandhaltungspläne, die neben der Übersicht über die 
vorzunehmenden Einzelmaßnahmen auch eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten 
enthalten. Nur in 38% der Fälle enthält der Instandhaltungsplan auch Angaben zur Finanzierung 
einer angestrebten Maßnahme.  

Die Instandhaltungsrücklagen reichten in ca. 40% der Fälle tendenziell noch nicht einmal aus, um 
die Kosten für eine planmäßige Instandhaltung zu decken. Auf der anderen Seite haben die 
Eigentümer aber ein mehrheitlich großes Interesse an der Erneuerung der Gebäude. Als größtes 
Hindernis für Modernisierungsinvestitionen nannten Verwalter und Eigentümer übereinstimmend 
die begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Bewohner. Da die Instandhaltungsrücklagen für 
Modernisierungsmaßnahmen, die über die reine Instandhaltung hinausgehen, regelmäßig nicht 
ausreichen, können zum Beispiel umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen kaum 
durchgeführt werden.  

Zielgenaue staatliche Förderprogramme könnten hier einen wesentlichen Beitrag leisten, um 
Investitionen in größerem Umfang anzustoßen. Die Verwalter sollten zudem hinsichtlich 
bestehender Förderprogramme und deren Nutzung gezielt weitergebildet werden. 
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c. Vergleich der Rechtsformen der Verwaltung  

Im Vergleich der Rechtsformen fällt auf, dass die Höhe der Vergütung für die 
Verwaltungsdienstleistungen zwar unterschiedlich ausfällt. Während die kommunalen 
Unternehmen pro Wohneinheit nur 3,52€ in Rechnung stellen, verlangen die Genossenschaften 
5,89€. Allerdings schneiden diese bei der Bewertung durch die Eigentümer auch am besten ab. 
Ansonsten sind die Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Rechtsformen relativ gering.  
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Teil C. Entwicklung eines praxisbezogenen Aus- und 
Weiterbildungskonzeptes 

1. Aus- und Weiterbildung von Wohnungseigentumsverwaltern in Deutschland 

In Deutschland hat sich der Aus- und Weiterbildungsmarkt im Bereich der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet. Der Markt ist nicht nur 
größer geworden, sondern hat sich auch immer weiter ausdifferenziert. Dabei ist bei den 
einzelnen Weiterbildungsträgern eine Tendenz zur Spezialisierung – entweder auf 
berufsbegleitende Fortbildungsangebote oder auf Seminare – festzustellen. 

In Deutschland lassen sich im Wohnungs- und Immobilienbereich folgende Typen von 
Weiterbildungsanbietern unterscheiden: 

− Die Regionalverbände im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V., die zum Teil eigene Ausbildungs- und 
Weiterbildungsakademien gegründet haben. 

− Staatliche Berufsschulen, die eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann anbieten. 

− Die Industrie- und Handelskammern (IHK), die zwar keine originär immobilienwirtschaftlich 
ausgerichtete Weiterbildungen anbieten, aber ein großes Angebot allgemeiner, 
kaufmännischer Themen vorhalten.  

− International agierende kommerzielle Weiterbildungsanbieter, wie Institute for International 
Research (IIR), EUROFORUM, Management Circle, die Weiterbildungsangebote im 
Immobilienbereich anbieten. 

− Kleinere, vornehmlich im Seminarbereich agierende Veranstalter, die zum Teil von 
Einzelpersonen betrieben werden oder Tochtereinrichtungen anderer Institutionen sind. 

− Private Immobilienakademien, die sich auf Postgraduiertenstudiengänge spezialisiert 
haben. Die Postgraduiertenstudiengänge richten sich an Absolventen einschlägiger 
Hochschulstudiengänge (Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft, 
Architektur/Stadtplanung u.a.), die in der Regel eine Berufspraxis in der 
Immobilienwirtschaft (einschließlich der Bau-, Kredit- und Versicherungswirtschaft) 
aufweisen. Die Studiengänge sind berufsbegleitend angelegt und laufen in einem Zeitraum 
von 12 bis 24 Monaten ab. 

− Fachhochschulen und Universitäten, die teilweise alleine, teilweise mit privaten Akademien 
zusammen sowohl grundständige Studiengänge – Bachelor- und Masterstudiengänge – als 
auch eigene Postgraduiertenstudiengänge anbieten. 

1.1. Fortbildung zum „Wohnungseigentumsverwalter“  

Die Erstausbildung immobiliennaher Berufe findet in Deutschland mit dem Abschluss 
„Immobilienkaufmann/-kauffrau“ statt. Die Berufsausbildung schafft Grundwissen für die 
Wohnungsverwaltung, gewährleistet aber noch keine tiefgehenden Kenntnisse für die 
Wohnungseigentumsverwaltung.  
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Die Spezialisierung zum Wohnungseigentumsverwalter findet im Rahmen von Fortbildungen 
statt. Seit 1993 existiert die Fortbildung zum „Geprüften Fachkaufmann für die Verwaltung von 
Wohnungseigentum (IHK)“ in Deutschland. Voraussetzung für diese Fortbildung ist eine 
Ausbildung zum Immobilienkaufmann oder eine andere kaufmännische Ausbildung mit 
mindestens zwei Jahren praktischer Erfahrung in der Wohnungseigentumsverwaltung. Die 
Absolventen rekrutieren sich aus bestandshaltenden Wohnungsunternehmen, 
Maklergesellschaften, Bauträgern, Versicherungen und auch reinen 
Wohnungsverwaltungsunternehmen. Innerhalb der letzt genannten Gruppe finden sich sowohl 
Mietwohnungsverwaltungen als auch Wohnungseigentumsverwaltungen.  

Die Anforderungen, die der Markt an diesen Dienstleistungsberuf stellt, gehen heute über die 
ursprünglichen, auf die Verwaltung der Objekte bezogenen Aufgaben hinaus. Erwartet werden 
von den Verwaltern zunehmend Managementqualifikationen sowie eine höhere 
Beratungskompetenz, z.B. hinsichtlich Fragen des An- und Verkaufs von Wohneigentum 
(Maklertätigkeit).  

Für den Wohnungseigentumsverwalter ergeben sich darüber hinaus weitere Anforderungen aus 
der Tatsache, dass immer häufiger auch Immobilien geringerer Qualität als 
Wohneigentumsanlagen geführt werden:  

− Erhöhter Informationsbedarf der Eigentümer über die Wertentwicklung ihrer Immobilie und 
deren Einflussparameter – erfordert Marktkenntnisse und laufende Marktbeobachtung. 

− Erhöhter technischer Instandhaltungs- bzw. Modernisierungsbedarf – erfordert Know-how 
in der Immobilienbewertung. 

− Erhöhter Aufwand zur Herbeiführung von Mehrheits- bzw. Einstimmigkeitsentscheidungen 
– erfordert Sozial- und Methodenkompetenzen. 

− Erhöhter Aufwand an die Buchhaltung wegen Zahlungsrückständen – erfordert 
Professionalisierung von Buchhaltung, Mahnwesen. 

Der Fortbildungsgang zum Wohnungseigentumsverwalter umfasst ein Stundenvolumen von 420 
Stunden und kostet zurzeit 2.500 EUR. Generell werden Fortbildungsgänge von der Industrie- 
und Handelskammer sowie von Berufsschulen angeboten. Die Preise für Fortbildungsgänge 
liegen deutlich unterhalb der Preise für Studienangebote und schwanken – je nach Anbieter und 
Stundenvolumen (300 bis 500 Stunden) – zwischen 2.000 und 3.500 EUR. Die Fortbildungen 
weisen eine Lehrgangsdauer von ein bis maximal zwei Jahren auf. 

1.2. Eintagesveranstaltungen/Einzelseminare  

Ein breites Angebot an Ein- und Zwei-Tages-Seminaren unterschiedlicher Anbieter ergänzt heute 
die Basisfortbildung zum staatlich geprüften Wohneigentumsverwalter. Diese Angebote beziehen 
sich auf Einzelthemen und bieten daher keine umfassende und qualifizierte Ausbildung. Sie 
setzen auf einer vorhandenen qualifizierten Aus- bzw. Fortbildung auf. Sie können vertiefen und 
vor allem auf die aktuellen Entwicklungen und rechtlichen Veränderungen eingehen. Die 
Teilnahme an Seminaren wird i.d.R. auch nicht zertifiziert (d.h. es gibt keine Prüfung und keinen 
Abschluss). Grundsätzlich lassen sich folgende unterschiedliche Typen von Seminaren 
unterscheiden: 

1. Strategische Seminare, die Wissensgrundlagen für strategische Entscheidungen 
vermitteln und sich an Führungskräfte richten. Typische Themen für strategische 
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Seminare sind: Erfolgsfaktoren von Seniorenimmobilien, der Immobilienmarkt in 
München, Portfolio-Management, Wohnungswirtschaftliches Controlling, 
Marketinginstrumente, Soziales Management, Personal- und Organisationsentwicklung 
etc. 

2. Anwendungsorientierte Seminare, die praktisches Alltagswissen für Sachbearbeiter/-
innen vermitteln. Typische Themen sind: Änderungen im Mietrecht, Buchführung, 
Gestaltung von Mietverträgen, Mietschuldenberatung etc. 

3. Inhouse-Seminare: Bei den Inhouse-Seminaren ist der Kreis der Teilnehmer auf die 
Mitarbeiter eines Unternehmens beschränkt. Thematisch werden sowohl strategische als 
auch anwendungsorientierte Themen nachgefragt. Insbesondere größere Wohnungs- 
bzw. Verwaltungsunternehmen gehen immer mehr zu dieser Seminarform über. 

4. Weitere Angebotsformen mit zurzeit noch untergeordneter Bedeutung: Arbeitskreise als 
moderierte Seminare, die von einem festen Kreis von Teilnehmern zu bestimmten 
Themen turnusmäßig durchgeführt werden (Arbeitskreis Controlling, 
Hausbewirtschaftung, altersgerechtes Wohnen etc.); Kompakt-Studiengänge als drei bis 
fünf Tagesseminare zu Managementthemen (Controlling, Rating etc.). 

In Bezug auf die Preise für Seminarveranstaltungen gibt es eine weite Spannbreite. Im 
Weiterbildungsmarkt lassen sich grob drei unterschiedliche Anbietertypen unterscheiden: Das 
untere Preissegment mit Preisen von bis zu 150 EUR wird vor allem von kirchlichen, 
gemeinnützigen und kommunalen Akademien bedient, die allerdings nur gelegentlich Seminare 
zu Themen aus der Wohnungswirtschaft anbieten (z.B. zum altersgerechten Wohnen oder zum 
sozialen Management). Ein mittleres Preissegment liegt bei ca. 200 bis 400 EUR pro Seminartag. 
Hier sind die meisten Anbieter, unter anderem auch die regionalen Fachverbände, angesiedelt. 
Das obere Preissegment liegt bei 600 bis 1.000 EUR pro Seminartag und wird von 
EUROFORUM und IIR besetzt, die sich aber eher auf strategische Managementseminare 
konzentrieren und nur wenige anwendungsorientierte Seminare anbieten. 

1.3. Studium „Immobilienmanagement“ 

Die Akzeptanz immobilienbezogener Studienangebote ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen. Mit der Professionalisierung der Wohnungsmärkte sind die Anforderungen an die 
Führungskräfte bzw. an das Management in Deutschland kontinuierlich gestiegen und erfordern 
neben den traditionellen, fachlich orientierten Qualifikationen auch völlig neue Kompetenzen, z. 
B. im Bereich internationaler Rechnungslegung, neuer Finanzierungsfragen, eines strategischen 
Instandhaltungsmanagements, der Unternehmensführung (Corporate Governance) sowie auch 
des strategischen Research. Aus diesen keineswegs vollständig angerissenen Themenfeldern 
wird deutlich, dass der Bedarf an kompetenten Führungskräften, die mit modernem Management-
Know-how ausgestattet sind, mittlerweile auch in der Wohnungswirtschaft hoch ist, zumal die 
Qualifikationsstruktur der Fach- und Führungskräfte in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
immer noch sehr heterogen ist. Nicht nur Immobilienfachwirte, Fachkaufleute für 
Wohnungseigentumsverwaltung, Immobilien-Ökonomen oder diplomierte Wohnungs- und 
Immobilienwirte sowie zunehmend Bachelor in Immobilienmanagement und Facility 
Management, sondern auch Techniker und (Bau-)Ingenieure, Architekten, Betriebs- und 
Volkswirte, Sozialwissenschaftler oder Juristen etc. sind in dieser Branche in Führungspositionen 
tätig.  
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In den immobilienwirtschaftlichen Studiengängen wird umfassendes theoriebasiertes aber 
zugleich anwendungsorientiertes Wissen vermittelt. Die Studiengänge sind i.d.R. modular 
aufgebaut. Die Absolventen werden befähigt, anstehende Managementaufgaben strategisch 
angehen und bewältigen zu können. Es werden Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen für 
wechselnde bzw. sich entwickelnde Anwendungsfelder vermittelt. In einer Befragung des InWIS 
von immobilienwirtschaftlichen Unternehmen wurde auf die Frage, welche Qualifikation man am 
meisten vermisst, sowohl mit Bezug auf die aktuellen Führungskräfte als auch bezogen auf 
Personen, die sich auf eine Führungsposition bewerben, am häufigsten fehlende Fach- und 
Methodenkompetenz und fehlendes unternehmerisches d.h. strategisches Denken genannt. 

Die Angebote werden jeweils als berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengänge konzipiert. Um 
die Vereinbarkeit von Studium und Beruf zu sichern, werden die Präsenzanteile über 
Blockveranstaltungen (teilweise ausschließlich an Wochenenden) verteilt und durch Distance-
Learning-Phasen ergänzt. Diese Distance-Learning-Phasen gliedern sich in die Vor- und 
Nachbereitung der Präsenzveranstaltungen, (vertiefendes) Selbststudium und das Erstellen von 
Hausarbeiten, Präsentationen, Projektarbeiten. 

Die Studiendauer hängt einerseits von der Art des angestrebten Abschlusses ab und 
andererseits von der Wahl des Anbieters. Der von den wohnungswirtschaftlichen Verbänden 
anerkannte Abschluss des „Immobilien-Ökonom“ wird nach erfolgreicher Prüfung nach einem 
Jahr verliehen. Diplomierte Studienabschlüsse können nach zwei Jahren erreicht werden, für den 
staatlich anerkannten Bachelor-Abschluss sind i.d.R. drei Jahre nötig. Ein Master-Studiengang 
kann frühestens nach vier bzw. fünf Jahren absolviert werden.  

Die Preise für die Postgraduierten-Studiengänge variieren je nach Anbieter und Dauer des 
Studiums in einer Größenordnung zwischen ca. 10.000 EUR und 15.000 EUR. Pro Semester 
liegt die Preisspanne zwischen 3.000 EUR und 4.000 EUR. Die Finanzierung erfolgt häufig 
anteilig durch die Arbeitgeber der Studierenden, die in diesen Fällen die Mitarbeiter entsenden 
und die Auswahlentscheidung für einen Anbieter fällen.  

2. Das Bildungsangebot der Slowakei  

In der Slowakei existieren bereits einige Bildungsangebote, über die im Folgenden ein kurzer 
Überblick gegeben werden soll.  

2.1. ZSVB (Vereinigung der Wohnungseigentümergemeinschaften) 

Die ZSVB (Vereinigung der Wohnungseigentümergemeinschaften) organisiert eine 
Schulungsmaßnahme für die Vorsitzenden der Wohnungseigentümergemeinschaften. Die 
Schulung hat einen Umfang von 58 Stunden und bildet die Aufgaben einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft und die Funktionen des Vorsitzenden einer 
Eigentümergemeinschaft umfassend ab. Neben gesetzlichen Rahmenbedingungen werden auch 
organisatorische, finanzwirtschaftliche und technische Aspekte angesprochen.  

Darüber hinaus bietet die ZSVB noch eintägige Schulungen zu den Themen einfache und 
doppelte Buchführung sowie eine Schulung für die Beiräte der 
Wohnungseigentümergemeinschaften (Tätigkeits- und Wirtschaftsführungskontrolle, 
wechselseitige Kommunikation zwischen den Organen der Wohnungsgemeinschaft).   
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2.2. CoRect Plus s.r.o. 

Die slowakische Firma CoRect Plus s.r.o. bietet in Zusammenarbeit mit der ZSVB folgende 
Ausbildungskurse, die vom Bildungsministerium der Slowakischen Republik akkreditiert sind: 

2.2.1. Manager der Wohnungseigentumsverwaltung 

Die Maßnahme hat einen Umfang von 150 Stunden und umfasst folgende Module: 

− Leitung der Vermögensverwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft  

− Gewinnung von Informationen über die einschlägige Gesetzgebung  

− Führungstechniken in der Wohnungseigentümergemeinschaft 

− Aneignung der Grundlagen des Finanzmanagements sowie der finanziellen und 
technischen Planung 

− Grundlagen der Wirtschaftsagenda und Buchhaltung (einfache und doppelte Buchhaltung)  

− Prinzipielle theoretische und praktische Grundlagen im Bereich der Verwaltung mit 
Gebrauch von modernen technischen Mitteln (Grundlagen der PC-Arbeit; Arbeit mit dem 
Verwaltungsprogramm) 

2.2.2. Wirtschaftsökonom der Wohnungseigentumsverwaltung 

Die Maßnahme hat einen Umfang von 148 Stunden und umfasst folgende Module: 

− Buchhaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft 

− Verarbeitung der Wirtschaftsagenda der einfachen oder doppelten Buchhaltung (einfache 
und doppelte Buchhaltung) 

− Gewinnung von Informationen über die Leitung der Vermögensverwaltung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft und über die einschlägige Gesetzgebung  

− Führungstechniken in der Wohnungseigentümergemeinschaft 

− Grundlagen des Finanzmanagements sowie der finanziellen und technischen Planung 

− theoretische und praktische Grundlagen der Verwaltung, Einsatz moderner technischer 
Mittel (Grundlagen der PC-Arbeit; Arbeit mit dem Verwaltungsprogramm) 

2.3. ZBHS (Vereinigung der Wohnungswirtschaft der Slowakei) 

Die ZBHS organisiert zweimal jährlich ein- bis zweitägige Schulungen für die 
Mitgliedsorganisationen zu aktuellen Themenstellungen. Diese umfassen rechtliche 
Rahmenbedingungen genauso wie technische Fragestellungen (hier insbesondere energetische 
Fragestellungen wie bspw. Energieaudits). 

Neben diesen regelmäßigen Schulungen veranstaltet die ZBHS regionale Schulungen zu den 
aktuellen Problemen der Mitgliedsorganisationen. In diesem Jahr hat die ZBHS in 
Zusammenarbeit mit der Slowakischen Technischen Universität (STU) Bratislava 3 eintägige 
Schulungen durchgeführt.  
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2.4. SZBD (Slowakischer Verband der Wohnungsgenossenschaften) 

Der SZBD informiert seine Mitglieder über Broschüren und Workshops über aktuelle 
Entwicklungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen und über technische Anforderungen in 
der Unterhaltung und Modernisierung der Gebäude.  

2.5. Institut für Wohnen (Bürgervereinigung) 

Das Institut für Wohnen (Bürgervereinigung) veranstaltet seit 1994 jede Woche zwei Stunden der 
„Offenen Tür“ (in den regionalen Bildungs- und Informationszentren der ZSVB in Bratislava 
und Košice). Während der „Offenen Tür“ können sich Bürger kostenlos über sämtliche 
Fragestellungen rund um das Wohnen informieren Dieses Informationsangebot ist explizit nicht 
nur auf Fragen rund um die Verwaltung von Wohnungseigentum beschränkt.  

2.6. Universitätsausbildung 

Im Bereich der Gebäudeverwaltung gibt es in der Slowakei keine Universitätsausbildung. An der 
Fakultät für Bauwesen der STU gibt es jedoch Studienprogramme, welche eine Ausbildung in 
den bestimmten Teilbereichen bieten. Z.B. bildet das Studienprogramm „Technische 
Gebäudeeinrichtungen“ im Diplomingenieur-Studiengang Fachkräfte im Bereich der Berechnung, 
Planung sowie des Betriebs von Heizung, Belüftung, Klimatechnik, Wasserleitungen, 
Abwässerung, Gasleitungen etc. aus. Diese Ausbildungen sind allerdings vornehmlich technisch 
orientiert. 

3. Konzept eines Bildungsportfolios für die Slowakei 

Der Qualifizierung von Wohnungseigentumsverwaltern kommt in der Slowakei vor dem 
Hintergrund der Struktur des privatisierten Wohnungsbestands und der hohen Zahl privatisierter 
Wohnungen eine besondere Bedeutung zu. Im Zuge der Privatisierung der letzten Jahre befinden 
sich heute nur noch rd. 3% des gesamten Wohnungsbestandes im Eigentum der öffentlichen 
Hand. Bei den privatisierten Mehrfamilienhäusern handelt es sich häufig um Wohnungen in 
älteren Plattenbauten. Viele der Objekte weisen Instandhaltungsmängel auf. Die Verwaltung des 
Wohnungseigentums in der Slowakei stellt die Verwalter daher vor große Herausforderungen. 

Der Beruf des selbständigen/freiberuflichen Wohnungsverwalters verlangt nach den gesetzlichen 
Vorschriften in der Slowakei weder eine spezielle berufliche, noch eine universitäre Ausbildung. 
Sie kann von natürlichen und juristischen Personen durchgeführt werden und ist an keine 
Gesellschaftsform gebunden. Zudem ist eine Selbstverwaltung der Eigentümergemeinschaften 
möglich und wird auch häufig praktiziert. Private, gewinnorientierte Unternehmen, gemeinnützige 
Gesellschaften, Genossenschaften und kommunale Unternehmen sind zudem mit 
unterschiedlichen Unternehmensgrößen als Verwalter am Markt tätig.  

Die Marktpraxis im deutschen Wohnungsmarkt zeigt, dass sich seit Einführung zertifizierter 
Abschlüsse und Weiterbildungsmöglichkeiten der Markt für Wohnungsverwalter zunehmend 
professionalisiert hat. Ein anerkannter Abschluss wird von den Kunden (Wohnungseigentümern 
bzw. Eigentümergemeinschaften) verstärkt als Qualitätsmerkmal wahrgenommen. Verwalter 
ohne den Nachweis einer Aus- oder Weiterbildung verlieren zunehmend Marktanteile. Insofern 
gilt es auch für die Slowakei, die Etablierung zertifizierter Aus- und Weiterbildungsangebote 
(bestenfalls staatlich anerkannt) anzustreben.  
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Seminare zu Einzelthemen sind das wichtigste Element im Weiterbildungsmarkt, das am 
häufigsten von den Unternehmen nachgefragt wird. Ohne großen Zeit- und Kostenaufwand 
können Fachthemen vertieft, Fachwissen aktualisiert, aber auch strategische 
Managementthemen aufgegriffen werden. Seminare bilden damit für jede 
Weiterbildungseinrichtung eine wichtige Säule ihres Angebotes.  

3.1. Zielgruppen und Inhalte 

Die Aus- und Weiterbildung von Wohnungseigentumsverwaltern in der Slowakei in einem ersten 
Schritt bei den bereits heute am Markt aktiven Akteuren ansetzen. Hier liegen zwar schon 
praktische Erfahrungen vor (die Befragung hat auch eine weitgehende Zufriedenheit mit den 
Verwaltungsabläufen bei den Eigentümern gezeigt), andererseits ist aber erheblicher 
Schulungsbedarf festzustellen, z. B. im Bereich des systematischen Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmanagements. Erfahrungen haben gezeigt, dass Weiterbildungsangebote 
praxisorientiert (geringer Anteil Theorie) ausgestaltet sein müssen und berufsbegleitend in 
kompakter (Seminar-)Form angeboten werden müssen. 

Mittelfristig sollte angestrebt werden, ein (staatlich) anerkanntes Ausbildungssystem in der 
Slowakei aufzubauen. Dieses kann ebenfalls für bereits heute aktive Wohnungsverwalter 
berufsbegleitend angeboten werden. Auf Details dieses Bildungsangebotes soll im folgenden 
Kapitel näher eingegangen werden. 

Für die Unterbreitung von Bildungsangeboten bedeutet dies, dass die Angebote die 
unterschiedlichen Anforderungen der Verwaltertypen berücksichtigen und abbilden müssen. Das 
Bildungsportfolio sollte dabei neben den professionellen, hauptamtlichen Verwaltern auch die 
ehren- bzw. nebenamtlichen Verwalter der sich selbst verwaltenden Eigentümergemeinschaften 
wie auch die Vorstände der Wohnungseigentümergemeinschaften als wichtige Zielgruppen 
berücksichtigen. Die ZSVB (Vereinigung der Wohnungseigentümergemeinschaften) bietet für 
diese Gruppen bereits Bildungsangebote an. Während der nebenamtliche Verwalter einer sich 
selbst verwaltenden Eigentümergemeinschaft eher sporadisch und auf den konkreten 
Anwendungsfall bezogene Weiterbildungsangebote in Anspruch nehmen wird, werden 
professionelle Hausverwaltungen eher die regelmäßige Wissensvermittlung sowohl für die 
Sachbearbeiterebene als auch für die Führungsebene nachfragen. 

Die Befragung der Verwalter und Eigentümer hat gezeigt, in welchen Bereichen die größten 
Herausforderungen für die Zukunft bestehen. Dringend notwendige Instandsetzungs- und 
Modernisierungsinvestitionen scheitern häufig nicht nur an der Zahlungsfähigkeit und 
Zahlungswilligkeit der Eigentümer, sondern auch an einer unzureichenden Investitionsplanung 
der Verwalter.  Qualifizierungsbedarf besteht daher, neben der Vermittlung von notwendigen 
Fachkenntnissen in betriebswirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Fragestellungen, 
sowohl im Bereich der Instandhaltungs- und Modernisierungsplanung als auch in der 
Bereitstellung von Managementqualifikationen. Hierzu zählt die Wissensvermittlung über die 
Organisation komplexer Entscheidungsprozesse, die Stärkung der kommunikativen Fähigkeiten 
bzw. die Schulung kundenorientierten Verhaltens. 

3.2. Bildungsportfolio 

Unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen ergibt sich die nachfolgende Übersicht von 
sinnvollen Bildungsangeboten für die Slowakei. Die Auflistung ist hierbei als eine 
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Arbeitsgrundlage zu verstehen. Die Ausgestaltung einzelner Weiterbildungsprodukte muss mit 
Blick auf die slowakischen Besonderheiten und bereits bestehende Angebote weiter differenziert 
und angepasst werden. Wichtig ist hierfür, dass slowakische Experten – Vertreter der Verbände, 
slowakische Fachanwälte, Immobilienverwalter, Unternehmensleiter, etc. – ihr Wissen einbringen 
können und in die Erstellung konkreter Lehrpläne einbezogen werden. 

Grundsätzlich sollte das Bildungsportfolio die folgenden drei Bausteine umfassen: 

− Seminare/Tagesveranstaltungen 

− Weiterbildung „Wohnungseigentumsverwalter 

− Studium 

Seminare/Tagesveranstaltungen 

Seminare zählen zu den wichtigsten Weiterbildungsmaßnahmen in allen Wirtschaftsbereichen. 
Sie eignen sich in unterschiedlicher Angebotsform für alle wohnungswirtschaftlichen Berufsbilder, 
Hierarchieebenen und – mit Einschränkungen – für alle Themenstellungen. Sie sind damit ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Bildungslandschaft einer Branche. Seminare werden sich aller 
Voraussicht nach auch für die Wohnungsverwalter in der Slowakei als bedeutendes 
Weiterbildungsangebot etablieren.  

Das Angebot sollte generell strategische und anwendungsorientierte Seminare unterscheiden:  

1. Strategische Seminare, die Wissensgrundlagen für strategische Entscheidungen 
vermitteln und sich an Führungskräfte größerer Verwaltungsgesellschaften richten. 
Mögliche Themen wären: Management komplexer Entscheidungsprozesse, 
Instandhaltungsmanagement, Marketing und Kundenorientierung in der 
Wohnungsverwaltung.  

2. Anwendungsorientierte Seminare, die praktisches und aktuelles Alltagswissen für 
Sachbearbeiter/-innen vermitteln. Typische Themen sind: Vermittlung rechtlicher 
Grundlagen, doppelte Buchführung, Finanzierung und Förderung von 
Instandhaltungsmaßnahmen etc. 

Die Seminare sollten als Tages- oder Halbtagesveranstaltungen angeboten werden. Bei der 
Preissetzung sollte beachtet werden, dass für strategisch orientierte Seminare, die sich an die 
Führungsebene wenden, höhere Preise durchsetzbar sind als bei den anwendungsorientierten 
Seminaren für die Sachbearbeiterebene. Seminare, die sich auch an die kleineren bzw. 
nebenamtlichen Verwalter wenden, sollten dagegen eher im unteren Preisbereich angesiedelt 
werden. Für diese Gruppe können auch zugespitzte Halbtagesseminare angeboten werden, die 
ohne größeren Aufwand wahrgenommen werden können.  

Auf der Basis der Befragungsergebnisse wären z. B. Seminare mit folgenden Themen sinnvoll:  

Themen zur Wohnungseigentumsverwaltung 

− Buchführung (rechtliche Vorschriften, Vorteile und Anwendung der doppelten Buchführung) 

− Aufstellung von Instandhaltungsplänen, Instandhaltung und Instandsetzung des 
gemeinschaftlichen Eigentums aus kaufmännischer und rechtlicher Sicht 

− Bauliche Veränderungen im Wohnungs- und Teileigentum aus rechtlicher Sicht 
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− Betriebskosten bei Wohn- und Geschäftsraum 

− Rechtliche Anforderungen an die Wärmelieferung – vertragliche Regelungen 

− Inhalte des Tätigkeitsberichts, Vorteile der Aufstellung von Wirtschaftsplänen 

− Wohnungseigentumsrecht für Vorstandsmitglieder von 
Wohnungseigentümergemeinschaften  

Themen zu Bautechnik, Sanierung und Modernisierung von Gebäuden 

− Bautechnische Grundkenntnisse für Wohnungseigentumsverwalter 

− Bauschäden: Vermeiden, Erkennen, Analysieren, Regulieren 

− Balkone und Terrassen – Schäden erkennen und kostengünstig sanieren 

− Sanierungs- und Modernisierungskonzepte für die Plattenbauten der 60er bis 80er Jahre, 
Finanzierungsmöglichkeiten und Förderangebote 

− Organisation von Mehrheitsentscheidungen zur Durchführung von Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen 

Themen zu Marketing und Kommunikation 

− Gesprächs- und Präsentationstraining,  

− Organisation von Mehrheitsentscheidungen – Methoden und Instrumente 

− Professionelles Beschwerde- und Konfliktmanagement – psychologische Tricks 
überzeugender Kommunikation 

− Die Eigentümerversammlung – optimal vorbereiten, leiten und gestalten 

− Erfolgreiche Kommunikation mit den Bewohnern – Professionelles Texten und Gestalten 
von Bewohnerinformationen  

Weiterbildung „Wohnungseigentumsverwalter 

Die Einführung eines umfassenden Fortbildungsganges zum Wohnungseigentumsverwalter, der 
einen nicht unerheblichen Zeit- und Kostenaufwand erfordert, sollte erst in einem zweiten Schritt 
angestrebt werden. Mit wachsender Akzeptanz und Einsicht über die Notwendigkeit regelmäßiger 
Weiterbildung einerseits, größerer Themenvielfalt bei den Seminaren und einer steigenden Zahl 
potenzieller Referenten andererseits, besteht die Chance, das Weiterbildungsangebot 
schrittweise auszudifferenzieren und auch komplexere Fortbildungen anzubieten. Die 
Bereitschaft, an einer solchen umfassenden Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen, wird dann 
zunehmen, wenn sich ein entsprechender zertifizierter Abschluss am Markt als Gütesiegel 
durchgesetzt hat.  

Ein qualifiziertes Fortbildungsangebot könnte zunächst auch in reduzierter Form z.B. in Form von 
„Crashkursen“ bzw. Einzelmodulen angeboten werden, die es ermöglichen, wesentliche Inhalte 
der Wohnungseigentumsverwaltung berufsbegleitend innerhalb kurzer Zeit zu erwerben (ca. drei 
Monate bis maximal ein halbes Jahr). Der Umfang sollte je Modul 100 Stunden nicht 
überschreiten.  

Folgende exemplarisch ausgewählte Fortbildungsmodule bieten sich an:  
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Modul 1 – Wohnungseigentumsrecht und Allgemeines Immobilienrecht 

Zentraler Gegenstand der Ausbildung von Wohnungseigentumsverwaltern ist das 
Wohnungseigentumsrecht. Das Wohnungseigentumsrecht behandelt alle relevanten 
Rechtsfragen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung von Wohnungseigentum stehen. Dazu 
gehören bspw. die Begründung von Wohnungseigentum und die Gründung von 
Eigentümergemeinschaften. Ganz wesentlich für die Slowakei sind hier das Verständnis und die 
Unterscheidung von Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum bzw. den Gebrauchs- und 
Nutzungsrechten an diesen. Ein Hauptaugenmerk sollte auf die Pflichten, die aus 
Wohnungseigentum entstehen (Instandhaltung, Gebrauch, Mitwirkung, Überwachung, Duldung) 
gelegt werden. 

Wohnungsverwalter müssen darüber hinaus über rechtliche Grundkenntnisse verfügen – 
allgemeine rechtliche Grundkenntnisse, wie z.B. Vertragsrecht und Wohneigentumsrecht. Hierzu 
zählt zudem der Bereich des Versicherungsrechts (Gebäudeversicherung, Haftpflicht) der 
insbesondere auf Märkten mit steigenden Immobilienpreisen eine hohe Bedeutung hat. Für den 
Bereich der Modernisierungen und Instandsetzungen betrifft dies Kenntnisse vor allem über 
Gewährleistungsrechte und Fristen. Für die Sondereigentumsverwaltung sind auch exakte 
Kenntnisse von z.B. Betriebskostenabrechnungen von großer Bedeutung. Diese Kenntnisse sind 
für den allgemeinen Geschäftsverkehr unerlässlich und sind gleichzeitig Voraussetzung für das 
speziellere Wohnungseigentumsrecht.  

Folgende Themen sollten Gegenstand des Moduls sein: 

1. Allgemeines Immobilienrecht: Zivilrecht, Bau-/Bodenrecht 

2. Allgemeine Rechtsbegriffe des Gesetzes 182/1993 

3. Begründung von Wohnungseigentum, Veräußerung von Wohneigentum, Gründung von 
Eigentümergemeinschaften 

4. Rechte und Pflichten des Verwalters und der Wohnungseigentümer 

5. Vorschriften zur Einsparung von Energie sowie Förderprogramme zur energetischen 
Gebäudesanierung 

6. Verfahrensvorschriften (Rechtsmittel, gerichtliche Mahnverfahren) 

 

Modul 2 - Verwaltung von Wohnungseigentum 

Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen und das spezielle Wohnungseigentumsrecht definieren 
den rechtlichen Rahmen der praktischen Wohnungsverwaltung von Wohnungseigentümern. In 
diesem Modul werden zunächst die einzelnen Geschäftsprozesse, Organe der 
Wohnungseigentumsverwaltung und die wirtschaftlichen Grundlagen der 
Wohnungseigentumsverwaltung erarbeitet. In einem zweiten Schritt werden Grundlagenwissen 
und Instrumente für eine effiziente Wohnungsverwaltung vermittelt (doppelte Buchführung, 
Aufstellen von Tätigkeitsberichten, Abrechnung von Betriebskosten). 

Ein Schwerpunkt dieses Moduls, der für die Slowakei von übergeordneter Bedeutung ist, sollte 
der Themenbereich Instandhaltung und Modernisierung (Instandhaltungsmanagement, 
Herbeiführung von mehrheitsfähigen Beschlüssen der Eigentümergemeinschaft, Fragen der 
Finanzierung und Förderung) sein. Des Weiteren sollten konkrete Aufgaben des Verwalters wie 
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z. B. die Durchführung von Eigentümerversammlungen und die Umsetzung von Beschlüssen 
behandelt werden.  

Aufbau des Moduls „Verwaltung von Wohnungseigentum“: 

1. Verwaltung durch Wohnungseigentümer und Verwalter (Aufgaben und Pflichten, gesetzliche 
Grundlagen) 

2. Buchführung (rechtliche Vorschriften, einfache und doppelte Buchführung) 

3. Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten 

4. Bautechnische Grundlagen, Bewertung des Objektzustands (Checklisten) 

5. Instandhaltungsmanagement (Schadensaufnahme und -regulierung, Budgetierung, 
Softwarelösungen) 

6. Aufstellen des Tätigkeitsberichts bzw. Wirtschaftsplans (Rechnungslegung/ 
Jahresabrechnung) 

7. Methoden und Instrumente zur Durchführung von Instandhaltungs- und 
Modernisierungsinvestitionen (Investitionsplanung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, 
Finanzierungsfragen und Förderinstrumente, Herbeiführung von Mehrheitsentscheidungen) 

8. Besonderheiten der Miet-/Sondereigentumsverwaltung 

9. Gestaltung/Organisation des Verwaltungsbetriebes 

Eine differenzierte Gliederung der Fortbildungsinhalte sowie weitere Module können aus dem im 
Anhang dargestellten Curriculum für eine umfassende Fortbildung zum 
Wohnungseigentumsverwalter generiert werden. 

Hauptzielgruppe dieser Angebote sind professionelle Wohnungseigentumsverwalter bzw. 
Angestellte der Verwaltungsunternehmen. Insbesondere die größeren Unternehmen sind auch 
wichtige Ansprechpartner bei der Konzipierung eines umfassenderen Weiterbildungsgangs. Die 
vergleichsweise geringe zeitliche Belastung und der damit einhergehend geringere 
Kostenaufwand sind als wesentlich für eine ausreichende Akzeptanz dieser Kurse anzusehen.  

Studienangebote 

Auch für die Slowakei ist anzunehmen, dass mit der Professionalisierung der Verwalterbranche 
die Anforderungen an die Führungskräfte bzw. an das Management kontinuierlich ansteigen 
werden. Zurzeit gibt es in der Slowakei nur einen technischen, auf die Bauwirtschaft 
ausgerichteten Studiengang, der sich mit immobilienwirtschaftlichen Fragestellungen 
(insbesondere Facility Management) befasst. 

Es ist fraglich, ob sich in Zukunft für die Verwaltung von Wohnungseigentum eigene spezialisierte 
Studiengänge herausbilden werden. Eher ist zu erwarten, dass sich Angebote etablieren werden, 
die auf die Immobilienbranche insgesamt („Immobilien-Management“) ausgerichtet sein werden. 
Zielgruppen werden dann sowohl Führungskräfte aus dem Gewerbeimmobilienbereich, der 
Bauträgerbranche, der Wohnungswirtschaft als auch der Wohnungsverwaltung sein. Thematisch 
werden sich die Angebote, ähnlich wie in Deutschland, weniger auf die Vermittlung von 
Fachwissen als auf Management- und Methodenkompetenzen konzentrieren. Die Vermittlung 
von Managementkompetenzen würde für die Verwalterbranche sicherlich einen 
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Professionalisierungsschub bedeuten, der sich positiv auf die gesamte Branche auswirken 
würde.  

Generell werden sich universitäre Bildungsangebote auch in der Slowakei entwickeln und auf 
eine entsprechende Nachfrage treffen. Allerdings stehen diese Angebote am Ende der 
Weiterbildungspyramide. 
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die Befragung von Wohnungsverwaltern und Wohnungseigentümern hat ergeben, dass die 
Eigentümer mit der Organisation der Verwaltung grundsätzlich zufrieden sind und der laufende 
Betrieb der Verwaltung weitgehend reibungslos funktioniert. Insbesondere die 
Betriebskostenabrechnungen wurden sehr gut bewertet. Allerdings stellte diese Beurteilung keine 
Bewertung von Fachleuten mit Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung dar, sondern eine subjektive 
Einschätzung der Bewohner.  

Der gesetzlichen Vorschrift, wonach die Mittel für Betriebskosten und Instandhaltung für jedes 
verwaltete Objekt auf getrennten Konten zu führen sind, kommen allerdings nur 63% der 
befragten Verwalter nach. Aufgrund der Gefahr der Quersubventionierung zwischen 
verschiedenen Objekten sollte auf die Einhaltung dieser Regelung verstärkt geachtet werden. 
Zudem führen nur 48% der Verwalter getrennte Konten für den Fonds für den laufenden Betrieb 
und den Instandhaltungsfonds. Dementsprechend legen auch nur 39% der Verwalter die Mittel 
der Rücklagekonten verzinslich an.  

Bei der laufenden Instandhaltung und insbesondere der langfristigen Modernisierung und 
Werterhaltung der Gebäude bestehen erhebliche Defizite. Im Ergebnis der Untersuchung ist für 
den privatisierten Wohnungsbestand ein nach wie vor viel zu niedriges Investitionsniveau 
festzustellen. 

Nach Einschätzung der Verwalter und Eigentümer weist ein großer Teil des 
Gemeinschaftseigentums derzeit bauliche und/oder technische Mängel auf. Die Eigentümer 
wiesen vor allem auf altersbedingte Probleme der Fenster und Fassaden hin. Da häufig die 
gesamte Gebäudehülle betroffen ist, sind die notwendigen Investitionen häufig mit relativ hohen 
Kosten verbunden. Es fiel zudem auf, dass sichtbare Gebäudeteile wie z. B. Fassaden und 
Fenster häufig als mangelhaft bewertet wurden, während die technische Ausrüstung wie z. B. die 
Heizungsanlage, deren Zustand nicht ohne weiteres bewertet werden kann, häufig als gut 
empfunden wurde. Das könnte darauf schließen lassen, dass das in der Befragung ermittelte 
Mängelausmaß in der Realität eher noch größer ist. Aufgrund des schlechten Zustands vieler 
Gebäude in der Slowakei müssen die Anforderungen an die Verwaltung in der Slowakei 
entsprechend hoch angesetzt werden.  

Renovierungsmaßnahmen scheitern zum einen daran, dass der Renovierungsprozess (Planung, 
Finanzierung, Durchführung solcher Maßnahmen) nicht optimal gestaltet ist. Die Befragung 
ergab, dass nur 46% der Verwalter mit Kosten unterlegte Instandhaltungspläne erstellen und nur 
in 38% der Fälle Instandhaltungspläne auch Angaben zur Finanzierung einer angestrebten 
Maßnahme enthalten. Hier wäre es erforderlich, auf der Basis technischer Gebäudegutachten 
detaillierte Investitionspläne zu erstellen und in die Finanzierungsüberlegungen sowohl das 
Ansparen von Eigenkapital für eine spätere Kreditaufnahme als auch die Inanspruchnahme 
staatlicher Förderprogramme und Strategien zur Überzeugung einkommensschwacher Bewohner 
einzubeziehen.  

Die Eigentümer haben zwar mehrheitlich ein großes Interesse an der Erneuerung der Gebäude, 
verfügen aber häufig nur über begrenzte finanzielle Möglichkeiten. Die Sanierung und 
Modernisierung des privatisierten Wohnungsbestands kann daher nicht allein den Bewohnern 
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überlassen werden. Verlässliche Förderstrukturen könnten die Investitionsbereitschaft deutlich 
erhöhen.  

Die Befragung hat aber auch deutlich gemacht, dass Investitionsentscheidungen neben einer zu 
geringen Zahlungsfähigkeit häufig auch an der fehlenden an der Zahlungsbereitschaft der 
Bewohner scheitern. Es fehlt zum Teil die Einsicht, dass Investitionen die Zukunftsfähigkeit der 
Gebäude sichern und damit gleichzeitig zum Werterhalt bzw. zur Wertsteigerung der Wohnungen 
beitragen. Das Bewusstsein, mit der Wohnung gemeinschaftliche Verantwortung für das 
Gebäude und seine Anlagen zu haben, ist wenig ausgeprägt.  

Aus der vorliegenden Untersuchung lassen sich mit Blick auf mögliche Effizienzsteigerungen in 
der Wohnungsverwaltung folgende Empfehlungen ableiten:  

 

- Förderung der Bildung weiterer Eigentümergemeinschaften 

Die Gründung von Eigentümergemeinschaften kann für die Effizienz der Wohnungsverwaltung 
förderlich sein. Sie erhöht die Identifikation mit dem Gemeinschaftsbesitz und fördert die 
Bereitschaft zum Engagement in der Gemeinschaft. Es sollten daher Maßnahmen angestrebt 
werden, um die Zahl der Eigentümergemeinschaften weiter zu erhöhen. In diesem 
Zusammenhang wäre auch die Möglichkeit der Einführung einer obligatorischen Gründung von 
Eigentümergemeinschaften zu prüfen. 

 

- Getrennte Kontoführung für jedes Objekt  

Gemäß § 8 Absatz 3 Satz 2 Gesetz 182/1993 ist der Verwalter verpflichtet, die für die 
Betriebskosten und die Instandhaltung vorgesehenen Mittel für jedes verwaltete Objekt auf 
gesonderten Konten zu führen. Gleichwohl kommen dem nur 63% der befragten Verwalter nach. 
Bei der Verwaltung mehrerer Objekte ist in diesem Fall eine effiziente Erfassung der 
Zahlungsein- und -ausgänge nur mit einem großen Zeitaufwand möglich und damit eine effiziente 
Verwaltung deutlich erschwert. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass es zu 
Quersubventionierungen zwischen den Objekten kommt. Auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Regelung sollte in diesem Zusammenhang verstärkt geachtet werden.  

 

- Erstellung objektbezogener Instandhaltungspläne  

Nur in 46% der Fälle findet bisher eine mit Kosten unterlegte Investitionsplanung statt. Die 
Verwalter sollten angehalten werden, auf der Basis umfassender Gebäudegutachten umfassende 
Instandhaltungs- und Modernisierungspläne zu erstellen, die neben der Übersicht über die 
konkret durchzuführenden Maßnahmen und die voraussichtlichen Kosten auch Angaben zu 
deren Finanzierung beinhalten. Dabei müssen auch Förderprogramme und Strategien zur 
Einbindung und Überzeugung einkommensschwacher Bewohner in die Finanzierungspläne 
einbezogen werden.  

 

- Höhe der Instandhaltungsrücklage und verzinsliche Anlage  

Die Höhe der Instandhaltungsrücklage sollte so festgesetzt werden, dass sie nicht nur laufende 
Instandhaltungskosten decken kann, sondern auch Mittel für langfristige 
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Investitionsentscheidungen angespart werden können. Es empfiehlt sich, die Mittel getrennt von 
dem Betriebskostenfonds zu führen und verzinslich anzulegen.  

 

- Entwicklung von Leitfäden für die Durchführung von Investitionen  

Zur Unterstützung der Verwalter bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen sollten 
Leitfäden entwickelt werden, die insbesondere Standardleistungsbeschreibungen für eine 
effiziente Durchführung von Ausschreibungen enthalten.  

 

- Stärkung der Eigenkapitalbildung für Modernisierungsmaßnahmen 

Die Befragung offenbarte, dass generell bei den Eigentümern nicht in ausreichendem Maße 
Eigenkapital für Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen verfügbar ist.  

Mechanismen, die die kontinuierliche Eigenkapitalbildung der Eigentümer z.B. durch Rücklagen 
oder Ansparmodelle erhöhen, sollten daher ebenso wie die Zahlung entsprechender staatliche 
Prämien bei der Inanspruchnahme solcher Modelle weiter ausgebaut werden.  

 

- Erweiterung des Programms zur Erneuerung des Geschosswohnungsbaus 

Das bisherige Programm zur Erneuerung des Geschosswohnungsbaus mit seinen zwei 
Schwerpunkten Sanierung und Entwicklung des Wohnungsbestandes, das bisher vorrangig 
staatliche Subventionen und Kredite weiterleitet und Bankbürgschaften gewährt, reicht für einen 
spürbaren Investitionsschub nicht aus und sollte hinsichtlich des Mittelvolumens und der 
Förderstruktur erweitert werden. 

Es sollte so ausgestaltet sein, dass es einen messbaren Einfluss auf die Investitionstätigkeit 
ausübt, der besonderen Situation der Wohnungseigentümer gerecht wird und für alle Bewohner, 
unabhängig von der Organisationsform der Wohnungsverwaltung, zugänglich ist.  

Ein wesentlicher Aspekt dafür ist, Förderungen an Kredite mit langen Laufzeiten anzuknüpfen 
(ca. 20 Jahre), um die monatlichen Tilgungsraten für die Bewohner tragbar zu machen. Diese 
sind bei kürzeren Laufzeiten häufig so hoch, dass sie den finanziellen Spielraum der Bewohner 
bei Weitem übersteigen.  

Um Insellösungen vorzubeugen, sollten „Investitionspakete“, d. h. Bündel sinnvoller, aufeinander 
abgestimmter Maßnahmen bevorzugt gefördert werden. Aus den Ergebnissen der Befragung 
lassen sich mögliche Programmschwerpunkte, z.B. in den Bereichen Fenster – Fassade ableiten. 

 

- Staatliche Unterstützung für einkommensschwache Eigentümer im Falle einer 
Modernisierung 

Eine ausschließlich objektbezogene Förderung hat den Nachteil, dass sie nicht auf die 
individuelle Situation eines Haushalts abstellen kann. Auch wenn mit den Förderprogrammen ein 
spürbarer Investitionsanreiz gesetzt wird, werden einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen 
nur bedingt erreicht. In Objekten mit einem hohen Anteil einkommensschwacher Haushalte 
scheitern Renovierungsmaßnahmen häufig daran, dass diese Haushalte keine höhere 
Wohnkostenbelastung tragen können.  
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Es empfiehlt sich, die objektbezogene allgemeine Anreizförderung mit subjektbezogenen Hilfen 
für sozial schwache Eigentümer zu kombinieren, z.B. mit einem investiven Wohngeld, das in 
seiner Höhe von den Investitionskosten und der Höhe des Einkommens abhängt.  

 

- Einführung energetischer Minimalanforderungen bei Renovierungen  

Aus der Befragung geht hervor, dass bisher häufig nur einzelne Renovierungsmaßnahmen 
stattgefunden haben. Diese fallen meist nicht in den Anwendungsbereich von energetischen 
Mindeststandards, wie sie zum Beispiel bei der Umsetzung der EU-Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden für größere Renovierungsmaßnahmen festgesetzt 
werden müssen. Dadurch können zum Teil kosteneffiziente Einsparpotenziale verloren gehen. Es 
empfiehlt sich daher, auch für kleinere Renovierungsmaßnahmen finanziell tragbare 
Minimalanforderungen festzulegen. Bei kosteneffizienten Maßnahmen wie der Isolierung von 
Leitungen außerhalb der Gebäudehülle könnte eine rechtliche Verpflichtung zu ihrer 
Durchführung dazu beitragen, mit relativ wenig finanziellen Mitteln einen hohen Einspareffekt zu 
erzielen.  

 

- Nutzung der EU-Strukturfonds für Modernisierungsmaßnahmen  

Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) eröffnet in der jetzigen 
Strukturfondsperiode erstmals die Möglichkeit, in den Beitrittsländern Finanzierungsmittel auch 
für Wohnungsbauinvestitionen zu nutzen. Von dieser Möglichkeit sollte für die Sanierung und 
Erneuerung des slowakischen Geschosswohnungsbestandes, die Aufwertung der Wohnquartiere 
und die Erneuerung der technischen Infrastruktur bestmöglich Gebrauch gemacht werden. Die 
EU-Initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), die die 
Möglichkeit eröffnet, Strukturfondsmittel in revolvierende Stadtentwicklungsfonds zu überführen, 
scheint zudem ein effizientes Instrument zu sein, um langfristig Sanierungsmaßnahmen in 
breiterem Umfang anzustoßen.  

 

- Etablierung von Aus- und Weiterbildungsangeboten für Wohnungsverwalter 

Die Aus- und Weiterbildung von Wohnungseigentumsverwaltern in der Slowakei sollte in einem 
ersten Schritt bei den bereits heute am Markt aktiven Akteuren ansetzen. Ziel sollte sein, 
zunächst ein breites Weiterbildungsangebot in Form von Bildungsangeboten zu einzelnen 
Themenbereichen zu entwickeln. Hier können ohne großen Zeit- und Kostenaufwand 
Fachthemen vertieft, Fachwissen aktualisiert, aber auch strategische Managementthemen in 
Seminaren aufgegriffen werden.  

Wesentlich für den Erfolg wird sein, dass sich im Markt die Erkenntnis durchsetzt, dass eine 
fundierte Ausbildung für die Ausübung des Berufes eines Wohnungseigentumsverwalters 
essentiell ist.  

Mittelfristig sollte angestrebt werden, ein (staatlich) anerkanntes und zertifiziertes 
Fortbildungssystem in der Slowakei aufzubauen. Eine Zertifizierung wäre zunächst über die 
jeweiligen Branchenverbände, der Vereinigung der Wohnungseigentümergemeinschaften 
(ZSVB), der Vereinigung der Wohnungswirtschaft (ZBHS) und dem Verband der 
Wohnungsgenossenschaften (SZBD) denkbar.  

  
Schlussfolgerungen und Empfehlungen BBR-Online-Publikation Nr. 06/2008 



Effizienzanalyse der Wohnungsverwaltung in der Slowakei – Abschlussbericht 85 

 

- Medialisierung des Themas Wohnungseigentum  

Die geführten Interviews weisen darauf hin, dass es einer stärkeren Aufklärung der neuen 
Wohnungseigentümer mit dem Ziel bedarf, ihnen die mit dem Wohneigentum verbundenen 
Aufgaben und Pflichten näher zu bringen. Ebenso sollten ihnen die Chancen, die mit 
Investitionen in das Wohnungseigentum verbunden sind, aufgezeigt werden. 

Im Rahmen von Informationsbeiträgen, z.B. in Tageszeitungen und im Fernsehen sollten die 
Bewohner für das Thema Wohneigentum sensibilisiert werden. Darüber hinaus scheint auch eine 
Informationsplattform für Wohnungseigentümer im Internet empfehlenswert.  

Inhaltlich sollten sich die Beiträge auf die Darstellung der Chancen der Wohnungsprivatisierung – 
langfristige Sicherung des Wohnens, stabile Wohnkostenbelastung im Alter, Beitrag der 
Privatisierung zur Vermögensbildung, Informationen zur Wertentwicklung der Immobilien – sowie 
der Aufgaben und Pflichten der Eigentümer konzentrieren. Finanzierungs- und 
Fördermöglichkeiten für Modernisierungsmaßnahmen könnten ebenfalls diskutiert werden.  

 

- Diskussion der Ergebnisse der Rechtsarbeitsgruppe  

Unabhängig von der Befragung hat eine Gruppe slowakischer Experten, der auch Vertreter der 
slowakischen Verbände angehörten, Empfehlungen zur Verbesserung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen erarbeitet. Diese Ergebnisse sollten auf breiter Ebene diskutiert und 
gezielte Umsetzungsstrategien erarbeitet werden (siehe Teil A 3.3).  
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Anhang 

1. Entwurf eines Curriculums/Lehrplans für eine umfassende Fortbildung zum 
Wohnungseigentumsverwalter 

Die Auflistung ist als eine Arbeitsgrundlage zu verstehen. Die einzelnen Unterrichtspunkte 
müssen mit Blick auf die slowakischen Besonderheiten hinterfragt werden. Wichtig ist hierfür, 
dass slowakische Experten – Vertreter der Verbände, slowakische Fachanwälte, 
Immobilienverwalter, Unternehmensleiter, etc. – hier ihr Wissen einbringen.  

Allgemeines Immobilienrecht 

1. Einführung 

1.1. Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung 

1.2. Grundrechte 

2. Zivilrecht  

2.1. Allgemeine Vorschriften 

2.1.1. Natürliche/Juristische Personen 

2.1.2. Rechtsgeschäfte 

• Rechtsfähigkeit 
• Geschäftsfähigkeit 
• Willenserklärungen/einseitige/einseitig empfangsbedürftige 
• Vertrag 

2.1.3. Vertretung/Vollmacht 

2.1.4. Verzug 

• Schuldnerverzug 
• Gläubigerverzug 

2.1.5. Verjährung 

2.2. Schuldverhältnisse 

2.2.1. Inhalt 

2.2.2. Schuldverhältnisse aus Vertrag 

2.2.3. Erlöschen der Schuldverhältnisse 

2.2.4. Forderungsübertragung und Schuldübernahme 

2.2.5. Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen 

2.3. Besondere Schuldverhältnisse 

2.3.1. Kaufvertrag 

• Inhalte 
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• Rechts-/Sachmangel 
• Gewährleistungsrechte/Fristen 

2.3.2. Wohnungs-/Geschäftsraummiete/Pacht 

• Inhalt 
• Sicherheitsleistungen/Kaution/Pfandrecht 
• Betriebskosten-/Wohnflächenverordnung 
• vertragliche Mietpreisgestaltung 
• Schönheits-/Kleinreparaturen 
• Rechte/Pflichten der Vermieter/Mieter 
• Kündigungsrecht 

2.3.3. Versicherungsverträge 

• Abschluss von Verträgen 
• Geltendmachung von Versicherungsleistungen und Schadenersatz 

2.4. Sachenrecht 

2.4.1. Abgrenzung zum Schuldrecht 

2.4.2. Besitz/Eigentum 

2.4.3. Lasten und Beschränkungen 

• Dienstbarkeiten 

• Vorkaufsrecht 

• Erbbaurecht 

• Reallasten 

2.4.4. Grundpfandrechte 

• Hypothek 

• Grund-/Rentenschuld 

2.5. Erbrecht 

2.6. Grundbuchrecht 

3. Bau-/Bodenrecht 

3.1. Bauplanungsrecht 

3.2. Bauordnungsrecht 

3.3. Sonstige Vorschriften des Baurechts 

3.3.1. Denkmalschutzgesetze 

3.3.2. Kommunale Abgabengesetze 

4. Vorschriften zur Einsparung von Energie 

4.1. Energieeinsparungsgesetz 

4.2. Förderprogramme zur energetischen Gebäudesanierung 

  
Anhang BBR-Online-Publikation Nr. 06/2008 



Effizienzanalyse der Wohnungsverwaltung in der Slowakei – Abschlussbericht 89 

4.3. Wärmeschutzverordnung 

4.4. Heizanlagenverordnung 

4.5. Heizkostenverordnung 

5. Verfahrensvorschriften 

5.1. Örtliche und sachliche Zuständigkeiten  

5.2. Rechtsmittel 

5.3. Gerichtliches Mahnverfahren 

5.4. Grundlagen des Zwangsvollstreckungsrechtes/Insolvenzrechtes 

5.5. Örtliche/sachliche Zuständigkeit nach dem Wohnungseigentumsgesetz 

 

Wohnungseigentumsrecht 

1. Einführung 

1.1. Entwicklung/Bedeutung des Wohnungseigentums 

1.2. Abgrenzung zu anderen Rechtsformen des Wohnens 

2. Allgemeine Rechtsbegriffe 

2.1. Wohnungs-/Teileigentum 

2.2. Sonder-/Gemeinschaftseigentum 

2.3. Unterteilung/Vereinigung von Wohnungseigentumsrechten 

2.4. Sondernutzungsrechte 

2.5. Wohnungsgrundbuch/Wohnungserbbaugrundbuch 

3. Begründung von Wohnungseigentum 

3.1. Vertragliche Einräumung 

3.2. Begründung durch Teilungserklärung 

3.3. Berechnung/Bedeutung der Miteigentumsanteile 

4. Vereinbarungen/Gemeinschaftsordnung 

4.1. Begriff/Bedeutung/Zustandekommen von Vereinbarungen 

4.2. Inhalt/Gegenstand von Vereinbarungen in der Gemeinschaftsordnung 

4.3. Änderung/Ergänzung von Vereinbarungen/Gemeinschaftsordnungen 

5. Wohnungseigentümergemeinschaft 

5.1. Rechtsform der Gemeinschaft 

5.2. Entstehen der Gemeinschaft 

5.3. Gremien der Eigentümergemeinschaft 

5.4. Rechte und Pflichten der Gemeinschaft  
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5.5. Auflösung der Gemeinschaft 

6. Veräußerung von Wohneigentum 

6.1. Anwendungsbereich 

6.2. Zustimmungserfordernis 

6.3. Versagung der Zustimmung 

6.4. Wirkung von Veräußerungsbeschränkungen 

7. Rechte der Wohnungseigentümer 

7.1. Gebrauchs-/Nutzungsrechte 

7.1.1. Gebrauch des Sondereigentums 

7.1.2. Mitgebrauch des Gemeinschaftseigentums 

7.1.3. Anteil an den Nutzungen 

7.2. Mitwirkungsrechte bei der Verwaltung 

8. Pflichten der Wohnungseigentümer 

8.1. Instandhaltungspflicht 

8.2. Gebrauchspflichten 

8.3. Mitwirkungspflichten 

8.4. Überwachungspflichten 

8.5. Duldungspflichten 

9. Entziehung des Wohnungseigentums 

9.1. Voraussetzungen 

9.2. Verfahren 

10. Gerichtsverfahren 

10.1. Allgemeine Verfahrensfragen 

10.2. Besondere Verfahrensvorschriften 

10.3. Gerichtliche Entscheidung 

10.4. Wirksamkeit der Entscheidung 

10.5. Änderung der Entscheidung oder des Vergleichs 

10.6. Geschäftswert/Verfahrenskosten 

10.7. Gerichtliche Kosten 

10.8. Außergerichtliche Kosten 

Verwaltung von Wohnungseigentum 

1. Verwaltung durch Wohnungseigentümer/Verwalter 

1.1. Hausordnung 
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1.1.1. Aufstellung 

1.1.2. Form/Inhalt 

1.1.3. Durchsetzung 

1.1.4. Sanktionen 

1.2. Versicherungen 

1.3. Instandhaltung/Instandsetzung/Modernisierung 

1.3.1. Abgrenzung zu baulichen Veränderungen 

1.3.2. Kostentragung/Finanzierung 

1.3.3. Durchführung durch den Verwalter 

1.4. Bauliche Veränderungen 

1.4.1. Begriff der baulichen Veränderung 

1.4.2. Mehrheitsbeschluss 

1.4.3. Entbehrlichkeit der Zustimmung 

1.4.4. Kostentragung/Kostenbefreiung 

2. Wohnungseigentümerversammlung 

2.1. Organisatorische Vorbereitung/Einberufung 

2.1.1. Berechtigte 

2.1.2. Form/Frist 

2.1.3. Ort/Zeitpunkt 

2.1.4. Tagesordnung 

2.1.5. Vorsitz 

2.2. Versammlungsablauf 

2.2.1. Geschäftsordnung 

2.2.2. Führen der Versammlung 

2.3. Beschlussfähigkeit 

2.4. Stimmrecht 

2.4.1. Vertretung 

2.4.2. Ausschluss 

2.5. Beschlussfassung/Beschlussarten 

2.6. Niederschrift 

2.7. Gültigkeit/Anfechtung von Beschlüssen 

3. Verwalter 

3.1. Rechtspersönlichkeit des Verwalters 
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3.2. Berufsbildung/Qualifikation 

3.3. Bestellung/Abberufung 

3.4. Verwaltervertrag 

3.5. Aufgaben/Befugnisse 

3.5.1. gesetzliche Aufgaben 

3.5.2. Aufgaben gemäß Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung 

3.5.3. vertragliche Aufgaben 

3.5.4. weitere gesetzliche Aufgaben 

3.6. Haftung des Verwalters 

3.7. Versicherungen des Verwalters 

4. Verwaltungsbeirat 

4.1. Bestellung/Abberufung 

4.2. Zusammensetzung/Organisation 

4.3. Aufgaben/Befugnisse 

4.4. Haftung 

5. Tätigkeitsbericht /Wirtschaftsplan 

5.1. Aufstellung des Tätigkeitsberichts 

5.2. Zeitraum 

5.3. Form/Inhalt 

5.4. Beschlussfassung 

5.5. Wirksamkeit/Durchsetzung 

5.6. Vorteile der Aufstellung eines Wirtschaftsplans 

6. Rechnungslegung/Jahresabrechnung 

6.1. Aufstellung der Jahresabrechnung 

6.2. Zeitraum 

6.3. Form/Inhalt 

6.3.1. Aufstellungen der Einnahmen/Ausgaben 

6.3.2. Verteilungsschlüssel 

6.3.3. Einzelabrechnung  

6.3.4. einkommens-/umsatzsteuerliche Besonderheiten 

6.4. Prüfungs-/Einsichtsrecht 

6.5. Beschlussfassung 

6.6. Wirksamkeit/Durchsetzung 
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6.7. Entlastung 

7. Abgrenzung zwischen Wohnungseigentumsgesetz/Mietrecht 

7.1. Einnahmen-/Ausgabenrechnung 

7.2. Position des Wohnungseigentumsverwalters gegenüber den Mietern 

7.3. Umsetzung der Wohnungseigentümerbeschlüsse gegenüber Mietern 

8. Miet-/Sondereigentumsverwaltung 

8.1. Grundzüge der Mietverwaltung 

8.1.1. Aufgabe gegenüber den Mietern 

8.1.2. Mietverträge 

8.2. Formen der Miet-/Sondereigentumsverwaltung 

8.2.1. Mietverwaltung des Gesamtobjektes 

8.2.2. Sondereigentumsverwaltung 

8.2.3. Garantiemietvereinbarungen  

8.2.4. Mietpool 

8.3. Vertragsgestaltungen der Mietverwaltungsverträge 

9. Bautechnische Grundlagen und Wertermittlung von Wohngebäuden 

9.1. Baukonstruktion 

9.2. Bauphysik 

9.3. Haustechnik 

9.4. Wertermittlungsverfahren (Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren, 
Vergleichswertverfahren) 

10. Instandhaltung und Modernisierung  

10.1. Instandhaltungsmanagement 

10.2. Investitionsplanung 

10.3. Wirtschaftlichkeitsberechnung 

10.4. Finanzierung von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 

10.5. Förderinstrumente 

11. Gestaltung/Organisation des Verwaltungsbetriebes 

12. Akquisition von Verwaltungen 

12.1. Übernahme von Wohnungseigentumsverwaltungen 

12.2. Präsentation des Verwalters 

12.3. Kalkulation/Preisfindung 

12.4. Beginn der Verwaltertätigkeit 
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Volks- und Betriebswirtschaft 

1. Betriebswirtschaftliche Grundlagen 

1.1. Unternehmensziele 

1.2. Standortfaktoren 

2. Gründung von Unternehmen/Rechtsformen 

2.1. Einzelunternehmen 

2.2. Genossenschaften 

2.3. Kapitalgesellschaften 

2.4. Gründungsmodalitäten 

2.5. Kaufmannseigenschaft/Firma/Handelsregister 

2.6. Rechtsformen im Vergleich 

3. Betriebswirtschaftliche Funktionsfelder 

3.1. Organisation 

3.1.1. Aufbau-/Ablauforganisation 

• Bildung/Gliederung der Bürokommunikation 
• Organisationseinheiten 
• Stellenbildung/-beschreibung 
• Gliederung der Arbeitsabläufe 
• Gestaltung der Arbeitsgänge 
• Darstellung der Arbeitsabläufe 

3.1.2. Techniken der Organisationsarbeit 

• Gestaltungstechniken 
• Darstellungstechniken 

3.2. Personalwirtschaft 

3.2.1. Personalbeschaffung/-auswahl (intern/extern) 

3.2.2. Personalverwaltung (Aufgaben, Durchführung) 

3.2.3. Personalführung 

• Führungsziele 
• Führungsstile 
• Führungsmittel 

3.3. Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling 

• Kostenartenrechnung 
• Kostenstellenrechnung 
• Kostenträgerrechnung 
• betriebswirtschaftliche Steuerungsgrößen 
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•  
3.4. Marketing 

• Kommunikationspolitik 
• Kontrahierungspolitik 
• Produktpolitik 
• Distributionspolitik 

3.5. Finanzierung 

• Kapitalbeschaffung 
• Bonitätsprüfung 

3.6. Steuern 

• Ertragssteuern 

• Grundsteuer 

• Umsatzsteuer 

• steuerliche Förderung 

4. Volkswirtschaftliche Grundlagen 

4.1. Aufgaben der Volkswirtschaft 

4.2. Mikroökonomie 

4.3. Makroökonomie 

4.4. Wirtschaftsobjekte 

4.5. Märkte und Preise 

• Angebot/Nachfrage 
• Marktformen 
• Marktgleichgewicht/-ungleichgewicht 
• Preisfunktionen/Wettbewerb 
• Kooperations-/Konzentrationsformen 

4.6. Konjunktur und Wachstum 

• Ziele/Instrumente 
• qualitativ/quantitativ 
• Konjunkturpolitik 

4.7. Wirtschaftspolitik 

• Fiskalpolitik 
• Geldpolitik 
• Arbeitsmarktpolitik 
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2. Vorschläge der Mitglieder der Rechtsexpertengruppe zu Änderungen der 
Gesetzgebung betreffend die Wohnungseigentumsverwaltung in der SR  

Einleitung  

Die Wohnung kann ein Gegenstand der Zivilrechtsverhältnisse sein. Sie ist ein eigenständiger 
Gegenstand des Eigentumsrechts und eine eigenständige Sache im rechtlichen Sinn. Das 
Eigentum der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume wird im eigenen 
Gesetz Nr. 182/1993 Slg. über das Eigentum der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räume (im weiteren „Gesetz“) in aktueller Fassung geregelt. Man geht davon aus, 
dass das Eigentumsregime der Wohnungen und der nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen 
sich durch gewisse Besonderheiten auszeichnet. Deshalb war es notwendig, eine eigenständige 
Regelung in einem besonderen Gesetz vorzunehmen. Das Gesetz basiert auf einer 
theoretischen Konstruktion, nach welcher ein Wohnhaus real teilbar ist und eine Wohnung in 
diesem Wohnhaus ein realer Teil dieses Hauses ist19.  

Die Änderungsdynamik der Gesellschaftsverhältnisse hat diesen Bereich nicht ausgelassen. Im 
Gegenteil. In der Praxis tauchen ständig verschiedene Rechtsprobleme auf, deren Lösung 
Änderungen und Ergänzungen der bereits bestehenden Regelung oder völlig neue Anordnungen 
zur Regelung der gegebenen Problematik verlangt. Auf die derzeitige Rechtslage und die 
Notwendigkeit ihrer Änderungen weisen die in diesem Bereich tätigen Institutionen oder 
Organisationen hin. Es geht um drängende Probleme, die während der Anwendung der 
Gesetzesbestimmungen aufgetaucht sind. Ihre Bemerkungen haben wir in geschlossenen 
Kreisen bearbeitet, wobei alle geäußerten sowie gegenläufigen Meinungen berücksichtigt wurden 
und die rechtlichen Begründungen der vorgeschlagenen Lösungen analysiert, evtl. auch ergänzt 
wurden.   

Es geht um eine Reihe von praktischen Fragen, wie z.B. eventuelle obligatorische Gründung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft in jedem Wohnhaus, Zulässigkeit des Abschlusses eines 
Verwaltungsvertrags zwischen der Wohnungseigentümergemeinschaft und dem Verwalter, 
Zahlungen zur Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsrücklage (ihre Mindesthöhe, 
Vorauszahlungen zur Rücklage, Sanktionen für nicht geleistete Zahlungen, Verwendung der 
Rücklagemittel usw.), Sanktionierung des Verwalters für das Nichtvorlegen  eines Berichts über 
seine Tätigkeit für den Vorjahr, genauere Abgrenzung der Vorgänge bei der Entscheidung über 
einige wichtige, das Haus betreffende Tatsachen, nähere Spezifikation der Rechte, Pflichten und 
Verantwortung des Verwalters usw.  

Der weitere Teil der Bemerkungen reflektiert einen Änderungsbedarf auch in den 
zusammenhängenden Rechtsvorschriften (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbegesetz, 
Baugesetz, Buchhaltungsgesetz, Steuergesetzgebung, aber auch andere).   

Man sollte z.B. eine Änderung der Regelung im Gewerbegesetz erwägen und überlegen, ob die 
heutige Einstufung als freies Gewerbe genügend ist, oder ob es angebracht wäre, vom Verwalter 
eine bestimmte Fachbefähigung zur Ausübung dieser Tätigkeit zu verlangen. Gemäß dem 
Baugesetz wird heute die Beaufsichtigung der verschiedenen Bauänderungen mehr formal 

                                            
19  Lazar J. und Kollektiv: Sachenrecht – dritte ergänzte und bearbeitete Ausgabe, 1. Teil. IURA EDITION. 
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durchgeführt. Dies hat zu Folge, dass die einzelnen Eigentümer durch ihre Bauaktivität auch die 
Eigentumsrechte anderer Eigentümer antasten können. Darum ist eine Änderung dieser 
Regelung zu erwägen.  

Ein weiterer Teil der Bemerkungen weist auf die Tatsache hin, dass sich der Schutz gemäß dem 
Gesetz über den Einlagenschutz nur auf die Zahlungen der Eigentümer der Wohnungen und 
nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume bezieht, die auf das Konto der 
Eigentümergemeinschaft geleistet werden, wohingegen die Zahlungen, die von den Eigentümern 
auf das Konto des Verwalters geleistet werden, diesen Schutz nicht genießen. Sehr wichtig ist 
auch die Tatsache, dass das Gesetz in seiner aktuellen Fassung eine Verwaltung beispielsweise 
durch Gemeinden, Städte oder höhere territoriale Selbstverwaltungseinheiten nicht ermöglicht. 
Die Aufgabe dieses Beitrags ist es, nicht nur auf die Probleme aufmerksam zu machen und auf 
die Folgen der Anwendung der einschlägigen Rechtsnormen in der Praxis hinzuweisen, sondern 
auch Lösungen de lege ferenda vorzuschlagen. 

 
Auswahl der Schlüsselprobleme 

 

Obligatorische Gründung einer Wohnungseigentümergemeinschaft im Haus  

Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist eine natürliche Person, die befähigt ist, Rechte und 
Pflichten zu haben und zu erwerben. Das Gesetz Nr. 182/1993 Slg. über das Eigentum der 
Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume in aktueller Fassung ermöglicht zwei 
Formen der Wohnungsverwaltung: entweder eine Wohnungseigentümergemeinschaft zu 
gründen oder die Verwaltung fremd zu vergeben und einen Verwaltungsvertrag mit einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person abzuschließen.  

In der Praxis kommt es oft vor, dass die Verwalter in dem Verwaltungsvertrag die Pflicht der 
Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume ansetzen, einen oder 
mehrere Vertreter oder Delegierte für die Zwecke der Kommunikation mit dem Verwalter zu 
ernennen (Institut für Wohnen GmbH / Inštitút bývania, s.r.o.; PSS, a.s.). Die so gewählten 
Vertreter oder Delegierten ersetzen de facto die Wohnungseigentümerversammlung (§ 14 Abs. 1 
erster Satz Gesetz Nr. 182/1993), jedoch ohne dass ihre Stellung, Rechte und Pflichten 
spezifiziert wurden, was den Verwaltern sehr entgegen kommt.   

Auf der anderen Seite ist es für die Verwaltung der Wohnungen problematisch, wenn der 
Verwalter mit den Eigentümern in Kommunikation treten muss und er bei Fehlen der Ernennung 
der oben genannten Vertreter oder Delegierten mit jedem Eigentümer einzeln verhandeln muss, 
oder wenn bei der Einberufung einer Wohnungseigentümerversammlung die 
Wohnungseigentümer oft in einer sehr beschränkten Anzahl erscheinen. Diese Tatsache mündet 
in der Situation, dass anstatt der Interessen der Mehrheit der Eigentümer der Wohnungen und 
nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume, nur jene eines kleinen Teils der 
Wohnungseigentümer, die mit dem Verwalter aktiv kommunizieren und an den 
Wohnungseigentümerversammlungen teilnehmen, vom Verwalter wahrgenommen und 
durchgesetzt werden (Vereinigung der Wohnungswirtschaft der Slowakei / Združenie bytového 
hospodárstva Slovenska).  
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Eine Lösung wäre es, die Gründung einer Eigentümergemeinschaft für jedes Haus als Pflicht 
festzulegen, was dank der Rechtssubjektivität und der eindeutig konstituierten Organe der 
Eigentümergemeinschaft die Kommunikation zwischen dem Verwalter und den 
Wohnungseigentümern bei der Wohnungsverwaltung wesentlich vereinfachen könnte. (Institut für 
Wohnen GmbH / Inštitút bývania s.r.o.) 

Eine alternative Lösung könnte darin bestehen, dass für den Fall, dass die Eigentümer der 
Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume die Wahl eines Delegierten für die 
Kommunikation mit dem Verwalter beabsichtigen, die Information über die Wahl des Delegierten 
oder über die Möglichkeit der Wahl eines Delegierten und über den Umfang des Handlungs- oder 
Wirkungsbereiches, für welchen er bevollmächtigt ist, Bestandteil des Verwaltervertrags gemäß § 
8a Abs. 1 Gesetz Nr. 182/1993 wird. Mit der Festlegung des Wirkungsbereichs des Delegierten 
wird Konflikten zwischen den Eigentümern und dem Verwalter vorgebeugt.. Zugleich wird auch 
im Fall eines Konflikts zwischen den Eigentümern und dem Delegierten ein kompliziertes 
Beweisen der Erfüllung der Bedingung der widerrechtlichen Handlung (als einer der Bedingungen 
der Entstehung der Pflicht des Schadenersatzes) des Delegierten entfallen. (Vereinigung der 
Wohnungseigentümergemeinschaften / Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov).    

Beseitigung der positiven Diskriminierung der Wohnungseigentümergemeinschaften 
gegenüber den Wohnungsgenossenschaften oder den Verwaltern  

Was die Zahlung der Abzüge und der Mehrwertsteuer betrifft, haben die 
Eigentümergemeinschaften nicht die gleichen Pflichten wie die Wohnungsgenossenschaften.  

Die Wohnungsgenossenschaften sind gegenüber den Eigentümergemeinschaften auch dadurch 
diskriminiert, dass nur die Bankeinlagen, durch den mit dem Gesetz Nr. 118/1996 Slg. über den 
Einlagenschutz in aktueller Fassung eingerichteten Fonds zur Einlagendeckung, Einlagenschutz 
genießen, die von den Eigentümern der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden 
Räume in den Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds geleistet wurden. Für die 
Mittel auf den Konten der verwaltenden Wohnungsgenossenschaften gilt dieser Schutz hingegen 
nicht.  

Dabei erfüllt die zum Zweck der Sicherstellung der wirtschaftlichen, sozialen oder anderer 
Bedürfnisse ihrer Mitglieder, in unserem Fall zum Zweck der Sicherstellung der Haus- und 
Wohnungsverwaltung ihrer Mitglieder, also nicht zum Gewinnzweck (§ 221 Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuches) gegründete Genossenschaft de facto die gleiche Funktion wie eine 
Eigentümergemeinschaft (Verwaltung eines Wohnhauses, in dem die Eigentümer der 
Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume als Teilnehmer des 
Gemeinschaftsvertrags ihre Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume haben – 
§ 6 Abs. 1 und § 7a Abs. 1 und 2 Gesetz Nr. 182/1993).  

Deshalb wäre es notwendig, die Rechtsbedingungen für die verschiedenen Verwaltungsformen 
(Wohnungsgemeinschaft oder externer Verwalter) sowohl auf der Ebene der Zahlungen von 
Abzügen und der Mehrwertsteuer als auch auf der Ebene des Einlagenschutzes zu 
vereinheitlichen. (Slowakischer Verband der Wohnungsgenossenschaften / Slovenský zväz 
bytových družstiev)  
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Sanktionierung des Verwalters für die Nichtvorlegung des Tätigkeitsberichtes  

Nach dem Gesetz Nr. 182/1993 ist der Verwalter verpflichtet, spätestens bis 31. März des 
Folgejahres den Eigentümern der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume im 
Gebäude einen Bericht über seine das Gebäude betreffende Tätigkeit für das Vorjahr vorzulegen, 
insbesondere über die finanzielle Wirtschaftsführung des Gebäudes, über den Zustand der 
gemeinsamen Teile des Gebäudes und der gemeinsamen Einrichtungen des Gebäudes, wie 
auch über andere bedeutsame Tatsachen.  

Im Gesetz Nr. 182/1993 wird jedoch nicht der Vorgang geregelt, falls der Verwalter einen solchen 
Bericht nicht rechtzeitig vorlegt, ev. überhaupt nicht vorlegt. Analog könnte man die Bestimmung 
des § 8 Abs. 5 Gesetz Nr. 182/1993 anwenden, die lautet: „Der Verwalter ist gegenüber den 
Eigentümern ... für alle infolge der Nichterfüllung oder unzureichenden Erfüllung seiner Pflichten 
entstandenen Schäden verantwortlich...“. Diese Bestimmung ist jedoch nur in dem Fall 
anzuwenden, wenn der Verwalter keinen Jahresbericht vorgelegt hat und den Eigentümern der 
Wohnungen und der nicht zu Wohnzwecken Räumen im Gebäude infolge dieser Tatsache ein 
Schaden entstehen könnte. (Vereinigung der Wohnungseigentümergemeinschaften / Združenie 
spoločenstiev vlastníkov bytov) 

Es ist deshalb zu erwägen, ob als eine entsprechende Sanktion für derartiges Verhalten des 
Verwalters die Auferlegung einer Verzögerungsgebühr (für jeden Tag oder jede Woche der 
Verzögerung der Berichtsvorlegung) oder einer einmaligen Vertragsstrafe dienen könnte, wobei 
die Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen diese Forderung 
gegenüber dem Verwalter mit dessen Ansprüchen auf Verwaltungskosten verrechnen könnten. 

Veranlassung und Anwendungsbereich der schriftlichen Form der Abstimmung    

Das Gesetz Nr. 182/1993 lässt keine schriftlichen Abstimmungsverfahren zu. 

Dabei würde eine schriftliche Abstimmung nicht nur die Arbeit der Verwalter erleichtern, sondern 
es auch vielen Wohnungseigentümern, die aus objektiven sowie subjektiven Gründen an der 
Abstimmung der Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume 
nicht teilnehmen, ermöglichen, sich am Entscheidungsprozess zu beteiligen (Vereinigung der 
Wohnungswirtschaft in der Slowakei / Združenie bytového hospodárstva Slovenska).  

Es wäre deshalb sinnvoll, wenn der Verwalter auch die schriftliche Abstimmung veranlassen 
könnte. Im Fall der Einführung dieser Möglichkeit ist auch das Recht des überstimmten 
Eigentümers zu regeln, indem man beim Gericht einen Antrag auf Nichtigkeit der Überstimmung 
stellt, ähnlich wie das derzeit im § 14 Abs. 6 siebter Satz Gesetz Nr. 182/1993 angeführt ist. 

Im Gesetz wird nicht angeführt, worüber man in schriftlicher Form abstimmen kann.  

Deshalb wäre es notwendig, genau festzulegen, worüber man in schriftlicher Form abstimmen 
kann (Vereinigung der Wohnungswirtschaft der Slowakei / Združenie bytového hospodárstva 
Slovenska), (Slowakischer Verband der Wohnungsgenossenschaften / Slovenský zväz bytových 
družstiev). Einer der Bereiche, über die man in schriftlicher Form entscheiden könnte, ist die 
Verabschiedung der Kreditaufnahme für die Reparatur, Rekonstruktion oder Modernisierung der 
gemeinsamen Teile, gemeinsamen Einrichtungen und des Zubehörs des Hauses gemäß § 7b 
Abs. 5 Gesetz Nr. 182/1993. Nicht alle Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räume, die sich an der Entscheidung über diese wichtigen Fragen beteiligen 
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möchten, können an der Abstimmung teilnehmen (Institut für Wohnen / Inštitút bývania, s.r.o.; 
PSS, a.s.). Darüber hinaus ist es in großen Wohnhäusern oftmals ein (auch finanzielles) 
Problem, Räumlichkeiten entsprechender Größe anzumieten. 

Deshalb wäre es angebracht, den Bereich der Entscheidungen festzulegen, die in schriftlicher 
Form getroffen werden können (Vereinigung der Wohnungswirtschaft der Slowakei / Združenie 
bytového hospodárstva Slovenska) und zu diesem Bereich auch die Entscheidung über die 
Kreditaufnahme für die Reparatur, Rekonstruktion oder Modernisierung der gemeinsamen Teile, 
Einrichtungen und des Zubehörs des Hauses einzuordnen (Institut für Wohnen / Inštitút bývania, 
s.r.o.; PSS, a.s.). 

 

Verpflichtende Minimalhöhe der Zahlungen in den Betriebs-, Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsfonds  

Die Bestimmung § 10 Abs. 1 zweiter Satz Gesetz Nr. 182/1993 setzt voraus, dass die 
Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen die Höhe der 
monatlichen Vorauszahlungen in den Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds 
bestimmen. Über die Höhe der Vorauszahlungen gibt das Gesetz nur eine allgemeine Weisung, 
nach welcher die Höhe der Vorauszahlungen so festgelegt sein muss, dass: „...die zu 
erwartenden Kosten für den Betrieb, die Instandhaltung und Instandsetzung der gemeinsamen 
Teile des Hauses, gemeinsamen Einrichtungen des Hauses, gemeinsamen nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Räume, des Zubehörs und des anliegenden Grundstücks sowie die 
Ausgaben für die Renovierung, Modernisierung und Rekonstruktion des Hauses gedeckt werden 
müssen.“ (§ 10 Abs. 1 zweiter Satz Gesetz Nr. 182/1993).  

Weil zu der Festlegung der Höhe der monatlichen Vorauszahlungen gemäß der aktuellen 
Gesetzesfassung ausschließlich die Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räumen berechtigt sind, besteht die Gefahr, dass die Eigentümer zu geringe 
monatliche Vorauszahlungen in den Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds 
verabschieden, so dass die Mittel des Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds 
nicht einmal für die Deckung der grundlegendsten Tätigkeiten reichen, wie notwendige 
Reparaturen, Revisionen, Beseitigung der Baufälligkeitszustände und Notwendigkeit der 
Einhaltung der sich aus den eigenständigen Rechtsvorschriften ergebenen Pflichten (z.B. 
Baugesetz). (Slowakischer Verband der Wohnungsgenossenschaften / Slovenský zväz bytových 
družstiev) 

Um solchen Situationen vorzubeugen, wird vorgeschlagen, eine Minimalhöhe der 
Vorauszahlungen festzulegen, die von den Eigentümern der Wohnungen und nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Räumen in den Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds 
zu leisten sind.     

 

Verwendung des Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds auch für 
Kreditraten   

In der Praxis gibt es keine einheitliche Meinung darüber, ob man die Mittel des Betriebs-, 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds auch für die Ratenzahlung des Kredits verwenden 
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kann, den eine Wohnungseigentümergemeinschaft in Übereinstimmung mit dem § 7b Abs. 5 und 
§ 14 Abs. 3 Gesetz Nr. 182/1993 aufgenommen hat. 

Die Bestimmung § 10 Abs. 3 Gesetz Nr. 182/1993 legt fest, für welchen Zweck die Mittel des 
Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds verwendet werden können. Die 
Bestimmung § 7b Abs. 5 Gesetz Nr. 182/1993 ermöglicht der Wohnungseigentümergemeinschaft 
eine Kreditaufnahme, wobei aber der Zweck festgelegt wird, für welchen dieser Kredit verwendet 
sein kann. Aus dem Vergleich dieser zwei Normen geht hervor, dass der Zweck, für welchen der 
Kredit verwendet werden kann, völlig dem Zweck entspricht, für welchen die Mittel des Betriebs-, 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds verwendet werden können.  

Da man also die Mittel aus dem gewährten Kredit für den gleichen Zweck verwenden würde – 
und im größeren Ausmaß – wie die Mittel des Betriebs-, Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsfonds, wird vorgeschlagen, die Bestimmung § 10 Abs. 3 Gesetz Nr. 182/1993 in 
dem Sinn zu ergänzen, dass man die Mittel des Betriebs-, Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsfonds auch für die Ratenzahlung des Kredits verwenden kann, der in 
Übereinstimmung mit § 14 Abs. 3 Gesetz Nr. 182/1993 gewährt wurde und in Übereinstimmung 
mit § 7b Abs. 5 Gesetz Nr. 182/1993 verwendet wird. (Wüstenrot a.s.) 

 

Instandhaltung der Balkone, Loggien und Terrassen, die nur von einer Wohnung bzw. 
einem nicht zu Wohnzwecken dienenden Raum zugänglich sind 

Gemäß dem aktuellen Wortlaut § 10 zweiter Satz Gesetz Nr. 182/1993 werden aus dem 
Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds auch die Reparaturen der Balkone und 
Loggien finanziert. Aus dem Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfond wird zudem 
auch die Instandhaltung und Instandsetzung der Terrassen finanziert, weil die Terrasse als 
gemeinsamer Teil des Wohnhauses angesehen wird (§ 2 Abs. 4 Gesetz Nr. 182/1993).  

Diese Lösung ist deshalb problematisch, weil einige Wohnungen bzw. nicht zu Wohnzwecken 
dienende Räume über Balkone und Loggien verfügen, andere wieder nicht (Vereinigung der 
Wohnungswirtschaft der Slowakei / Združenie bytového hospodárstva Slovenska). Das gleiche 
Problem entsteht auch bei den Terrassen. Es ist zwar wahr, dass einige Terrassen als Fluchtweg 
im Brandfall dienen und ihre Nutzung mit gewissen Beschränkungen verbunden ist, 
normalerweise werden sie jedoch nur von den Nutzern dieser Wohnung bzw. des nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Raumes benutzt (Vereinigung der Wohnungseigentümer-
gemeinschaften / Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov).  

Deshalb wird vorgeschlagen, die Leistungen der Zahlungen in den Betriebs-, Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsfonds für jeden Balkon, Loggia und Terrasse, die ausschließlich von einer 
Wohnung bzw. eines nicht zu Wohnzwecken dienenden Raumes zugänglich ist, als Pflicht für die 
Eigentümer dieser Wohnung bzw. des nicht zu Wohnzwecken dienenden Raumes festzulegen 
(Vereinigung der Wohnungswirtschaft der Slowakei / Združenie bytového hospodárstva 
Slovenska) (Vereinigung der Wohnungseigentümergemeinschaften / Združenie spoločenstiev 
vlastníkov bytov).  

 

Entscheidung über Kreditaufnahme  
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Gemäß § 14 Abs. 3 Gesetz Nr. 182/1993 ist zur Verabschiedung der Kreditaufnahme die 
Zustimmung von wenigstens zwei Dritteln der Stimmen aller Eigentümer der Wohnungen und 
nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume im Wohnhaus erforderlich.   

In vielen Wohnhäusern ist es sehr schwer, die Zustimmung der 2/3-Mehrheit der Stimmen aller 
Eigentümer zu gewinnen, weil viele Wohnungen nicht von ihren Eigentümern, sondern von den 
Mietern, ev. Untermietern bewohnt sind, die ohne eine beglaubigte Bevollmächtigung des 
Eigentümers der Wohnung bzw. des nicht zu Wohnzwecken dienenden Raumes kein Recht und 
auch kein Interesse daran haben, an der Versammlung und Abstimmung teilzunehmen. Ein 
weiterer Grund ist die Tatsache, dass trotz Bemühungen viele der Eigentümer an der 
Versammlung und Abstimmung über Kreditaufnahme aus objektiven Gründen nicht teilnehmen 
können (Arbeitszeit, Dienstreise...). Aus den genannten Gründen wäre es sinnvoll, den 
Eigentümern, die den Willen und die Möglichkeit haben, die Instandsetzung des Wohnhauses 
durch eine Kreditaufnahme durchzusetzen, zu ermöglichen, die Entscheidung über die 
Kreditaufnahme unter weniger strengen Bedingungen als die Notwendigkeit der Zustimmung der 
2/3-Stimmen aller Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume zu 
treffen.  

Darum schlagen wir vor, die Stimmenzahl der Eigentümer der Wohnungen und nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Räume, die für die Verabschiedung einer Kreditaufnahme erforderlich 
ist, von der 2/3-Mehrheit auf die absolute Mehrheit zu senken. (Institut für Wohnen / Inštitút 
bývania, s.r.o.; PSS, a.s.) 

 

Antrag auf Veräußerung der Wohnung oder des nicht zu Wohnzwecken dienenden 
Raumes eines anpassungsunfähigen Eigentümers   

Gemäß dem aktuellen Wortlaut des § 11 Abs. 5 Gesetz Nr. 182/1993 kann das Gericht die 
Veräußerung der Wohnung oder des nicht zu Wohnzwecken dienenden Raumes eines 
anpassungsunfähigen Eigentümers auf Antrag der Wohnungseigentümergemeinschaft oder 
eines der Wohnungseigentümer anordnen.  

Das Recht jedes Eigentümers der Wohnung oder der nicht zu Wohnzwecken dienende Räume, 
einen Antrag auf Anordnung der Veräußerung der Wohnung oder des nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Raumes eines anderen Eigentümers im Gebäude zu stellen, könnte leicht zum Mittel 
einer unbegründeten und aus subjektiven Gründen ausgeübten Schikane werden. 

Darum wird vorgeschlagen, dass das Recht, einen Antrag auf die Anordnung der Veräußerung 
der Wohnung oder des nicht zu Wohnzwecken dienenden Raumes eines anpassungsunfähigen 
Eigentümers bei Gericht zu stellen, nur die Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. der 
Verwalter hat, falls damit die absolute Mehrheit der Stimmen aller Eigentümer der Wohnungen 
und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume im Gebäude einverstanden ist. (Vereinigung der 
Wohnungseigentümergemeinschaften / Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov)  

 

Einführung der doppelten Buchhaltung für Wohnungseigentümergemeinschaften  

Aufgrund des Gesetzes Nr. 431/2002 Slg. über die Buchhaltungsführung in aktueller Fassung 
sind die Wohnungseigentümergemeinschaften mit einem Jahresumsatz über 3 Mio. Sk 
verpflichtet, die doppelte Buchhaltung zu führen.  
  
Anhang BBR-Online-Publikation Nr. 06/2008 



Effizienzanalyse der Wohnungsverwaltung in der Slowakei – Abschlussbericht 103 

Um eine bessere Übersicht über die Wirtschaftsführung aller Eigentümergemeinschaften zu 
bekommen, ist die Einführung dieses Systems für alle Eigentümergemeinschaften (wie auch 
seine Einführung generell) zu erwägen. (Institut für Wohnen / Inštitút bývania, s.r.o.; PSS, a.s.) 

 

Aufhebung der Pflicht zur Zahlung für die Infrastruktur bei Trennung von der Wärmequelle  

Gemäß § 20 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 657/2004 Slg. über die Wärmeenergetik kann der 
Abnehmer oder Endverbraucher die Wärmeabnahme auch aufgrund einer Vereinbarung mit dem 
Wärmelieferanten beenden, wenn er dem Wärmelieferanten die wirtschaftlich berechtigten 
Kosten bezahlt, die durch seine Trennung von dem System der Wärmeeinrichtungen des 
Wärmelieferanten entstanden sind. 

Die Verrechnung der durch die Trennung vom System entstandenen Kosten zu Lasten des 
Stromabnehmers erscheint als unbegründet, und das auch mit dem Hinweis darauf, dass der 
Großteil der Wärmeinfrastruktur aus staatlichen Subventionen entstand. Diese wurden im Preis 
der gelieferten/abgenommenen Wärme allmählich zurückgezahlt. 

Darum wird in der einschlägigen Bestimmung vorgeschlagen, die Pflicht zur Zahlung von 
„berechtigten Kosten“, die durch die Trennung des Abnehmers oder Endverbrauchers vom 
System der Wärmeeinrichtungen des Lieferanten entstanden sind, aufzuheben. (Slowakischer 
Verband der Wohnungsgenossenschaften / Slovenský zväz bytových družstiev) 
 

Aufzüge und ihre Benutzung  

Gemäß der Bestimmung des § 10 Abs. 1 dritter Satz Gesetz Nr. 182/1993 tragen die Eigentümer 
der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume die Kosten für den Betrieb, die 
Instandhaltung und Instandsetzung der gemeinsamen Teile, gemeinsamen Einrichtungen, 
gemeinsamen nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume, des Zubehörs und des anliegenden 
Grundstücks sowie die Ausgaben für Sanierung, Modernisierung und Rekonstruktion des 
Gebäudes je nach der Größe des Miteigentumsanteils ihrer Wohnung oder des nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Raumes in Bezug zu den gemeinsamen Teilen und Einrichtungen des 
Gebäudes, dem Zubehör des Gebäudes sowie dem bebauten und anliegenden Grundstück. 

Die Anwendung dieser Regelung führt jedoch in der Praxis zur Entstehung mehrerer ungerechter 
Situationen. Z.B. fünf Personen, die eine Einzimmerwohnung mit einer bestimmten Wohnfläche 
bewohnen, zahlen – umgerechnet auf einen Wohnungsbewohner – viel weniger, als eine Person, 
die eine Wohnung mit der gleichen Wohnfläche bewohnt. Für die Benutzung eines Aufzugs 
zahlen der/die Eigentümer einer Wohnung im obersten Stockwerk wie auch der/die Eigentümer 
einer Wohnung im Erdgeschoss gleich.  

Eine Lösung wäre, die Ausgaben für die Instandhaltung und Instandsetzung der Aufzüge von den 
Ausgaben für andere Zwecke, die aus dem Betriebs-, Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsfonds finanziert werden, auszugliedern und ein System ihrer Deckung nach dem 
Ausmaß der tatsächlichen Benutzung der Aufzüge einzuführen. (Vereinigung der 
Wohnungseigentümer / Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov)  
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Abschluss eines Verwaltungsvertrags zwischen dem Verwalter und der 
Wohnungseigentümergemeinschaft 

Wie bereits angeführt, kennt Gesetz Nr. 182/1993 nur zwei Formen der Wohnungsverwaltung: 
Gründung einer Wohnungseigentümergemeinschaft oder Abschluss eines Verwaltungsvertrags 
zwischen dem Verwalter und den Eigentümern der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räume. In der Praxis kommen jedoch solche Fälle vor, dass der Verwaltungsvertrag 
nicht zwischen dem Verwalter und den Eigentümern der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räumen im Haus, sondern zwischen dem Verwalter und der von diesen Eigentümern 
vorher gegründeten Wohnungseigentümergemeinschaft abgeschlossen wird. Die 
Wohnungseigentümergemeinschaft beauftragt de facto mit diesem Vertrag den Verwalter mit der 
Ausübung ihrer Rechte und Pflichten, als ein ihr Objekt verwaltendes Subjekt.  

Zu der Zulässigkeit einer solchen Vorgehensweise gibt es in der Praxis keine einheitliche 
Meinung; während nach der Meinung eines Teils der Praxis aufgrund des Gesetzeswortlauts 
dieser Vorgang nicht verboten wird (Vereinigung der Wohnungseigentümer / Združenie 
spoločenstiev vlastníkov bytov), bezweifelt ein anderer Teil die Gesetzlichkeit dieses Vorgangs 
(PSS, a.s.). Diese Problematik könnte durch einen Präzisierungseingriff des Gesetzgebers 
beseitigt werden, was jedoch als unwahrscheinlich gilt. Deshalb wäre zu begrüßen, wenn zu 
dieser Frage die zuständigen Organe Stellung beziehen würden und das um so mehr, dass mit 
einem Beschluss über die Nichtzulässigkeit einer solchen Handlung schwerwiegende Folgen 
verbunden würden.  
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Übersicht aller Vorschläge 
 
Zum Gesetz Nr. 182/1993 Slg. über das Eigentum der Wohnungen und nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Räume in aktueller Fassung 
− Obligatorische Gründung einer Wohnungseigentümergemeinschaft im Haus 

− Erweiterung der potentiellen Verwalter um weitere Personen 

− Beseitigung der positiven Diskriminierung der Wohnungseigentümergemeinschaften im 
Bereich der Zahlung von Abgaben und der Mehrwertsteuer  

− Genauere Festlegung der Pflichten und Verantwortung des Verwalters 

− Pflichten für die Vorsitzenden der Wohnungseigentümergemeinschaften bezüglich der 
fachlichen Voraussetzungen für die Funktionsausübung  

− Verwaltung als gebundenes Gewerbe 

− Sanktionierung des Verwalters für die Nichtvorlegung des Tätigkeitsberichts  

− Getrennte Kontoführung für jedes Haus 

− Möglichkeit der Kündigung des Verwaltungsvertrags durch den Verwalter 

− Registrierung der Wohnungseigentümergemeinschaft im Laufe der Kündigungsfrist des 
Verwaltungsvertrags 

− Verrechnung der Verwendung des Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds 
und der Zahlungen für die mit der Nutzung der Wohnung verbundenen Leistungen nach 
der Beendigung der Verwaltungsausübung  

− Zahlungen während der Dauer des Genehmigungsverfahrens zur Einverleibung der 
Wohnungseigentumsübertragung in den Kataster 

− Bedingungen der Vertretung von Eigentümern der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räume durch den Vertreter 

− Veranlassung und Anwendungsbereich der schriftlichen Form der Abstimmung  

− Abstimmung durch einen bevollmächtigten Vertreter  

− Abgrenzung der Handlungen, zu denen der Delegierte für die Kommunikation mit dem 
Verwalter von den Eigentümern der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden 
Räume bevollmächtigt wurde  

− Verpflichtende Minimalhöhe der Zahlungen in den Betriebs-, Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsfonds  

− Buchungsfolgen bei Leistung von Vorauszahlungen in den Betriebs-, Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsfonds ein Monat im Voraus  

− Sanktionen für die nicht geleisteten Vorauszahlungen in den Betriebs-, Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsfonds   

− Verwendung des Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsfonds auch für 
Kreditraten  

− Sanktionen für die Nichteinhaltung der aus den anderen Rechts- und technischen Normen 
hervorgehenden Pflichten   

− Pflichten der Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume 
im Bereich der Kommunikation   

− Umfang der technischen Dokumentation zum Haus 
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− Präzisierung der Frist, während welcher sich der Eigentümer in Fällen von 
Stimmengleichheit oder Nichterreichung der Stimmenmehrheit an das Gericht wenden 
kann 

− Verkürzung der Frist für die Ankündigung der Versammlungsabhaltung  

− Gegenseitige Berichtigung von etwaigen Schulden bei der Eigentumsübertragung der 
Wohnung oder des nicht zu Wohnzwecken dienenden Raumes aus dem Eigentum der 
Wohnungsgenossenschaft  

− Pflicht der Wohnungseigentümer zur Zahlung der zu erwartenden mit der Wohnung 
verbundenen Kosten in der Zeit zwischen der Erklärungserlass gemäß § 5 Abs. 2 zweiter 
Satz des Gesetzes und  der Einverleibung der Eigentumsübertragung in den 
Liegenschaftskataster  

− Problem der Konkursmasse des Verwalters  

− Verantwortung des Verwalters für die Schäden, die er durch die Untätigkeit aufgrund einer 
Abstimmung verursacht hat 

− Instandhaltung der Balkone, Loggien und Terrassen, die nur von einer Wohnung bzw. 
einem nicht zu Wohnzwecken dienenden Raum zugänglich sind 

− Quorum der Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume, 
das zum Treffen der Entscheidung über die Wahl des Lieferanten erforderlich ist 

− Koeffizient für Berechnung der Wohnfläche in Dachgeschossen  

− Senkung des Quorums der Eigentümer der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Räume, das für die Entscheidung über die Kreditaufnahme erforderlich ist 

− Änderung der Gesetzesquästur und Notwendigkeit eines neuen Gesetzes  

− Endgültiger Termin für die Übertragung der Wohnungen ins Eigentum gemäß Gesetz Nr. 
182/1993 Slg.  

− Vereinfachung der Vorgangsweise  bei der Übertragung des Eigentums des nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Raumes 

− Antrag auf Veräußerung der Wohnung oder des nicht zu Wohnzwecken dienenden 
Raumes eines anpassungsunfähigen Eigentümers  

− Teilweise terminologische Präzisierung der Gesetzesfassung  

 
Zum Gewerbegesetz, Gesetz Nr. 455/1991 Slg. in aktueller Fassung: 
− Wohnungsverwaltung als gebundenes Gewerbe 

 
Zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Gesetz Nr. 40/1964 Slg. in aktueller Fassung: 
− Verringerung des Schuldnerschutzes    

 
Zum Baugesetz, Gesetz Nr. 50/1976 Slg. in aktueller Fassung: 
− Qualitätserhöhung der staatlichen Baubeaufsichtigung  

 
Zum Buchhaltungsgesetz Nr. 431/2002 Slg. in aktueller Fassung  
− Einführung der doppelten Buchhaltung für die Wohnungseigentümergemeinschaften  

− Einfache oder doppelte Buchhaltung für die Wohnungseigentümergemeinschaften  

 
Zum Gesetz Nr. 657/2004 Slg. über die Wärmeenergetik: 
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− Aufhebung der Pflicht zur Zahlung für die Infrastruktur bei Trennung von der Wärmequelle  

 

Zum Gesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Nr. 124/2006 Slg. und 
zur Regierungsanordnung Nr. 571/2001 Slg., durch welche die Details zu technischen 
Anforderungen und die Begutachtungsverfahren ihrer Einhaltung für Aufzüge festgelegt 
werden, in aktueller Fassung 
− Gerechtfertigkeit des einmaligen Austauschs des Aufzugsparks 

 
Zum Gesetz über den Einlagenschutz, Gesetz Nr. 118/1996 Slg. in aktueller Fassung  
− Gleichstellung der Bedingungen für die Verwalter und 

Wohnungseigentümergemeinschaften  

 
Zum Gesetz über die Selbstverwaltung der Höheren Selbstverwaltungseinheiten (VÚC), 
Gesetz Nr. 302/2001 Slg. in aktueller Fassung  
− Festlegung der Rechte und Pflichten bei der Verwaltung der Wohnungen im Eigentum der 

Höheren Selbstverwaltungseinheiten (VÚC) 

 
Zum Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten, Nr. 372/1990 Slg. in aktueller Fassung 
− Die von den Bezirksämtern festzulegende Frist für die Festsetzung der Verhandlung in der 

Sache der Störung des bürgerlichen Zusammenlebens  

 

Zur Steuergesetzgebung, Gesetz Nr. 222/2004 Slg. über die Mehrwertsteuer  
− Verwendung der gezahlten Mehrwertsteuer für neue Investitionen   

 
Weitere Vorschläge 
− Erstreckung der Geltung der Gesetzesnovellen auf bestehende Vertragsverhältnisse   

− Sicherstellung der Instrumente für die Informiertheit der Wohnungseigentümer  

− Beendigung des andauernden Zustandes, nach dem Wohnungen in Wohnhäusern durch 
deren Mieter nicht abgekauft werden 

− Fürsorge des Staates fürs Wohnen der sozial schwachen Schichten   

− Beseitigung der positiven Diskriminierung der Wohnungseigentümergemeinschaften auf 
der Ebene der Abgaben 

− Unersetzbarkeit der Erklärung über die Nichtexistenz von Zahlungsrückständen bei der 
Eigentumsübertragung der Wohnungen oder nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume  

 
Bemerkungen aus der Praxis, auf welche die Gesetzgebung, ev. zuständige Organe 
reagieren sollten 
− Abschluss eines Verwaltungsvertrags zwischen dem Verwalter und der 

Wohnungseigentümergemeinschaft 

− Gewähren der Kredite des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften für die Eigentümer 
der Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume eines bestimmten Hauses 
für dessen Instandsetzung 

− Berechnung des Wohnungspreises nach der Bezahlung des staatlichen Grundbeitrags, der 
bei der Errichtung an die Wohnungseigentümer gewährt wurde 
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− Unterscheidung des Beteiligungsanteils am Ersatz der Kosten für die Aufzüge nach dem 
Ausmaß ihrer tatsächlichen Benutzung  

− Klare Definition der Handlungen bei Leistung von Vorauszahlungen, Überweisung der 
Vorauszahlungen und Kostentragung des Betriebs-, Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsfonds  
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